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Vorwort

Statistik Austria zeichnet auf Basis wissenscha�lich hochwertiger Statistiken und 
Analysen ein umfassendes und objektives Bild der österreichischen Gesellscha� und 
Wirtscha�. Mit unseren Zahlen und Daten liefern wir die Grundlagen für faktenori-
entierte ö�entliche Debatten, empirische Forschung und evidenzbasierte Weichen-
stellungen am Arbeitsmarkt, in der Sozial- und Wirtscha�spolitik sowie zur nachhal-
tigen Finanzierung von Gesundheit, Pflege und Pensionen � gerade vor dem Hinter-
grund des demographischen Wandels.

Der nunmehr vierte SDG-Indikatorenbericht zeigt auf, welche Fortschritte Öster-
reich bis 2022 bei der Umsetzung der Agenda 2030 und dem Erreichen der Sustain-
able Development Goals gemacht hat. Der Bericht liefert in einem Überblick grund-
legende Informationen zur UN Agenda 2030 auf globaler, regionaler und nationaler 
Ebene. Ein Kapitel zu den Fortschritten in den 17 Zielen zeigt die Entwicklung der 
Indikatoren von 2010 bis 2022 und bietet Hauptaussagen und zentrale Trends auf 
einen Blick.

Das Kapitel zu den Fortschritten in den Zielen liefert einen wesentlichen Beitrag für 
den zweiten Freiwilligen Nationalen Bericht zur Umsetzung der Nachhaltigen Ent-
wicklungsziele, welchen Österreich im Juli 2024 im Rahmen des Hochrangigen Poli-
tischen Forums für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen präsentieren 
wird.

Weitere Informationen sind auf der Website von Statistik Austria zur Agenda 2030 
abrufbar. 

Prof. Dr. Tobias Thomas
Fachstatistischer Generaldirektor  
von STATISTIK AUSTRIA

Wien, im Juni 2024
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Abkürzungen

ADA	 Austrian Development Agency (Österreichische Entwicklungsagentur) 

AGES	 Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 

BIP	 Bruttoinlandsprodukt

BKA	 Bundeskanzleramt Österreich

BMNT	 Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

BMVIT	 Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

EK	 Einkommen

EU-27	 Europäische Union mit aktuell 27 Mitgliedsstaaten

EU-SILC	 EU Community Statistics on Income and Living Conditions  
(Gemeinscha�sstatistiken zu Einkommen und Lebensbedingungen)

Eurostat	 Statistische Amt der Europäischen Union

FNU	 Freiwilliger Nationaler Umsetzungsbericht zum Monitoring der Agenda 2030

HLG	 High Level Group (hochrangige Gruppe)

HLPF	 High Level Political Forum (Hochrangiges Politisches Forum für Nachhaltige Entwicklung)

IEA	 International Energy Organisation (Internationale Energieagentur)

IAEG-SDGs	 Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators  
(Institutionsübergreifenende Arbeitsgruppe für SDG-Indikatoren)

ILO	 International Labour Organisation (Internationale Arbeitsorganisation)

IMAG	 Interministerielle Arbeitsgruppe

ISCED	 International Standard Classification of Education  
(Internationale Standardklassifikation im Bildungswesen)

NEET	 Jugendliche (15 bis 24-Jährige), die weder erwerbstätig noch in Aus- oder Weiterbildung sind 
(Young people neither in employment nor education or training)

NSI	 Nationale Statistikinstitute 

OECD	 Organisation for Economic Co-operation and Development  
(Organisation für wirtscha�liche Zusammenarbeit und Entwicklung)

ÖPUL	 Österreichisches Programm für umweltgerechte Landwirtscha�

SDG	 Sustainable Development Goals (Nachhaltige Entwicklungsziele)

UN	 United Nations (Vereinte Nationen)

UNSC	 United Nations Statistical Commission (Statistikkommission der Vereinten Nationen)

UNECE	 United Nations Economic Commission for Europe

VN 	 Vereinte Nationen 

VNR	 Voluntary National Review Report (Freiwilliger Nationaler Umsetzungsbericht)

WHO	 World Health Organisation (Weltgesundheitsorganisation)
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CO�-Äquiv.	 Kohlensto�dioxid-Äquivalente

O� 	 Sauersto�

PM����/�PM�� 	 Feinstaub (Particulate Matter)
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Einleitung
Das Monitoring der Ziele der UN Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in Österreich erfordert 
ein umfassendes Indikatorenset und eine laufende Berichterstattung. Der vorliegende vierte In-
dikatorenbericht von Statistik Austria zeigt die Entwicklung in den Unterzielen von 2010 bis zum 
Berichtsjahr 2022. Ein umfassendes Kapitel zu den 17 Nachhaltigkeitszielen erlaubt einen breiten 
Überblick über die sozialen, ökonomischen und ökologischen Dimensionen von Nachhaltigkeit.

Auf der Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen im September 2015 beschlossen die 193  Mit-
gliedsstaaten die UN Agenda 2030. Damit wur-
den erstmals global gültige Ziele für eine nachhal-
tige Entwicklung (Sustainable Development Goals � 
SDGs) definiert. In Österreich wurden mit einem Mi-
nisterratsbeschluss vom 12. Jänner 2016 alle Bun-
desministerien mit der Umsetzung (Implementie-
rung) der �Agenda  2030� beau�ragt. Federführend 
agieren dabei das Bundeskanzleramt sowie das Bun-
desministerium für Europa, Integration und ˜uße-
res. Die Agenda  2030 beinhaltet 17  Ziele (�Goals�), 
denen 169  Unterziele (�Targets�) zugeordnet sind, 
die genauere Zielvorgaben enthalten. Wesentlich für 
die Umsetzung der Agenda  2030 ist das Monitoring 
der Zielerreichung, welches durch die den Unterzie-
len zugeordneten Indikatoren geschieht. 

Auf nationaler Ebene nehmen dabei unabhängige 
Statistikinstitute wie Statistik Austria eine zentrale 
Rolle ein. Statistik Austria erarbeitete deshalb im 
Jahr 2017 ein erstes Indikatorenset für Österreich. 
Die Umsetzung erfolgte basierend auf den UN-Indi-
katorenvorschlägen und in enger Abstimmung mit 
dem Europäischen Statistischen System (ESS). Das 
Indikatorenset wurde zudem mit den zuständigen 
Ministerien sowie weiteren Dateneigentümern wie 
dem Umweltbundesamt und der Austrian Develop-
ment Agency (ADA) koordiniert und in der intermi-
nisteriellen Arbeitsgruppe �Umsetzung der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung� präsentiert. Die 
endgültige Entscheidung über die Auswahl der Indi-
katoren aus fachlicher Sicht obliegt dabei Statistik 
Austria.

Das nationale Indikatorenset wird jährlich aktuali-
siert und weiterentwickelt, es enthält aktuell rund 
260 Indikatoren. Das Set liefert die Basis für die nati-
onalen Indikatorenberichte zur UN Agenda 2030.

Der vorliegende Bericht zeigt die nationalen Ent-
wicklungen und Fortschritte bei der Umsetzung 
der 17  Nachhaltigkeitsziele für den Zeitraum 
2010 bis 2022. 

Die Auswahl der im Bericht näher dargestellten In-
dikatoren erfolgt aus dem nationalen SDG-Indikato-
renset nach Kriterien wie Relevanz, Datenverfügbar-
keit oder internationaler Vergleichbarkeit. Zudem 
wurde wieder eine Trendbewertung � nach den Eu-
rostat-Vorgaben � durchgeführt, wenn eine entspre-
chende Zeitreihe von zumindest 10  Jahreswerten 
(bzw. ein entsprechender Anfangswert und Endwert 
bei einzelnen Datenlücken) vorlag. Internationale 
Best-Practice-Beispiele für SDG-Indikatorenberichte 
flossen in diese Berichterstellung ein. 

Berücksichtigt wurden dabei Empfehlungen der CES 
�Road Map on Statistics for Sustainable Develop-
ment Goals� (UNECE 2017) sowie der �Second edi-
tion of the Road Map on Statistics for SDGs� (UNECE 
2022). Die Road Map wurde als Leitfaden für die na-
tionalen Statistikämter von der UNECE Steering 
Group on Statistics for SDGs 2017 erstellt und ist als 
Hilfe für die Entwicklung von Statistiken zu den Sus-
tainable Development Goals (SDGs) gedacht. Sie 
empfiehlt unter anderem, dass die nationalen Statis-
tikinstitute (NSI) in ihren Ländern als generelle An-
sprechstellen (Focal Points) für das Monitoring der 
SDGs fungieren und sich verantwortlich für die Er-
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stellung der nationalen SDG-Indikatorensets zeigen. 
Das Update der Road Map von 2022 soll weiterhin 
beim Monitoring der 17  Ziele mit den 169  Unterzie-
len unterstützen.

Der Bericht gibt einen allgemeinen Überblick über 
die UN Agenda 2030 und den Monitoringprozess auf 
globaler, regionaler und nationaler Ebene, enthält 
ein Kapitel zur Methodik der Trendbewertung und 
fokussiert dann auf die Fortschritte in den 17 Zielen 
in den Jahren 2010 bis 2022. Ein Blick auf zukün�ige 
Herausforderungen aus statistischer Sicht rundet 
den Bericht ab.

Die Ergebnisse des Fortschrittkapitels fließen 
zudem in den zweiten Freiwilligen Nationalen Be-
richt zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungs-
ziele (FNU) ein, welcher von Österreich im Juli 2024 
im Rahmen des Hochrangigen Politischen Forums 
für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Natio-
nen in New York präsentiert werden wird. Der zweite 
FNU folgt dabei in den Vorgaben weitgehend sei-
nem Vorgänger von 2020 (erster Freiwilliger Natio-
naler Bericht zur Umsetzung der Nachhaltigen Ent-
wicklungsziele/SDGs, BKA 2020). Die vollständigen 
nationalen Indikatorentabellen sind auf der SDG-
Übersichtsplattform der Website von Statistik Aus
tria verfügbar.
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Monitoring der Agenda 2030
Am 25. September 2015 wurde im Zuge des United Nations (UN) Sustainable Development Sum-
mit die UN Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung von der Vollversammlung bzw. den 
Staatsoberhäuptern der UN-Mitgliedstaaten in New York verabschiedet (Vereinte Nationen / Uni-
ted Nations, 2015). Alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verpflichteten sich zur Umset-
zung der Agenda 2030 mit ihren 17 nachhaltigen Entwicklungszielen � den �Sustainable Develop-
ment Goals� (SDGs) � auf nationaler, regionaler und globaler Ebene bis zum Jahr 2030. 

Der Verabschiedung der Agenda 2030 vorausgegan-
gen war ein breit angelegter, partizipativer Prozess, 
der einen inklusiven Ansatz zur Erarbeitung nach-
haltiger Entwicklungsziele zu sozialen, wirtscha�-
lichen, politischen und Umweltthemen verfolgte. 
Nach einem 16-monatigen Konsultations- und Ver-
handlungsprozess schlug die Open Working Group 
on Sustainable Development Goals (OWG) dafür 
17 Ziele (Goals, siehe Grafik 1) vor. Den 17 Zielen für 
nachhaltige Entwicklung wurden 169 spezifische Un-
terziele (Targets) zugeordnet, welche die Zielvor-
gaben näher konkretisieren. Im Gegensatz zu den 
2015 ausgelaufenen Millennium Development Goals 

(MDGs), die sich auf die Entwicklungsländer kon-
zentrierten, gelten die 17 Nachhaltigkeitsziele der 
Agenda 2030 gleichermaßen global für alle Länder. 
Damit bilden sie für alle Staaten weltweit einen ge-
meinsamen Bezugsrahmen für die Umsetzung von 
Nachhaltigkeitsaspekten. 

Die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) orientieren sich an 
den drei Säulen Umwelt, Mensch und Wirtscha� und 
schließen zudem Ziele zu Frieden und Gerechtigkeit 
sowie zu Partnerscha�en innerhalb und zwischen 
Ländern ein. 

Grafik 1  
17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung

Q: Vereinte Nationen (UN).
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Im Zentrum der Sustainable Development Goals 
steht eine breite und mehrdimensionale Au�assung 
vom Wohlbefinden der Menschen, wie auch ein mög-
lichst ausbalanciertes Bild der ökonomischen, sozi-
alen und umweltrelevanten Aspekte der Nachhaltig-
keit. Durch entsprechende Maßnahmen auf globaler, 
regionaler und nationaler Ebene sollen die gesetzten 
Ziele bis zum Jahr 2030 weltweit umgesetzt werden 
(für weitere Informationen siehe auch die UN Sustai-
nable Development Knowledge Platform).

Die 17 Entwicklungsziele und 169 Unterziele (Ziel-
vorgaben) umfassen eine große Bandbreite an The-
men: Beseitigung von Armut und Hunger, Gesund-
heit, nachhaltiges Wachstum, Gender-Gerechtigkeit, 
Klimawandel u.�v.�m. (siehe Grafik 1). Viele der formu-
lierten Ziele sind jedoch komplex und facettenreich 
bzw. eher qualitativ zu bewerten, was insbesondere 
in Hinblick auf die Datensammlung für das Monito-
ring und die Definition präziser Indikatoren Schwie-
rigkeiten mit sich bringt.

Die 169 Zielvorgaben unterteilen sich in 107 inhaltli-
che Ziele, die mit arabischen Zi�ern gekennzeichnet 
sind und in 62 Umsetzungs-Maßnahmen (�Means of 
Implementation�), mit denen meist finanzielle oder 
institutionelle Strukturen beschrieben werden. Die 
Umsetzungs-Maßnahmen beziehen sich zudem in 
vielen Fällen auf die Entwicklungsländer. Der vorlie-
gende Bericht fokussiert auf die inhaltlichen Ziele.

Die UN-Mitgliedstaaten verpflichteten sich damit zu 
einer �Partnerscha� für Frieden und Wohlstand für 
alle Menschen für den Schutz der Umwelt und des 
Klimas auf dem Planeten Erde�. Die vereinbarten 
Ziele der Agenda 2030 lassen sich in fünf Kernbot-
scha�en gliedern, die als handlungsleitende Prinzi-
pien vorangestellt sind - die �fünf Ps� Mensch, Pla-
net (Umwelt), Wohlstand, Frieden und Partnerscha� 
(englisch: People, Planet, Prosperity, Peace, Part-
nership). Die Ziele und Zielvorgaben sollen damit bis 
2030 den Anstoß zu Maßnahmen in den Bereichen 
geben, die für die Menschheit und den Planeten Erde 
von entscheidender Bedeutung sind (Übersicht 1).

Übersicht 1  
Kernbotscha�en (�5 Ps�) der Agenda 2030

Menschen  
(People)

Wir sind entschlossen, Armut und Hunger in allen ihren Formen und Dimensionen ein Ende zu 
setzen und sicherzustellen, dass alle Menschen ihr Potenzial in Würde und Gleichheit und in 
einer gesunden Umwelt voll entfalten können.

Planet  
(Planet)

Wir sind entschlossen, den Planeten vor Schädigung zu schützen, unter anderem durch nach-
haltigen Konsum und nachhaltige Produktion, die nachhaltige Bewirtscha�ung seiner natür-
lichen Ressourcen und umgehende Maßnahmen gegen den Klimawandel, damit die Erde die 
Bedürfnisse der heutigen und der kommenden Generationen decken kann.

Wohlstand  
(Prosperity)

Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass alle Menschen ein von Wohlstand geprägtes und 
erfülltes Leben genießen können und dass sich der wirtscha�liche, soziale und technische 
Fortschritt in Harmonie mit der Natur vollzieht.

Frieden  
(Peace)

Wir sind entschlossen, friedliche, gerechte und inklusive Gesellscha�en zu fördern, die frei von 
Furcht und Gewalt sind. Ohne Frieden kann es keine nachhaltige Entwicklung geben und ohne 
nachhaltige Entwicklung keinen Frieden.

Partnerscha�  
(Partnership)

Wir sind entschlossen, die für die Umsetzung dieser Agenda benötigten Mittel durch eine mit 
neuem Leben erfüllte Globale Partnerscha� für nachhaltige Entwicklung zu mobilisieren, die 
auf einem Geist verstärkter globaler Solidarität gründet, insb. auf die Bedürfnisse der ˜rmsten 
und Schwächsten ausgerichtet ist und an der sich alle Länder, alle Interessenträger und alle 
Menschen beteiligen.

Q: Vereinte Nationen (UN).
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In der Resolution der Generalversammlung wird be-
sonders auf die Querverbindungen zwischen den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung hingewiesen, 
welche als wesentlich für die Erfüllung der Agenda 
2030 angesehen werden. Mit der Erfüllung der SDGs 
solle es möglich sein, das Leben aller Menschen 
grundlegend zu verbessern und eine Transformation 
der Welt zum Besseren zu ermöglichen.

Die Umsetzung und das Monitoring der Ziele erfol-
gen jeweils auf globaler, regionaler und nationa-
ler Ebene. Auf globaler Ebene ist die UN gemein-
sam mit den ihr vorgelagerten Institutionen wie 
Weltgesundheitsorganisation (World Health Orga-
nization, WHO) oder internationale Energieagentur 
(International Energy Agency, IEA) mit den Zielen 
der Agenda 2030 beschä�igt. Auf regionaler Ebene 
sind in Europa die United Nations Economic Com-
mission for Europe (UNECE) sowie die Europäische 
Union mit der Agenda 2030 befasst. Auf nationaler 
Ebene sind naturgemäß die Nationalstaaten für die 
jeweilige Zielerreichung zuständig, welche auf poli-
tischer Ebene die Umsetzung vorantreiben sollen, 
das Monitoring erfolgt zumeist über die nationalen 
Statistikinstitute. 

Österreich hat seinen ersten „Freiwilligen Nationa-
len Bericht zur Umsetzung der Nachhaltigen Ent-
wicklungsziele“ (FNU, Voluntary National Review Re-
port, VNR) im Rahmen des Hochrangigen Politischen 
Forums für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen im Juli 2020 in New York präsentiert. Der 
zweite FNU wird im Juli 2024 beim hochrangigen po-
litischen Forum vorgestellt werden. Beide Berichte 
enthalten ein Fortschrittskapitel, welches den SDG-
Indikatorenberichten folgend, die Entwicklung in 
den 17 Zielen beschreibt.

Die Messung der 17 Ziele und 169 Unterziele erfolgt 
mittels eines entsprechenden Indikatorensets. Zur 
Beobachtung der regionalen und nationalen Zieler-
reichung sind eigene, vom UN-Indikatorenset abwei-
chende Indikatoren vorgesehen. 

Österreich hält sich möglichst eng an die UN-Vor-
schläge, berücksichtigt aber europäische und na-
tionale Vorgaben bei der Indikatorenberechnung.

Aktuell enthält das nationale Indikatorenset von Sta-
tistik Austria rund 260 Indikatoren. Durch die jährli-
che Überarbeitung gibt es laufend geringfügige Än-
derungen in der Anzahl.

Aufbau des Monitorings
Ziel der Agenda 2030 ist es, unter Mitwirkung aller Länder die genannten globalen und regiona-
len Herausforderungen der heutigen Zeit, wie Armut und Hunger, Klimawandel oder Ressourcen-
verbrauch, zu bewältigen und kün�igen Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Zur 
Messung der Zielerreichung sind entsprechende Indikatorensets auf nationaler, regionaler und 
UN-Ebene vorgesehen.

Für das Monitoring der 169 Unterziele wurde auf 
UN-Ebene ein Set von 231 Indikatoren (mit Mehr-
fachnennungen 248 Indikatoren) festgelegt. Da die 
Agenda 2030 betont, dass die nationale Umsetzung 
freiwillig ist und von den Ländern getragen wird, 
wird das UN-Set durch weitere Indikatorensets auf 
regionaler (für Österreich relevant: Europa bzw. EU) 
und nationaler Ebene ergänzt (siehe Grafik 2). 

Die Indikatoren auf globaler, regionaler und na-
tionaler Ebene können übereinstimmen, müssen 
aber nicht. 

Damit soll nationalen bzw. regionalen Realitäten 
Rechnung getragen werden, es sollen national bzw. 
regional unterschiedliche Entwicklungsstadien 
und Relevanzen der einzelnen Ziele berücksichtigt 
werden. 
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Grafik 2  
Vergleich der Indikatorensets

Q: STATISTIK AUSTRIA.

So ist beispielsweise für Österreich als Binnen-
land die Bedeutung des Ziels 14 �Leben unter Was-
ser � Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne 
nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig 
nutzen� kaum von Bedeutung. Statistik Austria hat 
diese Vorgaben bei der Umsetzung des Indikatoren-
sets entsprechend berücksichtigt.

Durch die Indikatoren soll es möglich sein, fest-
zustellen, ob die beabsichtigten Verbesserungen 
tatsächlich eintreten, bzw. bei welchen Unterzie-
len möglicherweise noch größere Anstrengungen 
erforderlich sind.

Die Weiterentwicklung und Aktualisierung der Indi-
katorensets zur Agenda 2030 erfolgt auf allen Ebe-
nen laufend. 2020 fand ein umfassender Überar-
beitungsprozess des Indikatorensets auf globaler 
Ebene statt, die Ergebnisse daraus flossen auch in 
das nationale Indikatorenset ein. Der nächste grö-
ßere Überarbeitungsprozess der UN ist für 2025 ge-
plant. Daraus sind jedoch besonders auf nationa-
ler Ebene keine wesentlichen ˜nderungen mehr zu 
erwarten. 

Dennoch werden auch zukün�ig weitere Indikato-
ren in das Set aufgenommen werden, die bisher 
noch nicht zur Verfügung standen, bzw. können be-
stehende Indikatoren, die sich als weniger geeignet 
erwiesen haben, ersetzt werden. Obwohl damit auf 
nationaler als auch auf internationaler Ebene weit-
gehende Anstrengungen unternommen werden, die 
Datenlücken zu schließen, kann davon ausgegangen 
werden, dass dies auch bis 2030 nicht für alle UN-In-
dikatorenvorschläge möglich sein wird. Im internati-
onalen Vergleich hat Österreich mit dem bestehen-
den nationalen Indikatorenset (aktuell rund 260 In-
dikatoren) bereits eine sehr gute Abdeckung der 169 
Unterziele der Agenda 2030 erreicht.

Die UN Agenda 2030 verfolgt einen �Leaving no one 
behind�-Ansatz, welcher einerseits zu der erwähn-
ten hohen Anzahl an 169 Unterzielen führte und an-
dererseits ein entsprechend großes Indikatoren-
set zur Umsetzungsmessung benötigt. Um dem An-
spruch, niemanden zurück zu lassen, gerecht zu wer-
den, sind zudem viele Disaggregationen vorgesehen, 
z.�B. nach Alter, Geschlecht, Behinderung, Migration. 
In Österreich werden Disaggregationen nur in gerin-
gem Umfang, vorrangig nach Geschlecht, umgesetzt.

Globales 
Indikatorenset
����������

Nationales 
Indikatorenset

���������������
���

Regionales 
Indikatorenset
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Globale Ebene
Die Agenda 2030 beschränkt sich nicht auf Entwicklungsländer, sondern betri�, durch die Ver-
pflichtung aller 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur Umsetzung der SDGs, auch In-
dustrie- und Schwellenländer. Die Ziele der Agenda 2030 spannen eine große Bandbreite an The-
men auf. 

1	 Für Nordamerika und Europa sind dem Rotationsprinzip folgend ab Februar 2024 Albanien, Bulgarien, Polen, Spanien und die 
Schweiz in der HLG vertreten.

2	 Für Nordamerika und Europa sind seit Juni 2023 Dänemark, Irland, Italien, Schweden und Kanada in der IAEG-SDGs vertreten 
(Rotationsprinzip).

Eine strategische Führung im Aufbau statistischer 
Kapazitäten und in der Koordinierung von Partner-
scha�en zur Schließung von Datenlücken nimmt die 
High-level Group for Partnership, Coordination and 
Capacity-Building for statistics for the 2030 Agenda 
for Sustainable Development (HLG) ein. Sie wurde 
2015 im Au�rag der Statistischen Kommission der 
Vereinten Nationen gegründet und setzt sich aus 
ausgewählten Mitgliedstaaten, einem regionalen 
Au�eilungsschlüssel folgend, und darüber hinaus 
aus regionalen und internationalen Institutionen als 
Beobachtern zusammen.1 Der HLG fiel auch die Auf-
gabe der Erarbeitung eines globalen Aktionsplans 
zu Daten für nachhaltige Entwicklung zu, der unter 
anderem im Follow-Up und Review der Agenda 
2030 die Konsistenz zwischen globalem und natio-
nalem Reporting und Monitoring sicherstellen soll. 
Das Rahmenwerk für Diskussionen, Planung, Imple-
mentierung und Evaluierung des Aufbaus statisti-
scher Kapazitäten bietet der 2017 verabschiedete 
Welt-Aktionsplan zu Daten für nachhaltige Entwick-
lung (Cape Town Global Action Plan for Sustainable 
Development Data, UNSC 2017). Seine Implementie-
rung und Finanzierung wurden in der Erklärung von 
Dubai (Dubai Declaration 2018), die von der UNSC 
2019 gebilligt wurde, weiter präzisiert.

Das Hochrangige Politische Forum für Nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen (HLPF) ist das 
zentrale Gremium für die Überprüfung der Agenda 
2030 auf globaler Ebene. Es tritt jedes Jahr im Juli in 
New York zusammen und soll den Austausch zu Er-
folgen, Herausforderungen und Erfahrungen mit der 
Umsetzung der Agenda 2030 fördern. Nationale, re-
gionale und globale Berichte sind Grundlage der Dis-
kussionen. Die UN Mitgliedstaaten einigten sich bei 

Unterzeichnung der Agenda 2030 darauf, freiwillig 
bis 2030 zumindest zwei Fortschrittsberichte „Frei-
williger Nationaler Bericht zur Umsetzung der Nach-
haltigen Entwicklungsziele“ (FNU bzw. Voluntary Na-
tional Review Report, VNR) zu erstellen, welche je-
weils beim HLPF präsentiert werden. Österreich 
wird seinen zweiten FNU im Rahmen des HLPF im 
Juli 2024 in New York präsentieren. Teile des vorlie-
genden SDG-Indikatorenberichts fließen in das Fort-
schrittskapitel des zweiten österreichischen Umset-
zungsberichts ein.

Für die Erstellung des globalen Indikatorensets zum 
Monitoring der Agenda 2030 beschloss die Statisti-
sche Kommission der Vereinten Nationen (UNSC) im 
Jahr 2015 die Gründung der Inter-Agency and Expert 
Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs), welche sich, 
so wie die HLG, aus ausgewählten Mitgliedstaaten, 
einem regionalen Au�eilungsschlüssel folgend, und 
darüber hinaus aus regionalen und internationalen 
Institutionen als Beobachtern zusammensetzt2. Die 
IAEG-SDGs wurde mit der Ausarbeitung eines globa-
len Rahmenwerks für SDG-Indikatoren, sowie, damit 
verbunden, der Erstellung eines globalen Indikato-
rensets betraut, welches aktuell aus 231 Indikatoren 
(bzw. 248 Indikatoren mit Mehrfachnennungen) be-
steht. Die IAEG-SDGs ist auch für die laufende Über-
arbeitung des UN-Indikatorensets zuständig. Eine 
formelle Einigung auf das globale Indikatorenset als 
Bestandteil der Resolution „Work of the Statistical 
Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sus-
tainable Development“ (UN, 2017) erfolgte im Rah-
men der 48. Tagung der UNSC 2017. Die Resolution 
wurde in weiterer Folge durch den Wirtscha�s- und 
Sozialrat der Vereinten Nationen sowie durch die UN 
Generalversammlung am 7. Juli 2017 verabschiedet. 
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Von der IAEG-SDGs wurden drei verschiedene Ar-
beitsgruppen zu den Bereichen Statistische Daten 
und Metadatenaustausch (Statistical Data and Meta-
data Exchange, SDMX), geografisch-räumliche Infor-
mationen, sowie Interlinkages gebildet. Länder, die 
nicht Mitglieder der IAEG-SDGs sind, internationale 
Organisationen, die Zivilgesellscha�, die Wissen-
scha� sowie die Privatwirtscha� wurden dazu einge-
laden, an inhaltlichen Gruppen zu spezifischen The-
men teilzunehmen, welche von den Arbeitsgruppen 
bearbeitet werden.

Die UN-Indikatorenliste wird auf globaler Ebene seit 
ihrer Erstellung jährlich überarbeitet bzw. weiter-
entwickelt, besonderes Augenmerk wurde dabei auf 
die erhöhte Verfügbarkeit von Indikatoren gelegt. 
Die aktuelle Anzahl von 231 Indikatoren (bzw. 248 
mit Mehrfachnennungen) soll auch in Zukun� nicht 
überschritten werden. Die Gesamtzahl der Indika-
toren liegt deutlich unter den ursprünglich geplan-
ten 800 Indikatoren. Jedoch wurde das globale Indi-
katorenset durch die Umsetzung der vorgesehenen 
Disaggregationen (z.�B. nach Geschlecht, Stadt/Land 
etc.), basierend auf dem „Leaving no one behind“-
Ansatz, sehr umfangreich. 

Die Indikatoren für das globale Monitoring der 17 
Ziele und 169 Targets werden von den der UN zu-
gehörigen Institutionen (Custodian Agencies) zur 
Verfügung gestellt. 

Dies betri� Organisationen wie die Weltgesund-
heitsorganisation (World Health Organization, 
WHO), die Ernährungs- und Landwirtscha�sorga-
nisation (Food and Agriculture Organization, FAO) 
oder die internationale Energieagentur (Internatio-
nal Energy Agency, IEA). Diese der UN zugehörigen 
Organisationen sind bestrebt, die Indikatoren weit-
gehend mit den nationalen Statistikinstitutionen 
und weiteren Dateninhabern zu harmonisieren und 
abzustimmen.

Durch die Einhaltung regionaler und nationaler 
Gesetzmäßigkeiten werden trotz verstärkter Be-
strebungen zur Datenharmonisierung auch zu-
kün�ig viele Indikatoren, betrachtet nach den 
verschiedenen Ebenen (global, regional, natio-
nal), voneinander abweichen. 

Beispielsweise ist die Berechnung des Anteils der er-
neuerbaren Energieträger auf nationaler und euro-
päischer Ebene gesetzlich geregelt (EU Erneuerba-
ren-Richtlinie 2023/2413). Während die globalen Vor-
gaben den Anteil der erneuerbaren Energieträger 
am energetischen Endverbrauch in den Metadaten 
vorschreiben, legt die Erneuerbaren-Richtlinie die 
Berechnung des Anteils der erneuerbaren Energie-
träger am Bruttoendenergieverbrauch fest. Eine Ab-
weichung des Anteilswerts im globalen Datenset im 
Vergleich zu jenem der EU-27 sowie dem nationalen 
Set ist damit zwingend vorgegeben, auch wenn der 
nationale Indikator weitgehend dem UN-Vorschlag 
entspricht.

Über die United Nations Global Database sind das 
UN-Indikatorenset sowie umfassende Hintergrund-
informationen verfügbar. Die Vereinten Nationen 
verö�entlichen zudem seit 2016 jährlich einen glo-
balen Bericht zur Agenda 2030 unter dem Titel „The 
Sustainable Development Goals Report“ (zuletzt: 
United Nations 2023). 

Neben der o�iziellen globalen Liste der UN-Indi-
katoren und dem UN-Bericht sind weitere Moni-
toringberichte auf globaler bzw. überregionaler 
Ebene verfügbar. 

Auch die OECD befasst sich mit der Agenda 2030 und 
deren Zielerreichung unter dem Titel „OECD and the 
Sustainable Development Goals: Delivering on uni-
versal goals and targets“. Sie verwendet dazu vorran-
gig Indikatoren, die auf OECD-Ebene verfügbar sind, 
bemüht sich jedoch zunehmend um Abgleich mit 
dem UN-Indikatorenvorschlägen. Zudem bieten die 
der UN zugehörigen Institutionen ebenfalls Informa-
tionen zu Teilaspekten der Agenda 2030 (siehe bei-
spielsweise die Weltgesundheitsorganisation WHO).
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Auch zahlreiche Nichtregierungsorganisationen und 
die Wissenscha� beschä�igen sich mit dem Monito-
ring der Agenda 2030. Die Bertelsmann Sti�ung und 
das Sustainable Development Solutions Network 
verö�entlichten jährlich einen Nachhaltigkeitsbe-
richt. Dieser enthält einen „SDG-Index“ mit einem 
Länderranking, welches zeigt, wo Länder im Ver-
gleich bei der Umsetzung der Ziele der Agenda 2030 

stehen. Im SDG-Index-Ranking befindet sich Öster-
reich im Jahr 2023 an 5. Stelle von 166 Staaten. Die-
ser SDG-Index ist kein o�izielles Instrument zum Mo-
nitoring der SDGs und verwendet teilweise abwei-
chende Indikatoren zu den Vorschlägen der IAEG-
SDGs, soll jedoch als Orientierungshilfe für Staa-
ten hinsichtlich der Erreichung und Umsetzung der 
SDGs dienen.

Regionale Ebene (Europa)
Auf der regionalen Ebene unterstützt die United Nations Economic Commission for Europe 
(UNECE) die europäischen Länder bei der Umsetzung der globalen Ziele durch die Entwicklung 
statistischer Empfehlungen und Kapazitätsaufbau. Darüber hinaus erhalten die Länder Hilfe bei 
Partnerscha�en mit dem Privatsektor und der Zivilgesellscha�. Eurostat übernimmt auf EU-
Ebene die regionale Berichterstattung zu den SDG-Indikatoren, aufbauend auf den vorhergehen-
den Erkenntnissen im Rahmen der Umsetzung nachhaltiger Entwicklung.

Die UNECE legt einen starken Fokus auf die Unter-
stützung der Nationalstaaten bei der Umsetzung 
und dem Monitoring der Agenda 2030, die EU sieht 
auf der statistischen Ebene ihre Rolle mehr im regio-
nalen Monitoring der Nachhaltigkeitsziele unter Be-
rücksichtigung politischer Gegebenheiten.

UNECE

Die UNECE bietet auf europäischer Ebene mit ihren 
Arbeitsgruppen wie der CES Steering Group for 
SDGs und einer neu entwickelten Wissensplattform 
eine wesentliche Hilfestellung für die Zusammenar-
beit von nationalen Statistikinstitutionen und ande-
ren Dateneigentümern. Daraus lassen sich wesentli-
che Informationen für Best Practice Beispiele bei der 
Umsetzung des Monitorings der Nachhaltigkeitsziele 
einholen, die auch in die nationale SDG-Berichter-
stattung von Statistik Austria einfließen. 

Als Leitfaden für jene nationalen Statistikämter, wel-
che mit dem Monitoring der Zielerreichung der 17 
Goals und 169 Unterziele betraut wurden, präsen-
tierte das Economic and Social Council der UNECE 

2017 die bereits genannte Conference of European 
Statisticians’ Road Map on Statistics for Sustaina-
ble Development Goals (CES Road Map on statistics 
for SDGs, UNECE 2017), welche durch die Steering 
Group on Statistics for SDGs erstellt wurde. Die CES 
Road Map ist als Ressource für die Entwicklung von 
Statistiken zu den Sustainable Development Goals 
(SDGs) gedacht. Sie liefert einen Leitfaden für die Er-
stellung der Indikatorensets. 2022 entstand die “se-
cond edition of the Road Map on Statistics for SDGs”, 
welche wieder die nationalen Statistikinstitutionen 
und weitere Datenorganisationen beim Monitoring 
der 169 Ziele bestmöglich unterstützen soll. Statistik 
Austria arbeitete im Rahmen des UNECE Task Team 
on Communication bei der Entwicklung der zweiten 
Ausgabe der CES Road Map mit.

Zudem verö�entlicht die UNECE seit einigen Jah-
ren SDG-Berichte (Sustainable Development in the 
UNECE Region 2024), aufbereitet mit Daten aus der 
globalen Datenbank der UN. Der aktuelle Bericht 
von 2024 enthält einen Überblick über die Zieler-
reichung nach den 169 Unterzielen sowie Kernaus-
sagen zu den Zielen. Für einzelne Indikatoren sind 
auch Ländervergleiche enthalten.
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Europäische Union (EU)

Im November 2016 wurde von der EU als Antwort 
auf die Agenda 2030 eine Mitteilung „Auf dem Weg in 
eine nachhaltige Zukun� – Europäische Nachhaltig-
keitspolitik“ formuliert. Die Europäische Union ver-
pflichtete sich, in Abstimmung mit ihren Mitglied-
staaten, die Umsetzung der Agenda 2030 zu fördern 
und sich für eine nachhaltige Zukun� für alle einzu-
setzen. Im Juni 2017 nahm der Rat der EU Schluss-
folgerungen zum Thema: „Eine nachhaltige Zukun� 
für Europa: Reaktion der EU auf die Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung“ an. Darin wird nach-
haltige Entwicklung als übergeordnetes Ziel der EU 
betont und die Europäische Kommission aufgefor-
dert, eine Umsetzungsstrategie auszuarbeiten und 
vorzulegen. Zudem wird die Europäische Kommis-
sion u.�a. aufgefordert, regelmäßig eine detaillierte 
Überwachung der Ziele auf EU-Ebene vorzunehmen, 
zu diesem Zwecke einen Indikatorenrahmen zu ent-
wickeln und diesen zur Bewertung der Fortschritte 
und Tendenzen und als Grundlage für eine faktenge-
stützte Entscheidungsfindung zu verwenden. Ende 
2017 wurde eine neue Ratsarbeitsgruppe „Agenda 
2030“ gescha�en, um die Fortschritte der EU sowie 
der EU-Mitgliedstaaten zu dokumentieren und zu 
kontrollieren, womit ein institutioneller Diskurs und 
Austausch zwischen den EU-Mitgliedstaaten geför-
dert werden soll.

Das statistische Amt der Europäischen Union (Euro-
stat) berichtet seit 2017 auf EU-Ebene mit einem ei-
genen SDG-Indikatorenset zur Agenda 2030. Bei der 
Umsetzung des europäischen SDG-Indikatorensets 
wurde in weiten Bereichen unabhängig von der UN-
Indikatorenliste vorgegangen. Dies wurde damit be-
gründet, dass das Datenset vorrangig zeigen soll, 
wie EU-(Politik-)Maßnahmen zur Implementierung 
der Agenda 2030 beitragen. Für das Monitoring der 
Agenda 2030 zuständig ist die Working Group for 
Sustainable Development Indicators, Statistik Aus
tria ist Mitglied dieser Arbeitsgruppe.

Das Indikatorenset wurde mittels eines breit und 
umfassend angelegten Prozesses entwickelt. Euro-
stat ging dabei jedoch vom Prinzip der Zuordnung 
der Indikatoren zu den 169 Targets (Unterzielen) ab 
und beschloss, seine Indikatoren nur den 17 Zielen 
(Goals) zuzuordnen. Jedes der 17 Ziele wird jeweils 

mit maximal sechs Indikatoren gemessen. Die Liste 
von 100 EU SDG-Indikatoren wird für das europäi-
sche Monitoring herangezogen. Dabei wurden nur 
solche Indikatoren ausgewählt, für die bereits eine 
reguläre Datenproduktion gegeben ist. Die Indikato-
ren können auch mehreren Zielen zugeordnet sein. 

Das SDG-Indikatorenset wird auf der Homepage 
von Eurostat für verschiedene Nutzergruppen 
umfassend aufbereitet. 

Zur Verfügung stehen neben einem jährlichen Be-
richt verschiedene Möglichkeiten der interaktiven 
Auseinandersetzung mit der Agenda 2030, etwa 
im Rahmen einer Fortschrittsdarstellung (Eurostat 
2023a). 2023 verö�entlichte Eurostat den SDG-Be-
richt erstmals mit statistischem Anhang als FNU-
Bericht zur Umsetzung der Agenda 2030, welcher 
beim HLPF 2023 der UN präsentiert wurde (Eurostat 
2023b).

Die Daten für die EU-Berichterstattung stammen 
aus dem ESS (Europäisches Statistisches System). 
Das ESS ist eine Partnerscha� zwischen der statisti-
schen Stelle der Gemeinscha�, d.�h. der Kommission 
(Eurostat), den nationalen statistischen Instituten 
(NSI) und anderen einzelstaatlichen Stellen, die in 
den einzelnen Mitgliedstaaten für die Entwicklung, 
Erstellung und Verbreitung europäischer Statistiken 
zuständig sind. 

Eine Koordination oder Harmonisierung der na-
tionalen Indikatorensets durch Eurostat ist nicht 
vorgesehen. Dadurch ergeben sich teilweise 
deutliche Unterschiede zwischen den nationalen 
Indikatorensets und jenem auf EU-Ebene. 

Um einige Datenlücken in Hinblick auf die globalen 
Unterziele zu schließen, wurden auf Ebene der Euro-
stat Arbeitskreise (Task Forces) und Arbeitsgruppen 
(Working Groups) verstärkte Anstrengungen unter-
nommen und Förderprogramme zur Verfügung ge-
stellt. Damit konnten in den NSIs Erhebungen durch-
geführt werden, etwa zur Zeitverwendung in Haus-
halten oder zu Gewalt an Frauen, welche jeweils 
auch in Österreich stattfanden.
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Nationale Ebene – Agenda 2030 in Österreich
Die Agenda 2030 betont, dass die nationale Umsetzung freiwillig ist und von den Ländern getra-
gen wird. Die Umsetzung durch die Länder soll dabei nationale Realitäten, Kapazitäten und un-
terschiedliche Entwicklungsstadien berücksichtigen bzw. die damit verbundene unterschiedliche 
Bedeutung und Relevanz der einzelnen Ziele und Unterziele einbeziehen. 

So ist beispielsweise für Österreich als Binnenland 
die Bedeutung des Ziels 14 „Leben unter Wasser 
– Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne 
nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig 
nutzen“ kaum von Bedeutung.

Die Bundesregierung beau�ragte am 12. Jänner 
2016 durch einen Ministerratsbeschluss alle Bun-
desministerien, die Prinzipien der Agenda 2030 
und ihre nachhaltigen Entwicklungsziele in die je-
weiligen Strategien und Programme im Sinne eines 
Mainstreaming Ansatzes einzuarbeiten und gegebe-
nenfalls entsprechende Aktionspläne sowie Maß-
nahmen zu erstellen. Dadurch sollen die SDGs in 
e�izienter, zielorientierter und eigenverantwortli-
cher Weise in sämtliche Aktivitäten der österreichi-
schen Politik und Verwaltung integriert werden. Zu-
sätzlich sollen alle relevanten staatlichen Organe 
und Kooperationspartnerinnen/Kooperationspart-
ner auf Bundes-, Landes-, Städte- und Gemeinde-
ebene sowie Sozialpartner, Zivilgesellscha�, Wirt-
scha� und Wissenscha� einbezogen werden (siehe 
auch „Umsetzung der Agenda 2030“, Bundeskanz-
leramt (BKA)).

Entsprechend dem genannten Ministerratsbe-
schluss wurde eine interministerielle Arbeitsgruppe 
(IMAG) „Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung“ ins Leben gerufen, welche sich mit der 
Koordination der einzelnen Bereiche und der Um-
setzung befasst. In dieser Arbeitsgruppe sind neben 
dem Bundeskanzleramt (BKA) und dem Bundesmi-
nisterium für europäische und internationale Ange-
legenheiten (BMEIA), welche die Arbeitsgruppe ge-
meinsam leiten, alle Bundesministerien entspre-
chend vertreten. Eine der Aufgaben der interminis-
teriellen Arbeitsgruppe ist die Erstellung des den in-
ternational festgelegten Vorgaben entsprechenden 
regelmäßigen Fortschrittsberichtes (FNU). Zudem 
soll die Arbeitsgruppe die Prioritäten in der Umset-

zung für die jeweilige Berichtsperiode koordinieren. 
Im Dezember 2020 wurde zudem eine sogenannte 
„Steuerungsgruppe“  gebildet, ebenfalls unter KO-
Vorsitz von BKA und BMEIA.  

Eine große Bedeutung kommt einer transparenten 
Darstellung der Umsetzung der SDG-Ziele zu, da die 
gesellscha�liche Diskussion und die Einbeziehung 
der breiten Ö�entlichkeit mit den Zielen der Agenda 
2030 explizit gewünscht sind. Aus diesem Grund 
wird der Prozess nicht nur in Österreich, sondern 
auch international mit diversen Veranstaltungen 
zum Thema begleitet. Die Agenda 2030 soll nicht nur 
von politischer und statistischer Seite, sondern von 
allen Menschen eines Landes getragen werden. Spe-
ziell den Nicht-Regierungsorganisationen und der 
Wissenscha� kommen sowohl bei der Begleitung 
der Umsetzung der Agenda 2030 als auch bei der 
Wissensverbreitung eine wesentliche Rolle zu. In Ös-
terreich speziell zu nennen sind hier SDG-Watch und 
UniNEtZ. SDG-Watch Austria ist eine Vereinigung 
von über 230 zivilgesellscha�lichen und gemeinnüt-
zigen Organisationen, welche sich gemeinsam für 
die Umsetzung der Agenda 2030 und ihrer 17 Ziele 
für Nachhaltige Entwicklung einsetzen. Im Projekt 
UniNEtZ schlossen sich Wissenscha�ler:innen und 
Künstler:innen aus mehreren universitären Partner-
institutionen zur Unterstützung der Umsetzung der 
Agenda 2030 zusammen. Gefördert werden soll spe-
ziell der transdisziplinäre Dialog mit Entscheidungs-
träger:innen, etwa über eine Zusammenarbeit mit 
dem österreichischen Parlament.

Um die Wirksamkeit der gesetzten Maßnahmen 
bzw. die Zielerreichung der formulierten Targets zu 
messen, ist ein fundiertes und statistisch valides In-
dikatorenset wesentlich. Die bereits erwähnte CES 
Road Map on Statistics for SDGs empfiehlt, dass die 
nationalen Statistikinstitute als Focal Points für die 
Messung der SDGs fungieren.
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Auswahl der nationalen Indikatoren

Für Österreich hat Statistik Austria die Erstellung der 
nationalen SDG-Indikatorentabellen übernommen. 
Aktuell enthält das Indikatorenset rund 260 Indika
toren, die den Unterzielen zugeordnet sind und über-
wiegend auf dem SDG-Indikatorenrahmenwerk der 
IAEG-SDGs basieren. Die vollständigen Indikatoren
tabellen stehen auf der Homepage von Statistik Aus-
tria zur Verfügung.

Wie erwähnt legt die Agenda 2030 fest, dass das UN-
Indikatorenset durch weitere Datensets auf regiona-
ler und nationaler Ebene ergänzt wird, die nationa-
len bzw. regionalen Realitäten Rechnung tragen. Na-
tional bzw. regional unterschiedliche Entwicklungs-
stadien und Relevanzen der einzelnen Ziele sollen 
damit berücksichtigt werden. Die nationalen SDG-
Tabellen wurden erstmals 2017 erstellt. 

Bei der Auswahl der Indikatoren wurde darauf ge-
achtet, diese möglichst eng an die UN-Vorschläge 
zu binden. 

Berücksichtigt werden mussten dabei nationale De-
finitionen und Vorgaben sowie jene des Europäi-
schen Statistischen Systems (ESS). Beispielsweise 
sind die erneuerbaren Energieträger als Anteile am 
Bruttoendenergieverbrauch laut Erneuerbaren-
Richtlinie (EU Erneuerbaren-Richtlinie 2023/2413) im 
nationalen Set enthalten und weichen damit gering-
fügig vom UN-Vorschlag (Anteile am Energetischen 
Endverbrauch) ab. Dennoch entspricht der Indikator 
weitgehend den UN-Vorgaben.

Im Gegensatz zum EU-SDG-Datenset, welches 
sich nur an den 17 Zielen, aber nicht an den 169 
Unterzielen der Agenda 2030 orientiert und in 
weiten Bereichen unabhängig von der UN-Indi-
katorenliste erstellt wurde, konnte damit für Ös-
terreich eine sehr gute Anbindung an die UN-Vor-
schläge erreicht werden.

Für die Datensammlung waren umfassende Koordi-
nierungstätigkeiten notwendig, da nicht nur Daten 
von Statistik Austria einfließen, sondern auch we-

sentliche Informationen von Ministerien, dem Um-
weltbundesamt oder der Austrian Development 
Agency (ADA). Statistik Austria präsentierte mehr-
mals die Entwicklungsschritte für das nationale Indi-
katorenset in der IMAG. Alle wesentlichen Entschei-
dungen wurden damit mit den Koordinierungsper-
sonen der Ministerien kommuniziert. Zudem wur-
den direkt mit mehreren Ministerien sowie der ADA 
und dem Umweltbundesamt Gespräche über poten-
tielle Indikatoren für das nationale Set geführt. 

Indikatorenvorschläge der Ministerien und In
stitutionen flossen weitgehend in das nationale 
Indikatorenset ein, die letzte Entscheidung aus 
fachlicher Sicht obliegt Statistik Austria.

Die nationalen Indikatorentabellen werden jährlich 
überarbeitet; die aktuelle Fassung stammt von Fe-
bruar/März 2024. Die Tabellen enthalten Zeitreihen 
der Indikatoren beginnend mit 2010 bis zum jahr 
2022, sowie eine Kategorisierung nach Relevanz und 
Verfügbarkeit der Indikatoren. Diese Aktualisierun-
gen werden weiterhin jährlich mit den Ministerien 
sowie Umweltbundesamt, ADA und weiteren Daten-
eigentümern koordiniert. Zudem fließen internatio-
nale Entwicklungen auf UN- und EU-Ebene ebenfalls 
in die Weiterentwicklung des nationalen Indikato-
rensets ein. 

In Hinblick auf die UN-Indikatorenvorschläge wurde 
von Statistik Austria eine Einteilung der Verfügbar-
keit der Daten in die drei Kategorien „a Entspre-
chende Daten verfügbar“, „b Alternative Daten ver-
fügbar“ sowie „e Daten nicht verfügbar“ vorgenom-
men. Alternative Daten können die Erreichung des 
Unterziels messen, entsprechen aber nicht dem 
UN-Indikatorenvorschlag, im internationalen Kon-
text gelten solche Indikatoren als Proxy-Indikato-
ren (=näherungsweise Indikatoren). Die Kategorie „c 
Ziel weitgehend erreicht“ betri� einzelne Indikato-
renvorschläge zu Unterzielen oder ganze Unterziele, 
die für Österreich als weitgehend erreicht angese-
hen werden, ohne dass dies durch entsprechende 
Daten belegt werden kann (Beispiel: Versorgung mit 
sauberem Trinkwasser). Diese Kategorisierung ba-
sierte ursprünglich auf der Einschätzung von Euro-
stat („Data Gaps at EU Level“ Eurostat, 2016). 2019 
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stellte Eurostat eine aktualisierte Version der Daten-
einschätzung zur Verfügung (Eurostat, 2019), welche 
ebenfalls in das nationale Set eingearbeitet wurde. 
Zusätzlich flossen die Fachmeinungen von Expert:in-
nen bei Statistik Austria sowie der fachlich zuständi-
gen Ministerien und Institutionen in diese Kategori-
sierung der Unterziele mit ein. In einer weiteren Ka-
tegorie (d) wurden jene Indikatoren zusammenge-
fasst, die nicht mit statistischen Daten im engeren 
Sinn gemessen werden können. Dies betri� bei-
spielsweise Indikatoren, die auf UN-Ebene anfallen 
(z.�B. Anzahl der Länder, die etwas umgesetzt haben) 
oder die vorrangig auf Entwicklungsländer abzielen.

Grafik 3  
UN-Indikatorenverfügbarkeit im nationalen  
SDG-Indikatorenset

Q: STATISTIK AUSTRIA, Stand: April 2024. Zählung nach UN-Indi-
katorenvorschlägen. 

Für 61�% der UN-Indikatorenvorschläge stehen der-
zeit nationale Daten von Statistik Austria oder von 
externen Datenlieferanten zur Verfügung. Weitere 
25�% betre�en Unterziele, die weitgehend erreicht 
wurden, oder keine statistischen Daten im engeren 
Sinn erfordern. Nur für 14�% der UN-Indikatorenvor-
schläge sind keine Daten vorhanden (siehe Grafik 3). 
Die Zählung der Datenverfügbarkeit richtet sich 
dabei nach den UN-Indikatorenvorschlägen. 

Pro UN-Vorschlag kann das nationale Set aber auch 
mehrere Indikatoren enthalten. Da letzteres ö�ers 
der Fall ist, stehen im nationalen Set bereits rund 
260  Indikatoren zur Messung der Unterziele zur 
Verfügung. 

Das SDG-Indikatorenset wird international und 
national laufend überarbeitet und weiterentwickelt. 
Insgesamt wurde das österreichische Indikatorenset 
seit 2017 deutlich erweitert, einige der rund 260 Indi-
katoren werden z.�B. nach Geschlecht disaggregiert. 

218  nationale Indikatoren betre�en inhaltliche Un-
terziele und werden nachfolgend näher beschrie-
ben und � sofern möglich � nach ihrer Entwicklung 
bewertet.

Den UN-Indikatoren entsprechende
Daten vorhanden

Zielweitgehenderreicht

Daten nicht verfügbar
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Bewertung der Zielerreichung (Methodik)
Überblick
In Österreich steht ein nationales Indikatorenset von Statistik Austria mit rund 260 Indikatoren zur 
Messung der 169 Unterziele (Targets) zur Verfügung. Viele der in der Agenda 2030 formulierten Un-
terziele sind jedoch komplex und facettenreich, ein großer Teil wurde nicht quantitativ, sondern 
nur richtungsweisend festgelegt (z.�B. �erheblich verringern� oder �wesentlich erhöhen�). Eine Be-
wertung der Zielerreichung mittels Indikatoren stellt daher ohne konkrete nationale Zielevorga-
ben eine besondere Herausforderung dar.

Für einen großen Teil der Unterziele und der Indi-
katoren ist die gewünschte Richtung der Entwick-
lung auch ohne Vorgaben implizit erkennbar, wie 
etwa bei Indikator 3.9.1, Todesfälle, die Feinstaub 
zuzurechnen sind, welche verringert werden soll-
ten. Trotzdem erlauben sie einen breiten Spielraum 
der Deutung der Zielerreichung (z.�B. wie weit soll die 
Verringerung oder Erhöhung gehen). Für entwickelte 
Länder wie Österreich kommt hinzu, dass absolute 
UN-Zielvorgaben o� bereits eingehalten oder sogar 
deutlich übertro�en werden und damit nicht als na-
tionale Zielvorgaben genutzt werden können. Beim 
Indikator 3.1.1 Müttersterblichkeit wird global eine 
Senkung der Rate auf unter 70 Todesfälle je 100 000 
Lebendgeburten gefordert, in Österreich liegt die 
Rate jedoch schon unter 10 Fällen je 100 000 Lebend-
geburten. Relative Zielvorgaben (z.�B. �halbieren�) 
können dagegen schwer erreicht werden, wenn das 
nationale Niveau im Vergleich zum Globalen schon 
sehr niedrig bzw. sehr hoch ist. Deshalb stellt die UN 
Agenda 2030 den Nationalstaaten auch frei, zusätz-
lich zu den globalen Targets nationale Zielwerte fest-
zulegen. Werden zudem bei den Zielen die entspre-
chenden Indikatoren gleich mitberücksichtigt, so ist 
eine solide Bewertung der Zielerreichung möglich. 

In Österreich wurden keine nationalen Zielwerte 
für die Unterziele der Agenda 2030 festgelegt. 

Ohne definierter Zielwerte ist für das nationale 
Monitoring eine Bewertung der Unterziele (oder 
eines Teils davon) nach folgendem Vorgehen mög-
lich (siehe Grafik 4): Manche Unterziele (oder Teile 
davon) können bereits als weitgehend erreicht ange-
sehen werden, etwa weil Indikatoren sehr nahe am 
(implizit oder explizit) gewünschten Niveau liegen. 
Beispielsweise zielt Unterziel 4.2 u.�a. auf die Vor-
schulbildung aller Mädchen und Jungen ab. Der In-
dikator 4.2.2 zur Kinderbetreuungsquote der 5-Jäh-
rigen liegt im Jahr 2022 bei über 99�%, dieser Teil des 
Unterziels kann damit als weitgehend erreicht ange-
sehen werden. Für Ziele, die noch nicht erreicht wur-
den, aber von Indikatoren gemessen werden kön-
nen, wurde national eine Bewertung der Entwick-
lung der Indikatoren in die gewünschte Zielrichtung 
(steigend oder fallend) nach vier Stufen vorgenom-
men. Indikatoren, die nur für wenige Datenjahre vor-
handen sind, können dabei nicht bewertet werden. 
Für manche Unterziele stehen noch keine Indikato-
ren zur Verfügung, hier muss eine Datenlücke ausge-
wiesen werden. 

Zu berücksichtigen ist, dass viele Unterziele 
durch mehrere Indikatoren gemessen werden, 
die sich unterschiedlich entwickeln können.
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Grafik 4  
Bewertungsmöglichkeiten

Q: STATISTIK AUSTRIA.

Die Entwicklung der Indikatoren wird nach den 
Vorgaben von Eurostat (Monitoring Report 2023 
S. 346�) bewertet. Sind eine Zeitreihe und eine ge-
wünschte Zielrichtung (normativ oder quantitativ) 
gegeben, wird ermittelt, inwieweit sich die Indikato-
ren diesen Zielvorgaben annähern oder davon weg-
bewegen. Betre�end Zielvorgaben müssen die Indi-
katoren also eine normativ gewünschte Entwicklung 
(steigend oder fallend) aufweisen. Indikatoren, die 
nicht eindeutig normativ interpretierbar sind, oder 
Indikatoren mit zu kurzer Zeitreihe werden nicht 
bewertet. 

Die Einschätzung der Entwicklung erfolgt nach 
vier Stufen: Ein deutlich (als signifikant defi-
nierter) bzw. moderat positiver Fortschritt wid 
mittels grüner Pfeile, eine moderat negative Ent-
wicklung bzw. eine starke Entwicklung in die fal-
sche Richtung wird mittels roter Pfeile bewertet.

Eurostat stellt in seinem Bericht von 2023 einen 
kurzfristigen Trend (5 Jahre) sowie einen langfris-
tigen Trend (möglichst die letzten 15 Jahre, zumin-
dest 10 Jahre, falls nicht länger verfügbar) dar. Die 
nationalen SDG-Tabellen beginnen per Konvention 
mit dem Datenjahr 2010, die aktuellen Werte reichen 
längstens bis 2022. Im Gegensatz zu Eurostat wird 
vereinfacht die gesamte Zeitreihe (2010 bis 2022 so-

weit verfügbar) für eine Trendbewertung herange-
zogen. Zwischen kurz- und langfristigem Trend wird 
damit im nationalen SDG-Set nicht unterschieden.

Für die Bewertung der Indikatoren müssen zu-
mindest 10 Jahreswerte vorhanden sein, zusätz-
lich muss der aktuellste Wert im Jahr 2021 oder 
2022 liegen. 

Streng genommen wird für die Trendbewertung ein 
Anfangs- und ein Endjahreswert benötigt. Die Me-
thodik nach Eurostat berücksichtigt die dazwischen-
liegenden Jahreswerte nicht. 

Anzumerken ist, dass nach dieser Methode die 
Trendbewertung stark von Ausgangs- und End-
jahr beeinflusst wird. Das Niveau eines Indikators 
sowie starke Schwankungen zwischen den Jah-
ren bleiben unberücksichtigt. 

Die entsprechenden Berechnungen wurden unter 
Mitarbeit der Abteilung Methodik von Statistik Aus-
tria vorgenommen. Dabei kommen die Grundsätze 
der Unabhängigkeit, der Unparteilichkeit und der 
Objektivität, wie im Verhaltenskodex für Europäi-
sche Statistiken festgehalten, zur Anwendung (Euro-
stat 2018).
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Bewertung von Unterzielen als �weitgehend erreicht�
Einige Unterziele (oder Teile davon) des nationalen SDG-Datensets sind als �weitgehend erreicht� 
gekennzeichnet. Die Zielerreichung basiert teilweise auf einer Einschätzung von Eurostat und 
nationaler Expert:innen, teilweise wird sie auch mit Daten belegt. Zudem wird für manche Un-
terziele die Einführung von Strategien gefordert, sind diese vorhanden, gilt das Unterziel eben-
falls als erreicht. Die Zielerreichung kann sich dabei auf das gesamte Unterziel oder auf einen Teil 
davon beziehen (siehe Grafik 5).

Das nationale Datenset enthält einzelne Indikatoren-
vorschläge zu Unterzielen oder ganze Unterziele, die 
für Österreich als weitgehend erreicht angesehen 
werden ohne dass dies durch entsprechende Daten 
belegt werden kann. Die Ersteinschätzung dieser 
Unterzielerreichung basierte auf einem Bericht von 
Eurostat (�Data Gaps at EU Level� Eurostat, 2016). 
2019 stellte Eurostat eine aktualisierte Version der 
Dateneinschätzung zur Verfügung (Eurostat, 2019), 
welche ebenfalls in das nationale Set eingearbeitet 
wurde. Zusätzlich flossen die Fachmeinungen von 
Expert:innen bei Statistik Austria sowie der fachlich 
zuständigen Ministerien und Institutionen in diese 
Kategorisierung der Unterziele mit ein. Beispiels-
weise möchte Unterziel 1.1 die extreme Armut be-
seitigen, welche festgelegt wurde als Anteil der Men-
schen, die mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag 
auskommen müssen. Dieses Unterziel wird für Ös-
terreich als erreicht angesehen und entsprechend 
im nationalen Datenset gekennzeichnet.

Unterziele gelten auch als weitgehend erreicht, 
wenn die gewählten Indikatoren dies entsprechend 
nachweisen. Beispielsweise sind 99,9�% der öster-
reichischen Bevölkerung durch die soziale Kranken-
versicherung versorgt. Das Unterziel 3.8 zur grundle-

genden Gesundheitsversorgung gilt damit als weit-
gehend erreicht. Auch die Sterblichkeit von Neuge-
borenen ist in Österreich mit einer Rate von rund 2 je 
1 000 Lebendgeburten (mit leichten Schwankungen) 
so niedrig, dass eine weitere Senkung sehr schwer 
möglich und damit eine Trendbewertung nicht mehr 
sinnvoll wäre. Das Unterziel 3.2 wird als weitgehend 
erreicht eingestu�. Der globale Zielwert liegt bei 
einer Rate von höchstens 12 je 1 000 Lebendgebur-
ten und wird damit national weit unterboten.

Für manche Unterziele (oder Teile davon) wird als In-
dikator die Festlegung von Strategien oder das Vor-
handensein von Gesetzen vorgeschlagen. Beispiels-
weise ist im Unterziel 15.6 zur Verteilung genetischer 
Ressourcen der Indikator �Anzahl der Staaten, die 
entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen ge-
scha�en haben� festgelegt. Österreich hat mit dem 
Nagoya-Protokoll eine entsprechende gesetzliche 
Grundlage beschlossen, das Unterziel kann damit 
als (weitgehend) erreicht angesehen werden.

Einige Unterziele sind wie erwähnt sehr umfassend 
definiert. Es kann also sowohl sein, dass ein gesam-
tes Unterziel als weitgehend erreicht angesehen 
wird, oder dass nur ein Teilaspekt erreicht wurde. 

Grafik 5  
Zielerreichung

Q: STATISTIK AUSTRIA.
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Bewertung der Entwicklung von Indikatoren
Die Bewertung der Zielerreichung nach vier Stufen folgt wie angemerkt genau den Vorgaben 
von Eurostat (2023, S. 346�). Dies bedeutet, dass eine durchschnittliche jährliche Veränderungs-
rate größer als 1�% je nach normativer Zielrichtung als signifikante Bewegung weg von bzw. hin 
zu den Nachhaltigkeitszielen klassifiziert wird. Zudem wird eine moderate Entwicklung in die ge-
wünschte/ungewünschte Richtung ausgewiesen (siehe Grafik 6).  Es handelt sich dabei wie er-
wähnt um eine reine Trendbewertung ohne Berücksichtigung des Niveaus. 

Im Unterschied zu den ersten beiden SDG-Berichten 
von Mai und November 2020 werden keine Zielwerte 
berücksichtigt. 2020 wurden dagegen die Europa 
2020 Zielwerte in die Trendbewertung einbezogen.

Für die Trendbewertung wird eine durchschnittliche 
jährliche Veränderungsrate nach dem Wert des An-
fangs- und Endjahres berechnet. Das Anfangsjahr 
liegt bei entsprechender Datenverfügbarkeit bei 
2010. Das Endjahr wird mit 2022 definiert, falls nicht 
verfügbar wird 2021 herangezogen. Endet die Zeit-
reihe vor 2021, wird keine Bewertung vorgenom-
men. Zudem muss eine Zeitreihe von zumindest 
zehn Jahren vorliegen, Datenlücken in Zwischen-
jahren spielen bei der Methodik von Eurostat keine 
Rolle. 

Der Modus der Trendbewertung ist durch die nor-
mative Zielrichtung vorgegeben � entweder wird ein 
Anstieg oder ein Rückgang der Werte gewünscht.

Die Agenda 2030 mit ihren 169 Unterzielen stellt eine 
komplexe ganzheitliche Herausforderung dar, Fort-
schritte in einem Bereich können auf Kosten eines 

anderen Bereichs gehen. Auf mögliche Interdepen-
denzen zwischen den Zielen wird im vorliegenden 
Bericht � und speziell bei der Bewertung der Indika-
toren � nicht eingegangen.

Einige der verwendeten Daten stammen aus Stich-
probendaten wie EU-SILC oder dem Mikrozen-
sus. Zu beachten wären hier Schwankungsbreiten, 
die sich auf Grund der Stichprobenerhebung erge-
ben. Beispielsweise liegt die Schwankungsbreite 
des 95�%-Konfidenzintervalls für Armuts- oder Aus-
grenzungsgefährdung (neue Definition) bei einem 
Punktschätzer von 17,5�% zwischen 15,9�% und 
18,9�%. Dem Beispiel der Bewertung der Nachhaltig-
keitsindikatoren von Eurostat folgend, werden die 
Schwankungsbreiten bei der vereinfachten Trend-
bewertung vernachlässigt. 

Geringe Veränderungen zwischen den einzelnen 
Jahren sind aufgrund der statistischen Schwan-
kungsbreite mit Vorsicht zu interpretieren. Auf die 
Anführung von Konfidenzintervallen wird jedoch bei 
der verwendeten Datenfülle aus Gründen der Über-
sichtlichkeit verzichtet.

Grafik 6  
Trendbewertung

Q: STATISTIK AUSTRIA.
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30 Bewertung der Zielerreichung (Methodik)

Indikatoren mit quantitativen Zielwerten
Im aktuellen Bericht wurden keine Bewertungen 
von Indikatoren mit quantitativen Zielwerten vorge-
nommen. In den ersten beiden Indikatorenberichten 
(Wegscheider-Pichler / De  Cillia, 2020a und 2020b) 
wurden für einzelne Indikatoren nationale Zielwerte 
von Europa 2020 zur Bewertung herangezogen. Da 
jedoch für das Datenjahr 2022 kaum gesetzlich ver-

bindlichen Ziele vorliegen, wird im vorliegenden Be-
richt von der expliziten Verwendung nationaler Ziel-
werte abgesehen. Für einzelne Unterziele sind glo-
bale Zielwerte vorgeben. Diese werden jedoch von 
entwickelten Ländern wie Österreich zumeist mehr 
als erreicht und eignen sich wie einleitend beschrie-
ben zumeist nicht als nationale Zielwerte. 

Keine Bewertung möglich bzw. Datenlücke
Einige Unterziele (oder Teile davon) können mangels geeigneten Indikators noch gar nicht gemes-
sen werden. Zudem sind manche Indikatoren nur für einzelne Datenjahre verfügbar, eine Bewer-
tung der Entwicklung ist damit nicht möglich (siehe Grafik 9). 

Für manche Unterziele steht noch kein nationaler In-
dikator zur Verfügung. Diese Unterziele (oder Teile 
davon) können dementsprechend nicht gemessen 
werden, nachfolgend wird für eine Auswahl davon 
eine wesentliche Datenlücke ausgewiesen. 

Unterziele, welche mit Indikatoren gemessen wer-
den, die nur für wenige Datenjahre vorhanden sind, 
können ebenfalls nicht bewertet werden. Beispiels-
weise gibt es für Unterziel 5.4 den neu erhobenen In-
dikator zum Zeitaufwand für Haushaltsführung und 
Kinderbetreuung für das Jahr 2022. Naturgemäß 
kann für diesen Indikator keine Bewertung der Ent-
wicklung vorgenommen werden. Da für die aktuelle 
Trendbewertung zudem festgelegt wurde, dass eine 
Zeitreihe von zumindest 10 Jahren vorliegen muss, 
werden Indikatoren mit wenigen Datenjahren eben-
falls nicht bewertet.

Ebenfalls nicht bewertbar sind Indikatoren, die keine 
klare normative Zielrichtung aufweisen und Indikato-
ren, die einen relevanten Zeitreihenbruch beinhalten. 

Einen Sonderfall stellen Unterziele dar, die auf natio
naler Ebene keine statistisch sinnvoll interpretierba-
ren Daten im engeren Sinn darstellen. Dies betri� 
beispielsweise Indikatoren, die nur auf UN-Ebene an-
fallen (z.�B. Anzahl der Länder, die etwas umgesetzt 
haben). Sofern letzteres jedoch durch ein spezielles 
Gesetz oder eine nationale Strategie nachgewiesen 
werden kann, gilt dieses Unterziel für Österreich als 
weitgehend erreicht. 

Erneut sei darauf hingewiesen, dass einige Unterziele 
sehr umfassend definiert sind. Es kann also sowohl 
sein, dass ein gesamtes Unterziel nicht bewertbar ist, 
oder nur ein Teilaspekt davon. 

Grafik 9�  
Keine Bewertung möglich

Q: STATISTIK AUSTRIA.
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Die 17 Ziele
Für das Monitoring der 17 Ziele und 169 Unterziele erstellte Statistik Austria erstmals 2017 das na-
tionale SDG-Indikatorenset. Dieses besteht aktuell aus rund 260 Indikatoren, die jährlich überar-
beitet und aktualisiert werden. Die Entwicklung der Indikatoren unterliegt einer Bewertung nach 
vier Stufen. Seit 2022 werden die Indikatoren in einer SDG-Übersichtsplattform auf der Website 
von Statistik Austria dargestellt. Einerseits wird hier nach den Unterzielen die Entwicklung der 
Indikatoren grafisch gezeigt, andererseits stehen die Übersichtstabellen nach den 17 Zielen zur 
Verfügung.

Das Indikatorenset von Statistik Austria enthält, so-
weit verfügbar, Zeitreihen der Indikatoren begin-
nend mit 2010 bis zum aktuellen Stand (zumeist 
2022). Die letzten Datenaktualisierungen im Rahmen 
des aktuellen Berichts erfolgten im März 2024, für 
einzelne Indikatoren waren bei Redaktionsschluss 
schon Werte für 2023 verfügbar, diese werden aus 
Konsistenzgründen nicht gezeigt. Die Auswahl der 
nationalen Indikatoren orientiert sich eng an den 
UN-Indikatorenvorschlägen, welche ebenfalls in den 
Tabellen enthalten sind. Die Indikatoren sind den 
Unterzielen zugeordnet. Für einige Indikatoren wer-
den zudem Links zu Datenhintergründen angeboten. 
Für die zugrundeliegenden Metainformationen wird 
auf die originären Datenquellen verwiesen. 

Einige der Unterziele (oder Teilbereiche daraus) wur-
den als �weitgehend erreicht� kategorisiert. Diese 
Kategorisierung basierte ursprünglich auf der Ein-
schätzung von Eurostat (�Data Gaps at EU Level� Eu-
rostat, 2016). 2019 stellte Eurostat eine aktualisierte 
Version der Dateneinschätzung zur Verfügung (Eu-
rostat, 2019), welche ebenfalls entsprechend in das 
nationale Datenset eingearbeitet wurde. Zusätzlich 
flossen die Fachmeinungen von Expert:innen bei 
Statistik Austria sowie der fachlich zuständigen Mi-
nisterien und Institutionen in diese Kategorisierung 
der Unterziele mit ein. Zudem weisen einige Indika-
toren Unterziele als weitgehend erreicht aus. Das na-
tionale Indikatorenset wird laufend aktualisiert und 
weiterentwickelt. Mit Stand Februar 2024 sind rund 
260 Indikatoren verfügbar.

Für das aktuelle Kapitel wurde nach Relevanz und 
Datenverfügbarkeit eine Auswahl an darstellba-
ren und beschreibbaren Indikatoren getro�en. 
Die vollständigen Indikatorentabellen finden sich 
auf der SDG-Übersichtsplattform und im Anhang. 

Die UN Agenda 2030 verfolgt einen �Leaving no one 
behind�-Ansatz. Um dem Anspruch, niemanden zu-
rück zu lassen, gerecht zu werden, sind in den UN-
Vorgaben viele Disaggregationen vorgesehen, z.�B. 
nach Alter, Geschlecht, Behinderung, Migration. Dis-
aggregationen konnten bisher auf der nationalen 
SDG-Übersichtsplattform sowie in den SDG-Berich-
ten nur vereinzelt (zumeist für Indikatoren nach Ge-
schlecht) umgesetzt werden. Dies ist vorrangig man-
gelnden Ressourcen geschuldet. Eine weitere Un-
terteilung der aktuell bereits rund 260 Indikatoren 
würde zu einem deutlichen Mehraufwand führen, 
der derzeit nicht getätigt werden kann. Für weitere 
Disaggregierungen wird auf die originären Daten-
quellen verwiesen.

Wie bereits darauf hingewiesen sind geringe Ver-
änderungen zwischen den einzelnen Jahren auf-
grund der statistischen Schwankungsbreite mit 
Vorsicht zu interpretieren. Auf die Anführung von 
Konfidenzintervallen wird jedoch aus Gründen 
der Übersichtlichkeit verzichtet.
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Im Rahmen des aktuellen Berichts werden wesent-
liche Indikatoren mit Daten auf EU-27 Ebene vergli-
chen (sofern verfügbar). Nachfolgend werden für 
jedes Ziel die Hauptaussagen und zentralen Trends 
(zumeist 2010 bis 2022) auf einen Blick dargestellt, in-
klusive Trendbewertung nach 4 Stufen. Danach wer-
den wesentliche Entwicklungen beschrieben und ei-
nige Indikatoren grafisch dargestellt. Auswahlkri-
terien für letztere sind u.�a. Relevanz und Länge der 
Zeitreihe. Generell kann aber kein Anspruch auf Voll-
ständigkeit erhoben werden. Ein großer Teil der In-
dikatoren ist von 2010 bis 2022 vorhanden, teilweise 
stehen aber nur kürzere Zeitreihen oder nur einzelne 
Datenjahre zur Verfügung.

Eine Trendbewertung (4  Stufen: sehr positiv, 
positiv, negativ, sehr negativ) erfolgt nur, wenn 
zumindest ein 10-Jahres-Trend nach Anfangs- 
und Endjahr vorhanden ist sowie das aktuellste 
Datenjahr 2021 oder 2022 ist.

Die 169 Zielvorgaben (Unterziele) unterteilen sich in 
126 inhaltliche Ziele, die mit arabischen Zi�ern ge-
kennzeichnet sind (z.�B. 1.1, 1.2) und in 43 Umset-
zungsmaßnahmen („Means of Implementation“), 
mit denen meist finanzielle oder institutionelle 
Strukturen beschrieben werden (mit Buchstaben 
gekennzeichnet, z.�B. 1.a, 1.b). Unterziele zu Umset-
zungsmaßnahmen betre�en vorrangig die Zielum-
setzung mit Schwerpunkt auf Entwicklungsländern 
und werden daher im vorliegenden Bericht weitge-
hend vernachlässigt.

Die nachfolgende Trenddarstellung konzentriert 
sich auf die 126 inhaltlichen Unterziele, die voll-
ständig angeführt sind (Ausnahme: Ziel 17). 

Ziel 17 zu den Partnerscha�en weist 19 Unterziele 
auf, hier werden aus Platzgründen nur 11 im Trend-
überblick gezeigt. Damit werden insgesamt 118 der 
126 Unterziele abgebildet. 

Für die Abbildung der Unterziele musste eine 
Auswahl der dargestellten Indikatoren getro�en 
werden. Hier wurde nach Kriterien wie Bewert-
barkeit, Relevanz, Zeitreihe oder internationale 
Vergleichbarkeit vorgegangen. 

Die Trendbewertung erfolgt wie im Kapitel zur Be-
wertung beschrieben nach vier Stufen: Eine signifi-
kant bzw. moderat positive Entwicklung wird mit-
tels grüner Pfeile sowie eine moderat negative Ent-
wicklung bzw. eine starke Entwicklung in die falsche 
Richtung mittels roter Pfeile beurteilt (siehe Über-
sicht 4). Entspricht der Anfangswert genau dem End-
wert, wird dies durch „=“ ausgewiesen. Nicht be-
wertbar sind Indikatoren mit zu kurzer Zeitreihe 
oder überhaupt nur einzelnen Datenjahren, mit we-
sentlichem Zeitreihenbruch oder ohne normative 
Zielrichtung. Einige Indikatoren beziehen sich auf 
die Abbildung der globalen Ebene (z.�B. „Anzahl der 
Länder, die …) oder fokussieren auf Entwicklungs-
länder, diese sind ebenfalls aus statistischer Sicht 
nicht bewertbar. Wesentliche Datenlücken (wesent-
licher Indikator, jedoch keine Daten verfügbar) wer-
den in den Trendabbildungen ebenfalls gezeigt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt für die folgenden 
Trendübersichten (Trends auf einen Blick) den Be-
wertungsmodus bzw. weitere Einschätzungsmög-
lichkeiten der Unterziele und Indikatoren. 
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In den 17 Trendübersichten (Trends auf einen Blick) 
werden insgesamt für 13  Unterziele (oder Teilas-
pekte davon) wesentliche Datenlücken angeführt, 
d.�h. es ist kein Indikator zur Messung vorhanden. 
31 Unterziele gelten zum Teil oder vollständig als er-
reicht, entweder weil das Ziel entsprechend einge-
schätzt wurde, oder weil die Daten eine beinahe voll-
ständige Zielerreichung anzeigen, oder weil eine im 
Unterziel verlangte Strategie (z.�B. zur Anpassung an 
den Klimawandel) in Österreich vorhanden ist.

Im Gegensatz zu den Vorberichten wurden diesmal 
alle 218 in den SDG-Tabellen enthaltenen inhaltli-

chen Indikatoren dem Bewertungsprozess unterzo-
gen: 148 davon konnten bewertet werden (inklusive 
Mehrfachnennungen), 70  Indikatoren waren nicht 
bewertbar (etwa, weil die Zeitreihe zu kurz war). 
Der Großteil der bewerteten Indikatoren (113 von 
148) ist in der folgenden Trendübersicht (Trends auf 
einen Blick) angeführt. Die Entwicklung in den Jah-
ren 2010 bis 2022 verlief für die bewertbaren Indika-
toren vorwiegend positiv. Moderat oder signifikant 
negativ wurden insgesamt 22 der 148  bewertbaren 
Indikatoren (14,9�%) beurteilt. 19 der 22 negativ be-
werteten Indikatoren werden in der Trendübersicht 
gezeigt.

Übersicht 4  
Bewertungsmodus

Klassifizierung Trend

Signifikant positiver Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele

Moderat positiver Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele

Moderat negative Bewegung weg von den Nachhaltigkeitszielen

Signifikant negative Bewegung weg von den Nachhaltigkeitszielen

Endjahr entspricht genau dem Anfangsjahr

Keine Bewertung möglich: zu kurze Zeitreihe

Keine Bewertung möglich: nicht normativ interpretierbar

Keine Bewertung möglich: relevanter Datenbruch

Keine Bewertung möglich: keine statistisch interpretierbaren Daten 

(Teil des) Unterziel(s) weitgehend erreicht

Datenlücke

Q: STATISTIK AUSTRIA.
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1

Armut kann in unterschiedlichen Formen au�reten 
und auf unterschiedliche Arten angezeigt werden. 
Extreme Armut � nach der seit September 2022 gül-
tigen internationalen Definition der Weltbank � ist 
als Anzahl der Personen festgelegt, die mit weniger 
als 2,15 US-Dollar pro Tag auskommen müssen. Das 
Ziel der Beseitigung von extremer Armut wird auf 
europäischer Ebene und damit auch in Österreich 
als weitgehend erreicht angesehen. 

Datenlücken ergeben sich für dieses Ziel bei der 
Messung der wirtscha�lichen Folgen von Ka-
tastrophen sowie für lokale Strategien zur 
Katastrophenvorsorge.

Im EU-Kontext wird Armut als ein multidimensiona-
les Problem gesehen, welches mit drei Indikatoren, 
die die Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung be-
stimmen, anhand der Daten zu Einkommen und Le-
bensbedingungen (EU-SILC Statistics on Income and 
Living Conditions) gemessen wird. Nach der aktuel-
len Definition waren in Österreich 2022 rund 1,6 Mil-

lionen Personen (17,5�% der in Privathaushalten le-
benden Bevölkerung) armuts- oder ausgrenzungs-
gefährdet. Geringe Veränderungen zwischen den 
einzelnen Jahren sind aufgrund der statistischen 
Schwankungsbreite mit Vorsicht zu interpretieren. 

Definitionsanpassungen auf EU-Ebene wirken sich 
auch auf die nationale Messung der Armut aus. Bis 
zum Jahr 2021 wurden die EU-SILC Indikatoren zur 
Armutsmessung gemäß den Vorgaben für die Eu-
ropa 2020-Strategie berechnet. Mit dem nachfol-
genden Aktionsplan der EU-Kommission Euro-
pa 2030-Strategie Europäische Säule sozialer Rechte 
haben sich im Jahr 2021 geringfügige Definitions-
änderungen in den Bereichen der materiellen Be-
nachteiligungen und der geringen Erwerbsintensi-
tät ergeben. Nach der alten Definition (von 2010 bis 
2021) wurde die erhebliche materielle Deprivation 
bei mindestens 4 von 9 Items ausgewiesen, nach der 
neuen Definition (ab 2021 verbindlich wirksam; zu 
Vergleichszwecken bis 2015 rückgerechnet) ist die 
erhebliche materielle und soziale Benachteili-

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend Bewertungs
zeitraum

1.1 Ziel: Extreme Armut beseitigen -

1.2 Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung (alte Definition) 2010�2021

Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung (neue Definition) -

Armutsgefährdung (60�% des Medians) 2010�2022

Geringe Erwerbsintensität (alte Definition) 2010�2021

Geringe Erwerbsintensität (neue Definition) -

1.3 Mindestsicherungsquote -

1.4 Erhebliche materielle Deprivation (alte Definition) 2010�2022

Erhebliche materielle und soziale Deprivation (neue Definition) -

1.5 Todesfälle durch Katastrophen per 100 000 Einwohner:innen 2010�2022

Ziel: Wirtscha�liche Schäden durch Katastrophen verringern -

Strategie für Katastrophenrisikominderung -

Q: STATISTIK AUSTRIA. � Trendbewertung siehe �Übersicht 4: Bewertungsmodus� auf Seite 33.
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1 gung für mindestens 7 von 13 Items festgelegt. Beim 
Indikator der geringen Erwerbsintensität wurde 
das Erwerbsalter von 59  Jahren auf 64  Jahre ange-
hoben sowie die von der Berechnung ausgeschlos-
senen Personengruppen (Personen in Ausbildung, 
in Pension) angepasst. Die Definition der Armutsge-
fährdung wurde nicht verändert. Der Indikator �Ar-
muts- oder Ausgrenzungsgefährdung� umfasst 
die Gefährdungslagen in Bezug auf die geringe Er-
werbsintensität, Armutsgefährdung und die erhebli-
che materielle Deprivation bzw. die erhebliche ma-
terielle und soziale Deprivation. Da die Merkmale in 
Kombination au�reten können, ist die Zahl der Ar-
muts- oder Ausgrenzungsgefährdeten geringer als 
die Summe der drei Einzelindikatoren. Durch die De-
finitionsänderung von zwei der Teilkomponenten 
muss auch für diesen Indikator eine Unterscheidung 
zwischen Berechnung nach alter und neuer Defini-
tion erfolgen. Details zu den ˜nderungen sind in den 
FAQs zu �Armut und soziale Eingliederung� (Statistik 
Austria 2023) angeführt.  

Um die Umstellung dieser wesentlichen Indikatoren 
der Armutsmessung auf die neue Europa 2030-Stra-
tegie umfassend abzubilden, werden im aktuellen 
Bericht die Datenreihen aus EU-SILC sowohl nach 
der alten als auch nach der neuen Definition ange-
führt. Eine Trendbewertung wird im Rahmen der 
vorliegenden SDG-Berichterstattung nur für jene In-
dikatorenreihen durchgeführt, welche zumindest 
zehn Jahreswerte aufweisen und deren Endjahr 
2021 oder 2022 ist (siehe Kapitel zur Bewertung). 
Nach dieser Festlegung ist eine Bewertung nur für 
die EU-SILC Armutsindikatoren nach alter Definition 
und für die Armutsgefährdung (gleichbleibende De-
finition) möglich.

Der Anteil der Armuts- oder Ausgrenzungsgefähr-
deten nach alter Definition (Europa 2020) reduzierte 
sich langfristig von 18,9�% im Jahr 2010 auf 18,4�% im 
Jahr 2021 (Grafik 10). Die Zeitreihe nach neuer Defi-
nition (Europa 2030) startet im Jahr 2015 und zeigt 
einen Anstieg der armuts- oder ausgrenzungsge-
fährdeten Bevölkerung von 16,9�% (2015) auf 17,5�% 
(2022). Die Indikatorenwerte nach neuer Definition 
liegen dabei konstant unter jenen nach alter Defini-
tion, was vorrangig an der neuen Berechnung der Er-
werbsintensität liegt (siehe auch Grafik 11). Die nied-
rigsten Werte werden für beide Zeitreihen im Jahr 

2019 ausgewiesen, wo die Armuts- oder Ausgren-
zungsgefährdung nach alter Definition 16,9�% und 
nach neuer Definition 16,5�% betrug, seither gibt es 
jeweils einen Anstieg. Im EU-Vergleich (neue Defi-
nition) lag Österreich durchgehend deutlich unter 
dem Durchschnitt der EU-27 mit zuletzt 21,6�%. Eine 
Trendbewertung ist nur nach alter Definition mög-
lich, da nach neuer Definition die Zeitreihe zu kurz 
ist. Hier zeigt sich für den Zeitraum 2010 bis 2021 ein 
Rückgang und damit ein leicht positiver Trend. Noch 
einmal wird hier auf die Schwankungsbreiten, die 
sich auf Grund der Stichprobenerhebung ergeben, 
hingewiesen. Wie erwähnt, werden diese den Vor-
gaben von Eurostat folgend bei der vereinfachten 
Trendbewertung und Darstellung vernachlässigt. 
Frauen ab 18 Jahren sind mit einer Risikoquote von 
18�% häufiger armuts- oder ausgrenzungsgefähr-
det als Männer (16�%). Jedoch ist zu beachten, dass 
Geschlechterunterschiede durch die Betrachtung 
der Haushaltssituation nur eingeschränkt erkenn-
bar sind und per Definition wegfallen, sobald Frauen 
und Männer gemeinsam leben. 

Grafik 10   
Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung � in Pro-
zent der Bevölkerung

Q: STATISTIK AUSTRIA, EU-SILC; Eurostat.

Zusammenfassend lässt sich für die Teilaspekte der 
Armutsmessung festhalten, dass die jeweiligen In-
dikatoren nach alter (Europa 2020) und neuer Defini-
tion (Europa 2030) zumeist einen ähnlichen Verlauf 
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1nehmen (siehe Grafik 11). Vorrangig bei der Erwerbs-
intensität ändert sich das Niveau des Indikators. Die 
nationalen Werte liegen jeweils deutlich unter den 
Durchschnittswerten der EU-27. Darauf hingewiesen 
wird nochmals, dass geringe Veränderungen zwi-
schen den einzelnen Jahren aufgrund der statisti-
schen Schwankungsbreite mit Vorsicht zu interpre-
tieren sind. 

Die Armutsgefährdung (definiert als Haushaltsein-
kommen unter 60�% des Medianeinkommens, keine 
Definitionsänderung) lag 2010 bei 14,7�%, ging da-
nach geringfügig zurück (2019: 13,3�%), um bis 2022 
auf 14,8�% anzusteigen (EU-27: 16,5�%). Dieser mar-
ginale Anstieg seit 2010 führt nach der verwendeten 
Methodik zu einer leicht negativen Trendbewertung, 
die statistisch nicht überbewertet werden sollte. 
Bei der Armutsgefährdungsquote ist zudem zu be-
achten, dass sich die verwendeten Einkommensda-
ten auf das jeweilige Vorjahr beziehen, d.�h. im Jahr 
2022 sind die Einkommensdaten von 2021 in den Er-
gebnissen erkennbar. In Ziel 10 werden neben der 
Armutsgefährdung mit dem Grenzwert 60�% wei-
tere Definitionen (50�% und 70�%) betrachtet. Ge-
schlechtsspezifische Unterschiede können auch 
hier durch die Berechnung anhand der Haushalts-
einkommen nur unzureichend dargestellt werden. 
Der Unterschied in der Armutsgefährdung zwischen 
Frauen ab 18 Jahren (14�%) und Männern ab 18 Jah-
ren (13�%) ist daher relativ gering. Eine erhöhte Ar-
mutsgefährdungsquote zeigt sich vor allem bei al-
leinlebenden Frauen, Ein-Eltern-Haushalten und 
Personen in kinderreichen Familien.

Die geringe Erwerbsintensität nach alter Defini-
tion zeigt einen Anstieg von 7,8�% (2010) auf 8,5�% 
(2021) und damit einen leicht negativen Trend. Nach 
neuer Definition ist die Zeitreihe konstant niedri-
ger als nach alter Definition, im Jahr 2022 lebten 
5,7�% (nur Personen unter 65 Jahren, nicht in Ausbil-
dung oder in Pension) in Haushalten mit keiner oder 
sehr niedriger Erwerbsintensität (2015: 6,3�%, 2021: 
7,4�%), der Durchschnittswert der EU-27 lag 2022 bei 
8,3�%. Auch bei diesem Indikator gibt es eine zeitli-
che Verzögerung, die Betrachtung 2022 bezieht sich 
auf die Arbeitsmarktsituation von 2021.

Für den Anteil der von erheblicher materieller De-
privation betro�enen Personen nach alter Defini-

tion (4 von 9 Deprivationsitems) konnte zu Zwecken 
der Bewertung ein Schätzwert für das Jahr 2022 be-
rechnet werden (der jedoch nicht ins aktuell rele-
vante Europa 2030-Ziel einfließt). Es zeigt sich, dass 
sich der Anteil von 4,3�% (2010) auf 3,0�% (2022) re-
duzierte. Die Trendbewegung ist damit deutlich po-
sitiv, auch wenn es im letzten Jahr einen Anstieg 
von 0,6�%-Punkten im Vergleich zum Vorjahr gab. 
Nach neuer Definition zählen Personen, die mindes-
tens 7 von 13 definierten Armutskriterien aufweisen, 
wie beispielsweise Zahlungsrückstände bei Mie-
ten, nicht einmal im Jahr auf Urlaub fahren zu kön-
nen oder die Wohnung  nicht angemessen heizen zu 
können, zu den erheblich materiell und sozial Be-
nachteiligten. Hier waren zuletzt 2,3�% der Bevölke-
rung betro�en (2015: 2,9�%), der Vergleichswert der 
EU-27 lag 2022 bei 6,7�%.

Grafik 11   
Teilaspekte der Armutsmessung � in Prozent 
der Bevölkerung

Q: STATISTIK AUSTRIA, EU-SILC.

Der Anteil der Mindestsicherungs- oder Sozialhil-
febezieher:innen an der Bevölkerung lag im Jah-
resdurchschnitt 2022 bei 2,1�% (2017: 2,7�%). Nach 
dem Geschlecht betrachtet gab es 2022 keine Unter-
schiede in den Anteilswerten. Der Anteil des durch-
schnittlichen Bestands an Arbeitslosengeld- und 
Notstandshilfe-Bezieher:innen am durchschnitt-
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1 lichen Arbeitslosenbestand betrug im gesamten Be-
obachtungszeitraum um die 90�%, für 2022 lag er bei 
88,6�%.

Der Indikator zu den Todesfällen durch Katastro -
phen zeigte über die betrachtete Zeitreihe ebenfalls 
einen Rückgang von 0,8 im Jahr 2010 (altersstandar-
disierte Rate per 100 000 Einwohner:innen) auf 0,5 
im Jahr 2022 (siehe auch Ziele 11 und 13). Berechnet 
wird hier die altersstandardisierte Rate per 100 000 
Einwohner:innen: Eine Altersstandardisierung be-
rücksichtigt sowohl die insgesamt wachsende Be-
völkerung als auch ihre kontinuierliche Alterung und 
macht damit die jährlichen Todesfälle miteinander 
vergleichbar. Berücksichtigt werden beispielsweise 
Todesfälle aufgrund der Exposition gegenüber über-
mäßiger natürlicher Kälte oder Hitze sowie Opfer 
von Überschwemmungen oder Sturmkatastrophen. 

Wiewohl ein abnehmender und damit positiver 
Trend zu beobachten ist, ist hier zu berücksichtigen, 
dass der Wert generell in einem sehr niedrigen Be-
reich angesiedelt ist und geringe jährliche Schwan-
kungen nicht überbewertet werden sollten.

Der Zugang zu grundlegenden Diensten sowie die 
Verfügungsgewalt über Grund und Boden (Land-
nutzungsrechten) mit entsprechenden legalen Do-
kumenten (Eintragung ins Grundbuch) kann in Öster-
reich als gegeben betrachtet werden. Eine staatliche 
Strategie für Katastrophenrisikominderung (Aus-
trian Strategy for Desaster Risk Reduction) wurde 
in Österreich eingeführt. Ziel der Strategie ist die 
Umsetzung des Sendai Rahmenprogramms 2015–
2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
2015–2030) der Vereinten Nationen in Österreich.

Unterziele zu Ziel 1  
5 inhaltliche Ziele, 2 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, dass bis 2030 die extreme Armut weltweit beseitigt wird (Unterziel 1.1) 
sowie der Anteil der Personen, die in Armut nach der jeweiligen nationalen Definition leben, gesenkt 
wird (Unterziel 1.2). Zudem sollen den nationalen Gegebenheiten entsprechende Sozialschutzsysteme 
und Sozialmaßnahmen für alle umgesetzt werden, einschließlich eines Basisschutzes (Unterziel 1.3). Die 
gleichen Rechte auf wirtscha�liche Ressourcen sowie der Zugang zu grundlegenden Diensten, Grund-
eigentum, sonstigen Vermögensformen, Erbscha�en, natürlichen Ressourcen etc. sollen gewährleistet 
sein (Unterziel 1.4). Bis 2030 soll zudem die Widerstandsfähigkeit der ärmeren Bevölkerung erhöht wer-
den, dies betri� vorrangig die Verringerung ihrer Exposition und Anfälligkeit gegenüber klimabedingten 
Extremereignissen (Unterziel 1.5). 
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2

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend Bewertungs
zeitraum

2.1 Ziel:  Beendigung des Hungers -

2.2 Untergewicht bei 8-Jährigen -

Adipositas bei 8-Jährigen -

2.3 Ziel: � Gleichberechtigter Zugang in landwirtscha�licher Produktion -

2.4 Anteil der biologisch bewirtscha�eten Fläche an der gesamten 
landwirtscha�lichen Fläche (ohne Almen) 2010�2022

2.5 Kulturpflanzensorten, die für die landwirtscha�liche Nutzung gesichert sind 2010�2022

Nutztierrassen, die für die landwirtscha�liche Nutzung gesichert sind 2010�2022

Gemeine Feldvogelarten (Common Farmland Bird Index) 2010�2021

Q: STATISTIK AUSTRIA. � Trendbewertung siehe �Übersicht 4: Bewertungsmodus� auf Seite 33.

Die Erreichung des Ziels 2 zu Hunger und Ernäh-
rungssicherheit fokussiert im europäischen Kontext 
auf die Sicherstellung einer guten Ernährung bzw. 
die Beseitigung von Fehlernährung sowie die Förde-
rung einer nachhaltigen Landwirtscha�. Einige der 
UN Unterziele können in Österreich als bereits weit-
gehend erreicht angesehen werden, wie beispiels-
weise das der Beendigung von Hunger oder das 
Ziel des sicheren und gleichberechtigten Zugangs 
zu Grund und Boden, anderen Produktionsres-
sourcen und Betriebsmitteln, Wissen, Finanz-
dienstleistungen und Märkten, welcher in Öster-
reich durch mehrere Gesetze, u.�a. durch das Allge-
meine Grundbuchsgesetz 1955 geregelt ist.

Indikatoren zu den Unterzielen betre�en den Aspekt 
der Fehlernährung, hier sind Daten aus den COSI-Be-
richten (Childhood Obesity Surveillance Initiative) 
für die Jahre 2017, 2019 und 2022 nach WHO-Defini-
tion verfügbar. Betrachtet wird einerseits der Anteil 
der 8-jährigen Kinder mit Untergewicht sowie an-
dererseits der Anteil der Kinder mit Adipositas, je-
weils getrennt nach Geschlecht (siehe Grafik 12). Ein 
geringer Anteil der 8-jährigen Mädchen (2,2�%) und 
Jungen (1,8�%) wies 2017 Untergewicht auf, die Werte 
lagen 2022 leicht erhöht bei 2,9�% der Mädchen und 
3,1�% der Jungen. Der Anteil der 8-jährigen Mädchen 
(6,3�%) und Jungen (12,7�%) mit Adipositas 2022 war 

deutlich höher als jener mit Untergewicht. Die gerin-
gen Unterschiede zwischen den Jahren sollten dabei 
nicht überinterpretiert werden. 2019 lag der An-
teil untergewichtiger Frauen im Alter von 15 oder 
mehr Jahren bei 3,6�% (2014: 4,4�%). 

Grafik 12  
Fehlernährung bei 8-jährigen Kindern 2017 und 
2022 nach Geschlecht � in Prozent 

Q: BMSGPK, Untergewicht = <-2 standard deviation from the median 
of the WHO Child Growth Standards, Adipositas = >+2 standard devia-
tion from the median of the WHO Child Growth Standards.

Das österreichische Agrar Umweltprogramm ÖPUL 
fördert die biologische Wirtscha�sweise. Diese soll 
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durch eine naturnahe extensive Produktionsweise, 
reduzierte Düngung, Verzicht auf chemisch synthe-
tische Pflanzenschutzmittel und vielfältige Frucht-
folgen u.�a. zur Schonung von Böden und Gewäs-
sern sowie zur Förderung der Ressource Biodiversi-
tät beitragen und entspricht damit den Zielen einer 
nachhaltigen Landwirtscha�. Der Indikator zum An-
teil der biologisch bewirtscha�eten Fläche an der 
gesamten landwirtscha�lichen Fläche insgesamt 
zeigt, dass die Bio-Flächen in Österreich in den letz-
ten Jahren deutlich erweitert wurden (Grafik 13). 
Der Anteil erhöhte sich von 18,6�% im Jahr 2010 auf 
26,4�% im Jahr 2022 (ohne Almen). Rund 90�% der 
biologisch bewirtscha�eten Flächen in Österreich 
werden über ÖPUL gefördert. Österreich liegt im EU-
Vergleich im Jahr 2020 (letztverfügbarer internati-
onaler Wert) mit einem Anteil von über 25�% sehr 
stark über dem EU-27 Durchschnitt von 9,1�% und 
hatte zudem 2020 wieder den mit Abstand größten 
Anteil an biologisch bewirtscha�eter Fläche in der 
EU. Es folgen Estland mit 22,4�% und Schweden mit 
20,3�%. Betrachtet wird hier aus Gründen der Daten-
verfügbarkeit die ökologische Landwirtscha� kon-
vertiert oder in Konversion. 

Grafik 13   
Anteil der biologisch bewirtscha�eten Fläche 
an der landwirtscha�lichen Fläche insgesamt 
� in Prozent 

Q: BML, Grüner Bericht. Fläche ohne Almen laut INVEKOS für ge-
förderte Biobetriebe; Eurostat, geringfügig abweichend: Ökologi-
sche Landwirtscha� konvertiert oder unter Konversion, 2018-2020: 
Schätzung.

Auch die Anzahl der Kulturpflanzensorten sowie 
der Nutztierrassen, die für die landwirtscha�liche 
Nutzung gesichert sind (durch eine Genbank und 
Zuchtprogramme), wird betrachtet. Die Anzahl der 
Kulturpflanzensorten konnte von knapp 12  250 im 
Jahr 2010 auf 12 671 im Jahr 2022 gesteigert werden. 
In der Genbank der Kulturpflanzensorten sind Sor-
ten von o�iziellen Erhaltern angeführt, die die inter-
nationalen Richtlinien der Erhaltung für pflanzenge-
netische Ressourcen einhalten. Dementsprechend 
kommt es über die Jahre zu einer schwankenden 
Zeitreihe, wenn Erhalter beispielsweise diese Richt-
linien nicht mehr befolgen. Insgesamt zeigt sich je-
doch ein ansteigender und damit positiver Trend. 
Die Anzahl der Nutztierrassen, die durch eine Gen-
bank und Zuchtprogramme gesichert ist, erhöhte 
sich von 36 (2010) auf 57 (2022). Das bedeutet einen 
Zuwachs von knapp 60�% und damit einen stark an-
steigenden, positiven Trend. Als Nutztiere werden 
hier ausschließlich Säugetiere angesehen: Rinder, 
Schafe, Ziegen und Schweine.

Das Unterziel 2.5 zielt auf die Bewahrung der gene-
tischen Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen sowie 
Nutz- und Haustieren und ihren wildlebenden Art-
verwandten ab. Für die Messung der wildlebenden 
Arten wird näherungsweise der Index der gemei-
nen Feldvogelarten (Farmland Bird Index von Bird-
Life Österreich) herangezogen, welcher einen deutli-
chen Rückgang von einem Indexwert von 70,3�% im 
Jahr 2010 auf 60,5�% im Jahr 2021 (1998 = 100) zeigt. 
Der Tiefstwert wurde mit 55,2�% im Jahr 2018 er-
reicht, seither zeigt sich eine leichte Stabilisierung 
auf einem Wert von etwas über 60�%. Trotz dieser 
Stabilisierung von 2019 bis 2021 ist der langfristige 
Trend deutlich negativ (siehe auch Ziel 15).
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Unterziele zu Ziel 2  
5 inhaltliche Ziele, 3 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 den Hunger zu beenden und den Zugang zu sicheren, nährsto�-
reichen und ausreichenden Nahrungsmitteln herzustellen (Unterziel 2.1). Formen der Fehlernährung (so-
wohl Untergewicht als auch Adipositas) sollen beendet werden (Unterziel 2.2), die landwirtscha�liche 
Produktivität und die Einkommen von kleinen Nahrungsmittelproduzenten sollen u.�a. durch den siche-
ren und gleichberechtigten Zugang zu Grund und Boden sowie anderen Produktionsressourcen (Unter-
ziel 2.3) verdoppelt werden. Die Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion soll sicher-
gestellt werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Klimaänderungen und extremen Wetterer-
eignissen (Unterziel 2.4). Zudem soll die genetische Vielfalt von Saatgut, Pflanzen und (Nutz-)Tieren be-
wahrt werden (Unterziel 2.5).  
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Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend Bewertungs
zeitraum

3.1 Ziel: Niedrige Müttersterblichkeit -

3.2 Ziel: Niedrige Kindersterblichkeit -

3.3 HIV-Infektionen-Inzidenz 2010�2022

Hepatitis-B-Inzidenz 2010�2022

3.4 Frühzeitige Sterblichkeit aufgrund von nicht-übertragbaren Krankheiten 2010�2022

Suizidrate 2010�2022

3.5 Durchschnittlicher Alkoholkonsum -

Alkoholbedingte Todesursachen und Suizide 2010�2022

3.6 Todesfälle durch Straßenverkehrsunfälle 2010�2022

3.7 Geburten durch (sehr) junge Mütter 2010�2022

3.8 Ziel: Zugang zu grundlegender Gesundheitsversorgung -

3.9 Todesfälle, die PM��� (Feinstaub) zuzurechnen sind 2010�2022

3.a Durchschnittl. täglicher Konsum von Zigaretten ab 15 Jahren 2010�2022

Todesfälle in Folge von Lungenkrebs/Bronchialkarzinomen 2010�2022

Q: STATISTIK AUSTRIA. � Trendbewertung siehe �Übersicht 4: Bewertungsmodus� auf Seite 33.

Für die genaue Betrachtung des weiten Themen-
felds Gesundheit sind in der UN Agenda 2030 die 
zweitmeisten Unterziele (13) sowie die meisten Vor-
schläge für Indikatoren (28) vorgesehen. Das vorlie-
gende Unterkapitel zu Ziel 3 kann dementsprechend 
nur eine Auswahl dieser Indikatoren darstellen. Im 
Gesundheitsbereich schneidet Österreich nach einer 
Meta-Analyse der Gesundheit Österreich (2019) zu 
den SDG-Herausforderungen für Ziel 3 insgesamt gut 
ab. Positiv stellen sich dem folgend u.�a. die Bereiche 
zur Müttersterblichkeit (Unterziel 3.1), zur Sterblich-
keit von Neugeborenen (Unterziel 3.2), zur universel-
len Gesundheitsversorgung/Abdeckung durch we-
sentliche Gesundheitsdienste (Unterziel 3.8) sowie 
zu der Dichte des ˜rzt:innen-, Pflege- und Hebam-
menpersonals (Unterziel 3.c) dar. 

Die Müttersterblichkeit liegt über die gesamte 
Zeitreihe in einem Bereich von 1,3 bis 8,6 Frauen je 

100  000 Lebendgeburten (3,6 für 2022) und damit 
klar unter der globalen UN-Zielvorgabe von 70 je 
100  000 Lebendgeburten. Auch die Sterblichkeits-
raten von Neugeborenen (1,9 auf 1 000 Lebendge-
burten für 2022) und von Kindern unter fünf Jah-
ren (3,0 auf 1  000 Lebendgeburten für 2022) liegen 
jeweils deutlich unter den globalen UN-Vorgaben 
von 12 bzw. 25 je 1  000 Lebendgeburten. Letztere 
wird von der Gesundheit Österreich jedoch als etwas 
verbesserungswürdig im Sinne des EU-Vergleichs 
eingestu�. 

Betre�end die Inzidenz übertragbarer Krankheiten 
(HIV, Tuberkulose, Malaria, Hepatitis B und vernach-
lässigte Tropenkrankheiten) stellt die vorgenannte 
Meta-Analyse für Österreich ebenfalls eine positive 
Bewertung in punkto Zielvorgaben aus. HIV-Neu-
diagnosen gingen über den gesamten Zeitraum 
2010 � 2022 um 14�% zurück, wenn auch mit einem 
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Anstieg im Jahr 2022. Die Tuberkulose-Inzidenz 
sank um über 50�%. Zu einem negativen Trend kam 
es bei der Hepatitis B-Inzidenz, mit einem Anstieg 
von 8,2 Fällen (2010) pro 100 000 uninfizierter Perso-
nen auf 9,6 Fälle im Jahr 2022 (2021: 11,0), mit einer 
Spitze von 16,6 Fällen im Jahr 2014 (Grafik 14). Das 
Teilziel der Beseitigung von Malaria und vernach-
lässigten Tropenkrankheiten (z.�B. Dengue-Fieber) 
wird auf europäischer Ebene als weitgehend erreicht 
angesehen.

Grafik 14   
Inzidenz übertragbarer Krankheiten � Fälle 
je 100 000 Einwohner:innen

Q: STATISTIK AUSTRIA, Meldepflichtige Statistiken, BMSGPK, HIV-Sta-
tistik, AGES; Tuberkulose- und Hepatitis B-Inzidenzen: auf uninfizier-
te Bevölkerung gerechnet.

Als wesentlicher internationaler Indikator, der einen 
breiteren Blick auf die Gesundheit der österreichi-
schen Bevölkerung ermöglicht, gilt die frühzeitige 
Sterblichkeit an nichtübertragbaren Krankhei-
ten bei den 30- bis 69-Jährigen (siehe Grafik 15). Der 
Indikator betri� die wichtigsten nichtübertragba-
ren Krankheiten: Krebs, Herz-Kreislauferkrankun-
gen, Diabetes und chronische Atemwegserkrankun-
gen und wird altersstandardisiert dargestellt. Der 
Wert ging von 2010 (293,1 auf 100 000 Personen) bis 
2022 (226,6 auf 100  000 Personen zwischen 30 und 
69  Jahren) um knapp 23�% zurück. Männer haben 
eine deutlich höhere frühzeitige Sterblichkeit an die-
sen Krankheiten als Frauen, wobei die Sterblichkeit 
bei den Männern im gesamten Zeitraum stärker zu-
rückging (25�%), als bei den Frauen (�19�%). 

Grafik 15   
Frühzeitige Sterblichkeit an nicht-übertrag-
baren Krankheiten, 30- bis 69-Jährige nach 
Geschlecht � Fälle je 100 000 altersgleicher 
Personen

Q: STATISTIK AUSTRIA, Todesursachenstatistik.

Ein deutliches Entwicklungspotenzial wird von der 
Gesundheit Österreich GmbH (2019) für die Sen-
kung der Anzahl an Suiziden sowie für die Reduktion 
des Konsums von Tabak und Alkohol festgestellt. 
Die Suizidrate, welche ebenfalls altersstandardi-
siert ausgewiesen wird, zeigte über den gesamten 
Zeitraum einen abnehmenden und damit positi-
ven Trend von 15,3 Todesfällen je 100  000 Einwoh-
ner:innen (2010) auf 13,6 Fälle im Jahr 2022 (2021: 
11,9). In Unterziel 3.4 ist auch die psychische Ge-
sundheit und das Wohlergehen verankert. Auf euro-
päischer Ebene wird letzteres seit 2013 mit dem In-
dikator zur subjektiven Lebenszufriedenheit ge-
messen. Diese lag 2022 in Österreich mit einem Mit-
telwert von 7,9 (Skala von 0 bis 10) im internationa-
len Vergleich auf hohem Niveau: Der zuletzt für 2018 
verfügbare Vergleichswert der EU-27 betrug 7,3. Der 
Höchstwert der nationalen Zeitreihe wurde mit 8,1 
im Jahr 2020 erreicht.

Die Anzahl der alkoholbedingten Todesfälle und 
Suizide lag 2010 bei 3 162 und erreichte 2019 einen 
Tiefstwert von 2  919 Fällen, seit 2020 zeigt sich je-
doch wieder ein Anstieg. Im Jahr 2022 gab es 3 388 
Fälle, was im Vergleich zum Ausgangsjahr 2010 einen 
Anstieg von 7�% und damit einen leicht negativen 
Trend bedeutet, bei einem generell hohen Niveau 
(siehe auch Gesundheit Österreich GmbH, Hand-
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Unterziele zu Ziel 3  
9 inhaltliche Ziele, 4 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 die Müttersterblichkeit (Unterziel 3.1) sowie die Todesfälle bei 
Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren (Unterziel 3.2) zu senken. Übertragbare Krankheiten wie HIV, 
Malaria und Hepatitis B sollen gesenkt werden (Unterziel 3.3), ebenfalls die Frühsterblichkeit aufgrund 
von nichtübertragbaren Krankheiten (Unterziel 3.4). Substanzmissbrauch und speziell der schädliche Al-
koholmissbrauch sollen eingedämmt werden (Unterziel 3.5). Eine Reduktion von Todesfällen und Verlet-
zungen infolge von Verkehrsunfällen ist vorgesehen (Unterziel 3.6). Bis 2030 soll der allgemeine Zugang 
zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Familienplanung und Aufklärung, 
gewährleistet werden (Unterziel 3.7). Die allgemeine Gesundheitsversorgung sowie der Zugang zu hoch-
wertigen Gesundheitsdiensten sind vorgesehen (Unterziel 3.8). Die Zahl der Todesfälle und Erkrankun-
gen aufgrund gefährlicher Chemikalien sowie der Verschmutzung von Lu�, Wasser und Boden soll ver-
ringert werden (Unterziel 3.9). Als Umsetzungsmaßnahme 3.a ist die Eindämmung des Tabakgebrauchs 
definiert.
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Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend Bewertungs
zeitraum

4.1 Bildungsstand der 20- bis 24-Jährigen (mind. Sek-II-Abschluss) 2010�2022

4.2 Kinderbetreuungsquote der 3- bis 5-jährigen Kinder 2010�2022

Ziel: Zugang zu Vorschulbildung -

4.3 Lebenslanges Lernen 2010�2022

Tertiärer Bildungsabschluss (ISCED 5�8) 2010�2022

4.4 Employability Index 2010�2022

4.5 Parity Indizes der Bildung -

4.6 Kompetenzniveau 1 in Lesen -

Kompetenzniveau 1 in Mathematik -

4.7 Ziel: Kenntnisse über nachhaltige Entwicklung für alle Lernenden -

Q: STATISTIK AUSTRIA. � Trendbewertung siehe �Übersicht 4: Bewertungsmodus� auf Seite 33.

Bildung und Wissen gelten als zentrale Faktoren in-
dividueller Lebensqualität und gesellscha�licher 
Entwicklung, erworbene Bildung und Qualifikation 
spielen eine unmittelbare Rolle beim Zugang zur Er-
werbsarbeit. Nach den Vorgaben der Agenda  2030 
soll allen Menschen der Zugang zu gleichberechtig-
ter und hochwertiger Bildung in allen Lebenspha-
sen gewährleistet werden. Die Unterziele schlagen 
häufig eine Betrachtung nach Geschlecht vor. Bil-
dung beginnt dabei bei der Vorschulbildung und den 
schulischen Bildungswegen, aber auch lebenslanges 
Lernen ist ein wesentlicher Indikator, vor allem im 
europäischen Kontext. Die Umsetzung der Vermitt-
lung von Kenntnissen über nachhaltige Entwick-
lung, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung 
u.�a. für alle Lernenden ist derzeit mangels geeigne-
ten Indikators nicht messbar.

Die Kinderbetreuungsquote (Anteil der in Kin-
dertagesheimen betreuten Kinder im Vergleich zur 
gleichaltrigen Wohnbevölkerung) der 3- bis 5-Jäh-
rigen erhöhte sich von 90,7�% (2010) auf 94,4�% im 
Jahr 2022. Der Anteil der betreuten 5-Jährigen 
(inkl. vorzeitig eingeschulte Kinder) war über den 
Zeitraum 2010 bis 2019 auf einem beinahe gleich-

bleibend hohen Niveau zwischen 97,2�% und 98,8�%. 
2022 lag die Kinderbetreuungsquote der 5-Jähri-
gen auf dem Höchstwert von 99,1�%. Die Einführung 
der bundesweiten Kindergartenbesuchspflicht für 
5-Jährige erfolgte dabei bereits vor Beginn der be-
trachteten Zeitreihe (im September 2009). Zusätz-
lich wurden in nicht institutionellen Formen (Tages-
eltern, Spielgruppen u.�˜.) im Jahr 2022 rund 2  500 
Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren betreut. Das Un-
terziel des Zugangs der 5-Jährigen zu frühkindli-
cher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung, 
damit die Kinder auf die Grundschule vorbereitet 
sind, kann damit als weitgehend erreicht angesehen 
werden.

Bei 15- bis 16-jährigen Schüler:innen lag die Nicht-
Risikogruppe für Lesen laut aktuellem PISA-Test 
der OECD bei einem Anteil von 75�% für 2022 (OECD-
Durchschnitt 74�%), die Nicht-Risikogruppe für 
Mathematik hatte ebenfalls einen Anteil von 75�% 
(OECD-Durchschnitt 69�%). 2012 war der Anteil der 
Nicht-Risikogruppe mit 80,5�% bzw. 81,3�% sowohl 
für Lesen als auch Mathematik höher als 2022. Der 
Anteil der 16- bis 65-jährigen Personen, die über 
Kompetenzniveau  1 in Lesen verfügen, betrug 
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nach den letztverfügbaren Daten 2012 in Österreich 
97,5�%. Der Anteilswert für das Kompetenzniveau 
Alltagsmathematik war ähnlich hoch bei 96,5�% 
(ebenfalls 2012).

In den letzten Jahrzehnten gab es einen allgemei-
nen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichi-
schen Bevölkerung. Der Anteil der Bevölkerung 
mit lediglich Pflichtschulabschluss sank beispiels-
weise von 1981 bis 2021 deutlich, von 46,0�% auf nur 
noch 17,3�%. Der Bildungsstand junger Erwachse-
ner (20 bis 24 Jahre), gemessen am Anteil dieser Al-
tersgruppe mit zumindest Sekundarstufe  II, stieg 
von 85,5�% (2010) auf 89,6�% (2014) und 89,5�% (2016) 
klar an. Der Anteil ging jedoch in den letzten Jahren 
wieder etwas zurück und lag 2022 mit 85,4�% mar-
ginal unter dem Ausgangswert der Zeitreihe, was 
einen leicht negativen Trend bedeutet (Grafik  17). 
In der EU-27 lag der Vergleichswert 2010 bei 79,1�% 
und wuchs über die Jahre etwas stärker auf zuletzt 
83,6�% (2022). Der Indikator misst den Anteil der Per-
sonen im Alter von 20 bis 24 Jahren mit mindestens 
einem Sekundarstufe  II-Abschluss, bezogen auf die 
Gesamtbevölkerung derselben Altersgruppe. In Ös-
terreich zählen zu dieser Stufe der Lehrabschluss, 
Abschlüsse berufsbildender mittlerer Schulen und 
die Reifeprüfung an der allgemeinbildenden höhe-
ren Schule. 

Grafik 17   
Bildungsstand der 20- bis 24-Jährigen: mindes-
tens Sekundarstufe II Abschluss � in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, MZ-Arbeitskrä�eerhebung, Eurostat.

Zur Betrachtung des tertiären Bildungsbereichs 
wird die Tertiärquote herangezogen. Als Tertiär-
abschluss werden Abschlüsse der ISCED-Katego-

rien 5 bis 8 nach ISCED  2011 gewertet. Neben aka-
demischen Abschlüssen (Bachelor, Master etc.) zäh-
len hierzu Abschlüsse der berufsbildenden (inklu-
sive lehrerbildenden) höheren Schulen sowie auch 
Meister- und Werkmeisterabschlüsse. 2022 konn-
ten 43,1�% der 25- bis 34-Jährigen einen Tertiärab-
schluss aufweisen, 2010 lag dieser Wert bei 33,9�%. In 
der EU-27 hatten 2022 42,0�% der vergleichbaren Al-
tersgruppe einen Tertiärabschluss. Die Tertiärquote 
der Frauen lag dabei im Jahr 2022 mit 47,6�% deut-
lich über jener der Männer mit 38,7�% (Grafik 18).

Grafik 18   
Tertiärquote der 30- bis 34-Jährigen � in Prozent 
der altersgleichen Bevölkerung

Q: STATISTIK AUSTRIA, MZ-Arbeitskrä�eerhebung; Eurostat. �
Bildungsabschlüsse bis 2013 gemäß ISCED 1997 + äquivalente 
Bildungsabschlüsse, ab 2014 gemäß ISCED 2011.

Betrachtet man die Daten zum lebenslangen Ler-
nen, sieht man langfristig einen positiven Trend. 
Der Anteil der 25 bis 64-Jährigen, die eine Teilnahme 
an beruflicher und allgemeiner Aus- oder Weiterbil-
dung meldeten, stieg von 13,8�% (2010) auf 15,8�% 
(2022). Lebenslanges Lernen umfasst dabei alle Bil-
dungs- und Weiterbildungsaktivitäten, die im Laufe 
des Lebens (nach Abschluss der Anfangsausbildung) 
und aus einer persönlichen, sozialen oder beschä�i-
gungsbezogenen Motivation heraus mit dem Ziel un-
ternommen werden, die eigenen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Kompetenzen zu verbessern. Österreich 
liegt mit dem Wert von 15,8�% deutlich über jenem 
der EU-27 mit 11,9�% für 2022. Frauen gaben mit 
einem Anteil von 17,2�% häufiger eine Teilnahme an 
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beruflicher und allgemeiner Aus- oder Weiterbildung 
an als Männer mit 14,4�%.

Der �Digital Skills Indicator� von Eurostat misst das 
Niveau der digitalen Kompetenzen von Einzelper-
sonen. 63�% der Bevölkerung verfügen über zumin-
dest grundlegende digitale Kenntnisse. Der Durch-
schnitt der EU-27 liegt bei 54�%. Gemessen werden 
die Kenntnisse in 5 verschiedenen Kompetenzberei-
chen wie z.�B. der Erstellung von digitalen Inhalten 
oder der Datensicherheit.

Der Employability Index beschreibt die Erwerbstä-
tigenquoten von Absolvent:innen nach kürzlich be-
standener Abschlussprüfung. Er zeigt damit die Er-
werbstätigenquoten von Personen im Alter zwi-
schen 20 und 34  Jahren, die die folgenden Bedin-
gungen erfüllen: erstens, sie sind erwerbstätig 
gemäß der ILO-Definition, zweitens, sie haben min-
destens die Sekundarstufe II erfolgreich abgeschlos-
sen (ISCED  3), drittens, sie nahmen in den vier Wo-
chen vor der Erhebung weder an Bildung noch an 
Weiterbildung teil, und viertens, sie haben ihren Bil-
dungsabschluss 1, 2 oder 3 Jahre vor der Erhebung 
gemacht. Insgesamt lag der nationale Employability 
Index über den betrachteten Zeitraum auf einem re-
lativ konstanten, hohen Niveau von zuletzt 88,4�% � 
dies auch aufgrund des berufsbildenden Schulwe-

sens in Österreich. Der Indexwert der Männer war 
dabei mit 89,8�% für 2022 um 3,2�%-Punkte höher als 
jener der Frauen mit 86,6�% (Grafik 19). Zu beachten 
ist dabei, dass aufgrund von Definitionsänderungen 
durch die mit 1. Jänner 2021 in Kra� getretene neue 
EU-Sozialstatistikverordnung Vergleiche mit Ergeb-
nissen vor 2021 nur eingeschränkt möglich sind.

Grafik 19   
Employability Index der 20- bis 34-Jährigen � 
in Prozent der altersgleichen Bevölkerung 

Q: Eurostat, 2021: Zeitreihenbruch durch neue EU-Sozialstatistikver-
ordnung.

Unterziele zu Ziel 4  
7 inhaltliche Ziele, 3 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 sicherzustellen, dass alle Mädchen und Jungen eine Grund- und 
Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren Lernergebnissen führt (Unterziel 4.1). Es soll si-
chergestellt werden, dass alle Personen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung und Betreu-
ung erhalten (Unterziel 4.2). Der gleichberechtigte Zugang zu einer erschwinglichen und hochwertigen 
Bildung soll gewährleistet werden (Unterziel 4.3). Bis 2030 soll die Zahl der Jugendlichen und Erwachse-
nen wesentlich erhöht werden, die über die entsprechenden Qualifikationen für eine Beschä�igung, eine 
menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen (Unterziel 4.4). Geschlechterspezifische Dispa-
ritäten in der Bildung sollen beseitigt werden (Unterziel 4.5) und es soll sichergestellt werden, dass weit-
gehend alle ausreichend lesen, schreiben und rechnen lernen (Unterziel 4.6). Zudem sollen alle Lernen-
den die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben 
(Unterziel 4.7).
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Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend Bewertungs
zeitraum

5.1 Gender Pay Gap 2010�2022

Gender Pension Gap 2010�2022

5.2 Körperliche und/oder sexuelle Gewalt gegen Frauen -

Betretungs- und Annäherungsverbote -

5.3 Heirat Minderjähriger: Eheschließungen von 15‑ bis 19‑jährigen Frauen 2010�2022

Ziel:  Schädliche Praktiken wie Genitalverstümmelungen beseitigen -

5.4 Zeitaufwand für Haushaltsführung und Kinderbetreuung -

5.5 Anteil der Frauen im Nationalrat 2011�2022

Anteil weiblicher Führungskrä�e 2011�2022

�Bundesfrauenquote� 2011�2022

5.6 Ziel:  Allgemeiner Zugang zu sexueller, reproduktiver Gesundheit -

Q: STATISTIK AUSTRIA. � Trendbewertung siehe �Übersicht 4: Bewertungsmodus� auf Seite 33.

Geschlechtergleichstellung soll erreicht werden, 
indem allen Formen von Diskriminierung, Gewalt 
und schädlichen Praktiken gegenüber Frauen und 
Mädchen im ö�entlichen und im privaten Bereich 
ein Ende gesetzt wird. Neben der Verminderung ge-
schlechtsspezifischer Gewalt und der Förderung der 
Geschlechtergleichstellung in den Bereichen Bil-
dung und Übernahme von Führungspositionen sind 
die Gleichverteilung von Einkommen sowie die För-
derung geteilter Verantwortung innerhalb des Haus-
halts als zentrale Faktoren dafür zu sehen. In Öster-
reich enthält die Bundesverfassung (Artikel 7) einen 
gesetzlichen Rahmen zur Beseitigung der Diskri-
minierung von Frauen und Mädchen. Zudem sind 
die Grundsätze zur Gleichbehandlung vor allem in 
den folgenden Gesetzen festgeschrieben: Bundes-
gesetz über die Gleichbehandlung (Gleichbehand-
lungsgesetz � GlBG, für die Privatwirtscha� und in 
sonstigen Bereichen), Bundesgesetz über die Gleich-
behandlung im Bereich des Bundes (Bundes-Gleich-
behandlungsgesetz � B-GlBG, für Arbeitsverhält-
nisse im Bundesdienst). Diese sind im Jahr 2004 um 
die Diskriminierungsgründe der ethnischen Zugehö-
rigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des 

Alters und der sexuellen Orientierung erweitert wor-
den. Zudem gibt es Gleichbehandlungsgesetze der 
Bundesländer. Das Ziel der Gewährleistung des all-
gemeinen Zugangs zu sexueller und reprodukti-
ver Gesundheit sowie reproduktiven Rechten kann 
auf nationaler Ebene als weitgehend erreicht ange-
sehen werden.

Eine wesentliche Datenlücke in diesem Ziel stellt 
der Anteil der Mädchen und Frauen dar, die einer 
Genitalverstümmelung unterzogen wurden. Das 
Europäische Institut für Gender Equality (EIGE) 
schätzte 2019, dass von 5 910 in Österreich lebenden 
Mädchen im Alter von 0 bis 18 Jahren, die aus Län-
dern stammen, in denen weibliche Genitalverstüm-
melung praktiziert wird, 12�% bis 18�% von weibli-
cher Genitalverstümmelung bedroht sind.

Ein wesentlicher Indikator zur Messung der Ge-
schlechtergleichstellung in Bezug auf die Einkom-
mensverteilung � auch auf internationaler Ebene 
� ist der EU-weit harmonisiert berechnete Gender 
Pay Gap. Der Indikator bezieht sich auf unselbstän-
dig Beschä�igte in der Privatwirtscha� und misst 
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den Anteil, den Frauen brutto pro Stunde weniger 
verdienen als Männer. Der Gender Pay Gap ging von 
24,0�% (2010) auf 18,4�% für das Jahr 2022 zurück 
und zeigte damit einen eindeutig positiven Trend 
(Grafik 20). Im EU-Vergleich gehört Österreich al-
lerdings noch immer zu den Ländern mit den größ-
ten Lohn und Gehaltsunterschieden, der Durch-
schnitt der EU-27 lag 2022 bei 12,7�%. Wird der Ein-
fluss verschiedener Faktoren auf den Gender Pay 
Gap berechnet, so zeigt sich, dass basierend auf den 
Daten der Verdienststrukturerhebung 2018 insge-
samt 6,4�%-Punkte des Gender Pay Gaps durch be-
obachtbare Unterschiede erklärt werden können. Zu 
den wichtigsten Faktoren im Modell zählt die Bran-
che, da Frauen ö�er in Branchen mit geringeren Ver-
dienstmöglichkeiten arbeiten als Männer. Ein weite-
rer Teil beruht auf Faktoren wie Beruf, Ausbildungs-
niveau oder Alter. Der große Rest von 14,0�%-Punk-
ten – der „bereinigte“ Gender Pay Gap – kann dage-
gen nicht durch die im Modell enthaltenen Merkmale 
erklärt werden (Geisberger/Glaser 2021).

Grafik 20   
Gender Pay Gap – Lohnunterschied in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Eurostat. - Geschlechtsspezifischer Lohn-
unterschied (ohne Anpassungen).

Der Gender Pension Gap zeigt den Pensionsunter-
schied zwischen Männern und Frauen auf. Die mo-

natlichen Alterspensionen der Frauen waren 2022 
im Durchschnitt um 41,1�% niedriger als jene der 
Männer. Die durchschnittliche Alterspension der 
Frauen lag laut den Daten des Dachverbands der So-
zialversicherungsträger 2022 bei monatlich brutto 
1 313 Euro, jene der Männer bei 2 229 Euro. Im Ver-
gleich zum Jahr 2010 (44,7�%) zeigt sich ein Rückgang 
des Pension Gaps um 3,6 %-Punkte.

Im Jahr 2022 wurden österreichweit 14 589 polizei -
liche Betretungs- und Annäherungsverbote  ver-
hängt, dies bedeutet einen deutlichen Zuwachs zum 
Vorjahr (13 546 Verbote). Im Jahr 2020 kam es durch 
die Änderung der Zählweise zu einem wesentlichen 
Zeitreihenbruch, die Werte sind damit nicht mehr 
mit den Vorjahren vergleichbar. 

Durch eine zwischen 2020 und 2021 durchgeführte, 
umfassende Studie zur Gewalt gegen Frauen (Vio-
lence against Women, VIOLA) stehen Informationen 
zu körperlicher und/oder sexueller Gewalt  inner-
halb und außerhalb von Partnerscha�en zur Verfü-
gung. Dabei kann auch zwischen der Lebenszeit-
prävalenz (erlebte Gewalt ab dem Alter von 15 Jah-
ren) und kürzlich erlebter Gewalt  (innerhalb der 
letzten 12 Monate) unterschieden werden. Betrach-
tet man die Lebenszeitprävalenz, erlebten 16,4�% 
der befragten Frauen zwischen 18 und 74 Jahren in 
Österreich ab dem Alter von 15 Jahren eine Form 
von körperlicher und/oder sexueller Gewalt in 
einer intimen Beziehung.  26,6�% erlebten diese 
Gewalt außerhalb intimer Partnerscha�en  (Gra-
fik 21). Insgesamt meldeten 34,5�% der Frauen, seit 
dem Alter von 15 Jahren körperliche und/oder sexu-
elle Gewalt innerhalb oder außerhalb von Partner-
scha�en erlebt zu haben. Betrachtet man die kürz-
lich erlebte Gewalt , so gaben knapp 1�% der Frauen 
an, innerhalb der letzten 12 Monate körperliche und/
oder sexuelle Partnergewalt erlebt zu haben, 1,3�% 
erlebten diese außerhalb intimer Partnerscha�en 
(siehe auch Ziel 16).
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Grafik 21   
Körperliche und/oder sexuelle Gewalt gegen 
Frauen (18- bis 74-Jährige) – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Erhebung zu geschlechtsspezifischer Gewalt 
gegen Frauen 2021, Lebenszeitprävalenz: erlebt ab dem Alter von 
15 Jahren; Intime Partnergewalt: Anteil an 18- bis 74-jährigen Frauen, 
die bereits in einer intimen Beziehung waren.

Unterziel 5.3 betrachtet die Frühverheiratung , spe-
ziell jene von Mädchen, die vor dem vollendetem 
18. Lebensjahr verheiratet waren. Die Eheschlie-
ßungen von 16- bis 19-jährigen Frauen gingen von 
798  Fällen im Jahr 2010 auf 386  Fälle 2022 deut-
lich zurück. Auch die Eheschließungen von 16- bis 
19-jährigen Männern zeigten mit einem Rückgang 
von 217 Fällen (2010) auf 104 Fälle (2022) einen klar 
abnehmenden und damit positiv bewerteten Trend.

Aus der Zeitverwendungserhebung 2021/2022 ist 
ein aktueller Indikator zum Zeitaufwand für Haus-
haltsführung und Kinderbetreuung (Sorgearbeit) 
verfügbar. Für die Sorgearbeiten in Haushalt und Fa-
milie verwenden in Österreich lebende Frauen und 
Mädchen mit 3  Stunden und 37  Minuten deutlich 
mehr Zeit am Tag als Männer und Buben mit 2 Stun-
den und 6 Minuten. In verschiedengeschlechtlichen 
Paarhaushalten mit Kindern werden zwei Drittel der 
Kinderbetreuung von Frauen geleistet. Eine Gegen-
überstellung der aktiven Teilzeitquote  von Män-
nern und Frauen (15- bis 64-Jährige) mit Kindern, 
die jünger als 15 Jahre sind, zeigt, dass 2022 8,3�% 
der Männer, aber 73,0�% der Frauen mit Betreuungs-

pflichten Teilzeit arbeiteten. Im Vergleich dazu lag 
im Jahr 2022 die gesamte aktive Teilzeitquote von 
Frauen bei 50,0�% und von Männern bei 11,3�%. Im 
Zeitverlauf stieg die Teilzeitquote generell an.

Kinderbetreuungsgeld  (alle Varianten) wurde 2022 
von 98 177 Frauen, aber nur von 3 439 Männern be-
zogen, was einen Frauenanteil von 96,6�% bedeutet. 
Bei diesen Daten wird die Dauer des Bezugs mitbe-
rücksichtigt: Da Männer meist viel kürzer Kinderbe-
treuungsgeld beziehen als Frauen, ist ihr Anteil ent-
sprechend niedrig. Betrachtet man, wie viele Män-
ner je Kinderbetreuungsgeld-Bezugsfall beteiligt 
waren, so lag die Väterbeteiligung am Kinderbetreu-
ungsgeldbezug unabhängig von der Bezugsdauer 
bei 16,3�% für das Geburtsjahr 2019.

In Österreich gibt es zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern verschiedene Instrumentarien. Mit 
dem Ministerratsbeschluss vom 15. März 2011 ver-
pflichtete sich die Bundesregierung dazu, den Frau-
enanteil an der Bundesquote in Aufsichtsgremien 
der Unternehmen, an denen der Bund mit 50�% 
oder mehr beteiligt ist, bis 31. Dezember 2018 auf 
je 35�% zu erhöhen. Mit Ministerratsbeschluss vom 
3. Juni 2020 wurde festgelegt, dass der Frauenan-
teil innerhalb der bestehenden Legislaturperiode 
von zuletzt 35�% auf 40�% angehoben werden soll. 
Die Bundesfrauenquote  (der Anteil der Frauen an 
allen vom Bund in die staatsnahen Unternehmen 
entsandten Aufsichtsrät:innen) konnte von 26,0�% im 
Jahr 2011 auf 50,0�% im Jahr 2022 erhöht werden. Im 
Juni 2017 wurde zudem vom Nationalrat das Gleich-
stellungsgesetz von Frauen und Männern im Auf-
sichtsrat (GFMA-G) beschlossen, das seit 1. Jänner 
2018 für Aufsichtsräte von börsennotierten Unter-
nehmen sowie von Unternehmen mit mehr als 1 000 
Beschä�igten unter bestimmten Voraussetzungen 
einen Mindestanteil von 30�% für Frauen und Männer 
im Aufsichtsrat vorsieht. Die Zielvorgabe gilt für Neu-
bestellungen; bei Nichteinhaltung bleibt das Mandat 
unbesetzt („leerer Stuhl“-Regelung). Der Frauen.Ma-
nagement.Report 2022 der Arbeiterkammer zeigt, 
dass sich der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der 
vom GFMA-G betro�enen börsennotierten Unter-
nehmen seit Einführung der Quote deutlich erhöht 
hat, von 22,4�% (im Jänner 2018) auf 35,1�% (Jänner 
2022).
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Grafik 22   
Führungspositionen von Frauen – in Prozent 

Q: STATISTIK AUSTRIA, Parlament, Bundeskanzleramt, Gemeinde-
bund.

Im Zeitraum 2011–2022 erhöhte sich der Anteil der 
Frauen im Nationalrat  ebenfalls stark (von 27,3 % 
auf 39,9 %). Der Anteil der Frauen als Bürgermeiste-
rinnen stieg von 4,7�% im Jahr 2010 auf mehr als das 
Doppelte (10,3�%) im Jahr  2022. Daten der Mikro
zensus Arbeitskrä�eerhebung zeigen zudem, dass 
sich bei den unselbständig Beschä�igten der Anteil 
weiblicher Führungskrä�e  von 28,4 % (2011) auf 
34,5 % (2022) ebenfalls klar steigerte. Alle Indikato-
ren zu Führungspositionen von Frauen zeigen damit 
einen deutlich positiven Trend. Der Anteil der Bür-
germeisterinnen  liegt im Vergleich allerdings noch 
auf niedrigem Niveau (siehe Grafik 22).

Unterziele zu Ziel 5  
6 inhaltliche Ziele, 3 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, alle Formen der Diskriminierung von Frauen zu beenden (Unterziel 5.1) 
sowie alle Formen von Gewalt (einschließlich sexueller Ausbeutung) zu beseitigen (Unterziel 5.2). Schäd-
liche Praktiken wie Kinderheirat, Zwangsheirat oder Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen 
sollen beseitigt werden (Unterziel 5.3). Unbezahlte Pflege und Hausarbeit soll anerkannt werden, dies 
betri� auch die Förderung geteilter Verantwortung innerhalb des Haushalts und der Familie (Unter-
ziel 5.4). Die Chancengleichheit bei der Übernahme von Führungsrollen auf allen Ebenen soll sicherge-
stellt werden (Unterziel 5.5). Zudem soll der allgemeine Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesund-
heit und reproduktiven Rechten gewährleistet werden (Unterziel 5.6).
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	�v Der Zugang zu einwandfreiem und bezahlba-
rem Trinkwasser kann in Österreich als weitge-
hend erreicht angesehen werden.

	�v Die angemessene Sanitärversorgung und  
Hygiene kann ebenfalls als weitgehend er-
reicht angesehen werden: Nur knapp 1�% der 
Haushalte verfügten 2022 weder über Bad, 
noch Dusche, noch Toilette im Haushalt  
(EU-27: knapp 2�% für 2020).

	�v Der Anschluss an kommunale Kläranlagen 
kann mit 99,1�% (2022) als weitgehend erreicht 
angesehen werden.

	�v Die Wasserindikatoren zeigen allgemein einen 
guten Zustand der Gewässer und ein gutes 
Wasserressourcenmanagement.

	�v Österreich ist ein wasserreiches Land, wel-
ches rund 3�% seiner verfügbaren Wasservor-
räte nutzt.

Ziel 6  
Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung 
von Wasser und Sanitärversorgung für alle 
gewährleisten
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Q: STATISTIK AUSTRIA, BML, Umweltbundesamt, Eurostat.
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Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend Bewertungs
zeitraum

6.1 Ziel: Allgemeiner Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser -

6.2 Ziel: Zugang zu Sanitärversorgung und Hygiene -

6.3 Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen (zumind. sekundäre Behandlung) -

Biochemischer Sauersto�bedarf Flüsse 2010�2021

Flusskilometer im �guten� oder �sehr guten� Zustand betre�end  
sto�licher Belastung 2010�2022

6.4 Wasserstress -

Genutzte heimische Wasservorräte 2010�2022

6.5 Ziel: Zusammenarbeit in grenzüberschreitenden Flusseinzugsgebieten -

6.6 Umfang Gewässer 2010�2022

Q: STATISTIK AUSTRIA. � Trendbewertung siehe �Übersicht 4: Bewertungsmodus� auf Seite 33.

Generell kann Österreich als wasserreiches Land 
mit einer hohen Wasserqualität aller Gewässer gese-
hen werden (siehe auch 13. Umweltkontrollbericht,  
Umweltbundesamt 2022). Bei der Betrachtung von 
SDG 6 im EU-Kontext liegt der Schwerpunkt auf den 
Fortschritten, die im Zuge der Anstrengungen für 
eine verbesserte Hygiene, eine gute Wasserqualität 
der Seen und Flüsse und einen sparsameren, e�i
zienten Wasserverbrauch gemacht wurden. In den 
letzten Jahren hat sich die Datenlage deutlich gebes-
sert, Indikatoren, welche nur für vereinzelte Jahre 
zur Verfügung standen, konnten für weitere Jahre 
berechnet und damit auch bewertet werden.

Trinkwasser wird in Österreich fast zur Gänze aus 
Grund- und Quellwasser gewonnen. Der allgemeine 
Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trink-
wasser kann in Österreich als weitgehend erreicht 
angesehen werden. Ca. 93�% der Bevölkerung wer-
den durch zentrale Wasserversorgungsanlagen 
mit Trinkwasser bedient; rund 5  500 Wasserversor-
gungsunternehmen versorgen die Bevölkerung mit 
qualitativ hochwertigem Trinkwasser. Die restlichen 
7�% der Bevölkerung beziehen ihr Trinkwasser über 
eigene Hausbrunnen und Quellen. Auch der Zugang 
zu einer angemessenen, gerechten Sanitärver-

sorgung und Hygiene kann als weitgehend erreicht 
eingestu� werden: Nur mehr knapp 1�% der öster-
reichischen Bevölkerung gaben für 2022 an, kein 
WC und/oder keine Dusche bzw. Badewanne in ihrer 
Wohnung zu haben. Der Vergleichswert für die EU-27 
lag 2020 (letztverfügbares Jahr) bei knapp 2�% der 
Bevölkerung.

Die Abwasserreinigung trägt wesentlich zur Gewäs-
serqualität bei. Alle Siedlungsgebiete mit 2 000 oder 
mehr Einwohner:innen sind über eine Kanalisation 
an Kläranlagen angeschlossen. Der Anschlussgrad 
an kommunale Kläranlagen mit zumindest sekun-
därer Behandlung kann als weitgehend erreicht an-
gesehen werden, der Wert lag 2022 bei 99,1�% (2010 
93,9�%, damals ohne Kleinkläranlagen). Die gesamte 
zufließende Abwasserfracht wird biologisch gerei-
nigt. Die restlichen 0,9�% an Abwässern (2022), wel-
che nicht in einer kommunalen Kläranlage gesam-
melt werden, werden durch eine Behandlung in 
Klein- und Hauskläranlagen oder durch die Samm-
lung in Senkgruben ordnungsgemäß entsorgt.

In Österreich weist der EU-Indikator zum bioche-
mischen Sauersto�bedarf in Flüssen für das Jahr 
2021 einen Wert von 1,13�mg O�/l aus. Im Jahr 2010 
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lag der Wert bei 2,4�mg O� /l, was einen deutlich po-
sitiven Trend bedeutet. Dieser Indikator misst den 
durchschnittlichen, jährlichen BSB� in Flüssen, ge-
wichtet nach der Anzahl der Messstellen. BSB� ist 
dabei ein Maß für die Menge Sauersto�, die von aero-
ben Mikroorganismen benötigt wird, um organische 
Sto�e in einer Wasserprobe über einen Zeitraum von 
fünf Tagen im Dunkeln bei 20�°C zu zersetzen. Hohe 
BSB� -Werte können als Zeichen für organische Ver-
schmutzung, welche die Wasserqualität beeinträch-
tigt, gesehen werden. Die saubersten Flüsse haben 
einen BSB�  von weniger als 1�mg O� /l. Moderat und 
stark verschmutzte Flüsse weisen Werte von 2 bis 
8�mg O� /l auf. Im Durchschnitt der EU-27 lag der Wert 
für 2021 bei 2,77�mg O� /l und damit deutlich über 
jenem von Österreich (Grafik 23).

Grafik 23   
Biochemischer Sauersto�bedarf in Flüssen – 
in mg O� /l

Q: Eurostat.

Ein Indikator zur Wasserqualität  zeigt für den 
Durchschnitt des Zeitraums 2013–2015 für 80,4�% 
der Grund und Oberflächengewässer eine gute 
Qualität an, 2019 lag der Wert bei 81,8�% und 2022 
bei 82,3�% (Grafik 24). Die Messung des biologischen 
Zustands betre�end die sto�liche Belastung in 
Flüssen weist im Jahr 2010 für 69,8�% einen „guten“ 
oder „sehr guten“ Zustand aus, 2021 und 2022 er-
reichte dieser Wert 78,3�% (bezogen auf die Gewäs-
serlänge), was einen positiven Trend ergibt.

Grafik 24   
Gute Wasserqualität, alle Gewässer – in Prozent

Q: BML.

Österreich ist mit einer durchschnittlichen Nieder-
schlagsmenge von ca. 1 100�mm pro Jahr eines der 
wasserreichsten Länder Europas, wobei zu beachten 
ist, dass es regional zu stark unterschiedlichen Nie-
derschlagsmengen kommt. Durchschnittlich liegt 
in Österreich die jährliche Wassernutzung für die 
kommunale Versorgung, die Landwirtscha� sowie 
Industrie und Gewerbe bei einem konstant niedri-
gen Anteil von 3�% der verfügbaren Wasserressour-
cen. Bei Betrachtung auf regionaler Ebene kann es 
in besonders trockenen Jahren jedoch auch zu hö-
heren Werten kommen. Ein auf EU-Ebene ähnlich 
berechneter Indikator zur Wassernutzung geht von 
einer Warnschwelle von 20�% Nutzung aus, ab der 
ein Land als wasserarm zu bezeichnen ist, bei einem 
Wassernutzungsindexwert von über 40�% ist von 
großer Knappheit auszugehen. Mit einem auf UN-
Ebene neu entwickelten Indikator zum „Wasser-
stress“  wird berechnet, wie viel Süßwasser durch 
alle wirtscha�lichen Aktivitäten entnommen wird, 
im Vergleich zu den insgesamt verfügbaren erneu-
erbaren Süßwasserressourcen. Hier wurde vom Um-
weltbundesamt für Österreich ein Wert von 9,6�% für 
das Jahr 2018 ermittelt.

Die Umsetzung des integrierten Wasserressour-
cen-Managements betrug 2022 in Österreich 91�%, 
die Zusammenarbeit in grenzüberschreitenden 
Flusseinzugsgebieten liegt bei 100�% und ist damit 
umgesetzt. Der Umfang der Fläche von Seen und 
Flüssen (permanent und saisonal) betrug nach einer 
Schätzung der UNSDG-Datenbank 2022 654 km� 
(0,8�% der Landesfläche), mit einer leichten Steige-
rung seit 2010 (616 km�). 
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Unterziele zu Ziel 6  
6 inhaltliche Ziele, 2 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 den allgemeinen, gerechten Zugang zu einwandfreiem und be-
zahlbarem Trinkwasser zu erreichen (Unterziel 6.1). Weiters soll der Zugang zu einer angemessenen, ge-
rechten Sanitärversorgung und Hygiene für alle erreicht werden (Unterziel 6.2). Bis 2030 soll die Wasser-
qualität durch Verringerung der Verschmutzung verbessert werden (Unterziel 6.3). Es soll die E�izienz 
der Wassernutzung wesentlich gesteigert werden, um der Wasserknappheit zu begegnen (Unterziel 6.4). 
Auf allen Ebenen soll eine integrierte Bewirtscha�ung der Wasserressourcen umgesetzt werden (Unter-
ziel 6.5). Zudem sollen bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme geschützt und wiederhergestellt werden 
(Unterziel 6.6).
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	�v Der Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und 
modernen Energiedienstleistungen kann in Ös-
terreich als weitgehend erreicht angesehen 
werden.

	�v Der Anteil der erneuerbaren Energieträger 
stieg von 31,2�% (2010) auf 33,8�% (2022) an, al-
lerdings gab es im Vergleich zum Vorjahr einen 
geringen Rückgang von 0,8�%-Punkten.

	�v Der nationale Erneuerbaren-Anteil lag 2022 
mit 33,8�% deutlich über dem Durchschnitt 
der EU-27 mit 23,0�%.

	�v Die Energieintensität des Bruttoinlandsver-
brauchs zeigte einen deutlichen Rückgang von 
4,9 Megajoule je Euro BIP (2010) auf 3,9 Mega-
joule je Euro BIP (2022).

	�v Der energetische Endverbrauch lag 2022 mit 
1 066 Petajoule deutlich unter dem Wert des 
Jahres 2010 mit 1 116 Petajoule, im Vergleich 
zum Vorjahr ging der Verbrauch um 5,5�% 
zurück.

Ziel 7  
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger 
und�moderner Energie für alle sichern
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Q: STATISTIK AUSTRIA, Eurostat.
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Im europäischen Kontext liegt der Nachhaltigkeits-
schwerpunkt im Energiebereich auf der Reduzie-
rung des Energieverbrauchs und der Sicherung einer 
nachhaltigen Energieversorgung. Einerseits wird 
dabei die Steigerung des Anteils erneuerbarer Ener-
gien wie Wasserkra�, Solarenergie oder Biomasse 
betrachtet. Andererseits soll es zu einer absoluten 
Reduzierung des Energieverbrauchs bzw. zumindest 
zu einer Entkoppelung von der Wirtscha�sleistung 
kommen. Der allgemeine Zugang zu bezahlbaren, 
verlässlichen und modernen Energiedienstleistun-
gen kann dabei als weitgehend erreicht angesehen 
werden.

Der Anteil anrechenbarer erneuerbarer Energie-
träger soll laut dem �Integrierten nationalen Ener-
gie- und Klimaplan für Österreich� bis zum Jahr 2030 
auf einen Wert von 46�% bis 50�% angehoben wer-
den (BMNT 2019). Der Anteil der anrechenbaren er-
neuerbaren Energieträger am Bruttoendenergiever-
brauch in Österreich zeigt einen ansteigenden und 
damit positiven Trend von 31,2�% im Jahr 2010 auf 
33,8�% im Jahr 2022 (Grafik 25). Bis 2014 (33,6�%) kam 
es zu einem deutlichen Anstieg des Anteils der er-
neuerbaren Energieträger, danach ging der Anteils-
wert mehrere Jahre geringfügig zurück. Für das Jahr 
2020 erreichte der Anteil der erneuerbaren Energie-
träger insgesamt mit 36,5�% den höchsten Wert der 
Zeitreihe, vorrangig zurückzuführen auf den Rück-
gang des Energieverbrauchs insgesamt. 2021 kam 
es zu einem Rückgang des Anteilswerts auf 34,6�%, 
bei gleichzeitigem Anstieg des Energieverbrauchs. 
Im aktuellen Jahr 2022 ging der Anteil der erneuer-
baren Energieträger nochmals um 0,8�%-Punkte auf 

33,8�% zurück. Dieser Rückgang ist vorrangig auf die 
˜nderungen in der Berechnung des Erneuerbaren-
Anteils laut der neuen Richtlinie 2023/2413 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zurückzuführen. 
Danach sind im Wesentlichen nur mehr zertifizierte 
Biomassemengen in der Erzeugung für Wärme und 
Strom anrechenbar. Im internationalen Vergleich lag 
Österreich 2022 mit einem Anteil von 33,8�% deutlich 
über dem Durchschnitt der EU-27 mit 23,0�%, was zu 
einem Gutteil auf die Nutzung der Wasserkra� zu-
rückzuführen ist.

Grafik 25   
Anteil der erneuerbaren Energien � in Prozent 
am Bruttoendenergieverbrauch

Q: STATISTIK AUSTRIA, Energiestatistik; Eurostat. 

Als Maßzahl für die e�iziente Nutzung von Ener-
gie kann die Energieintensität verwendet wer-
den. Die Energieintensität beschreibt die Entwick-
lung des Bruttoinlandsverbrauchs in Relation zum 
realen Bruttoinlandsprodukt. Im Sinne der Nachhal-
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Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend Bewertungs
zeitraum

7.1 Ziel: � Allgemeiner Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und moderner  
Energiedienstleistung -

7.2 Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch 2010�2022

7.3 Energieintensität: Bruttoinlandsverbrauch je BIP real 2010�2022

Energetischer Endverbrauch 2010�2022

Q: STATISTIK AUSTRIA. � Trendbewertung siehe �Übersicht 4: Bewertungsmodus� auf Seite 33.
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tigkeit sollte die Energieintensität sinken, also eine 
deutliche Entkoppelung von energetischem Endver-
brauch und wirtscha�licher Entwicklung erreicht 
werden. Die Energieintensität Österreichs hatte von 
4,9 Megajoule je Euro (2010) bis 4,3 Megajoule je Euro 
(2021) einen fallenden und damit positiven Trend, 
der sich im Jahr 2022 (3,9 Megajoule je Euro) deutlich 
verstärkte. Dies bedeutet, dass Energie in den letz-
ten Jahren e�izienter eingesetzt wurde.

Ein weiterer wesentlicher Indikator im Energiebe-
reich ist der energetische Endverbrauch. Das ist 
jene Energiemenge, die den Verbrauchern (Haus-
halte, Gewerbe und Industrie, Verkehr, Dienstleis-
tungen, Landwirtscha�) als Benzin oder Diesel für 
Pkw, elektrische Energie für Elektrogeräte, Gas 
und Fernwärme für Raumwärme etc. zur Verfügung 
steht. Die Datenerhebung erfolgt nach dem Inlands-
prinzip. Der energetische Endverbrauch setzt sich 
zu einem großen Teil aus fossilen und somit nicht 
erneuerbaren Energieträgern zusammen. Im Jahr 
2022 kam es zu einem starken Rückgang des ener-
getischen Endverbrauchs auf 1 066 Petajoule (PJ), im 
Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich der Verbrauch 
um 5,5�%. Die wärmere Witterung und die mit Beginn 
des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 massiv gestie-
genen Energie- und Treibsto�preise drückten damit 
den Energieverbrauch in Österreich fast auf das pan-
demiebedingt tiefe Niveau von 2020. Vor allem die 
privaten Haushalte senkten ihren Energieverbrauch 
deutlich (um 15�%), hauptsächlich aufgrund des ge-
ringeren Einsatzes von Heizenergieträgern. Der 
Energieeinsatz im Straßenverkehr verringerte sich 
um 5�%, im Flugverkehr kam es dagegen zu einem 
Anstieg. Der energetische Endverbrauch der Indus-

trie stieg um etwa 1�%, während bei den Dienstleis-
tungen ein Rückgang um etwa 3�% zu beobachten 
war. Der energetische Endverbrauch lag damit 2022 
um knapp 5�% unter dem Wert des Jahres 2010 mit 
1 116 PJ (Grafik 26).

Grafik 26   
Energetischer Endverbrauch – in Petajoule

Q: STATISTIK AUSTRIA, Energiestatistik.

Neben der Entwicklung über die Zeit ist bei der Be-
trachtung des Endenergieverbrauchs die absolute 
Höhe eine wesentliche Größe für die Beurteilung des 
Indikators im Sinne der Nachhaltigkeit: Hier kann 
als Richtwert die Vorgabe aus dem Energiee�izienz-
Paket des Bundes (BGBl. I Nr. 72/2014) herangezo-
gen werden. Dieses beinhaltet u.�a. das Ziel der Sta-
bilisierung des Endenergieverbrauchs auf 1 050 Pe-
tajoule (PJ). Über die gesamte hier betrachtete Zeit-
reihe 2010 bis 2022 lag der energetische Endver-
brauch konstant über dem Grenzwert von 1 050 PJ, 
im letzten Jahr 2022 mit 1 066 PJ jedoch nur knapp 
darüber.

Unterziele zu Ziel 7  
3 inhaltliche Ziele, 2 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 einen allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und 
modernen Energiedienstleistungen zu sichern (Unterziel 7.1) sowie den Anteil erneuerbarer Energien am 
Energiemix deutlich zu erhöhen (Unterziel 7.2). Zudem soll bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der 
Energiee�izienz verdoppelt werden (Unterziel 7.3).
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	�v Das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wuchs 
nach dem starken Rückgang im COVID-19-
Krisenjahr 2020 (7,1�%) in den Folgejahren wie-
der an (2021: +3,8�%, 2022: +3,6�%).

	�v Die Arbeitslosenquote sank 2022 auf 4,8�% und 
lag damit etwas unter dem Jahr 2010 mit 5,2�% 
(EU-27: 6,2�% für 2022).

	�v Die Erwerbstätigenquote der 20- bis 64-Jähri-
gen lag 2022 bei 77,3�% und überschritt damit 
das Vorkrisenniveau von 76,8�% (2019). Die 
Quote der Frauen war deutlich niedriger als 
jene der Männer.

	�v Der Anteil der „NEET“ (junge Erwachsene, 
weder erwerbstätig noch in Aus- oder Weiter-
bildung) stieg von 7,4�% (2010) auf 8,1�% (2022) 
an (EU-27: 9,6�%).

	�v Der Anteil der frühen Schul- und Ausbildungs-
abgänger:innen lag 2022 mit 8,4�% marginal 
über dem Wert von 2010 mit 8,3�% (EU-27: 9,6�% 
für 2022).

Ziel 8  
Breitenwirksames, nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum, produktive Vollbeschäftigung, 
menschenwürdige Arbeit
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Q: STATISTIK AUSTRIA, Eurostat.
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Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend Bewertungs
zeitraum

8.1 Reales BIP pro Kopf 2010�2022

8.2 BIP-Wachstum pro Arbeitsstunde -

8.3 Ziel: Menschenwürdige Arbeitsplätze -

8.4 Rohmaterialverbrauch pro Kopf 2010�2022

Inländischer Materialverbrauch insgesamt 2010�2022

8.5 Arbeitslosenquote 2010�2022

Erwerbstätigenquote 2010�2022

8.6 �NEET� Junge Erwachsene weder erwerbstätig noch in Ausbildung 2010�2022

Frühe Schul‑ und Ausbildungsabgänger:innen 2010�2022

8.7 Ziel: Keine Zwangsarbeit -

8.8 Arbeitsunfälle: tödliche Verletzungen 2010�2022

8.9 Tourismuswertschöpfung am BIP -

8.10 Ziel: Zugang zu Finanzinstitutionen -

Q: STATISTIK AUSTRIA. � Trendbewertung siehe �Übersicht 4: Bewertungsmodus� auf Seite 33.

Bei der Betrachtung des Ziels eines nachhaltigen 
Wirtscha�swachstums und einer menschenwürdi-
gen Arbeit liegt der europäische Schwerpunkt auf 
den Fortschritten, die bei der Förderung eines fort-
währenden Wirtscha�ssystems, der Steigerung der 
Beschä�igungszahlen und der Scha�ung menschen-
würdiger Beschä�igungsmöglichkeiten gemacht 
werden. Auch die Scha�ung von Perspektiven für 
Jugendliche, etwa für jene, die sich nicht in Ausbil-
dung, Beschä�igung oder Weiterbildung befinden, 
ist Teil dieses Ziels. 

Die Ziele zur Förderung produktiver Tätigkeiten 
und zur Scha�ung menschenwürdiger Arbeits-
plätze, zur Abscha�ung der Zwangsarbeit sowie 
zur Begünstigung des Zugangs zu Bank, Versiche-
rungs- und Finanzdienstleistungen für alle kön-
nen in Österreich als weitgehend erreicht angesehen 
werden.

Als wesentliche Maßzahl für die überwiegend markt-
wirtscha�liche Produktion dient das Bruttoin-
landsprodukt (BIP). Im Sinne von Wohlstand ist 
das BIP insofern von Bedeutung, als sich davon die 
zur Verteilung gelangenden Einkommen herleiten, 
die wiederum für die Bedürfnisbefriedigung zur Ver-
fügung stehen. Um eine Verzerrung des Produkti-
onsvolumens durch Preisänderungen über die Jahre 
auszuschließen, wird das BIP preisbereinigt (�real�) 
betrachtet. Im Vergleich zum COVID-19-Krisenjahr 
2020, welches einen starken Rückgang von 7,1�% auf-
wies, wuchs das reale BIP pro Kopf 2021 um 3,8�% 
und 2022 um 3,6�%. Die Wirtscha� der EU-27 zeigte 
2021 inflationsbereinigt und pro Kopf einen Anstieg 
von 6,0�% und 2022 von 3,2�%. Über den gesamten 
Zeitraum 2010 bis 2022 wuchs das reale Bruttoin-
landsprodukt pro Kopf in Österreich um 7,6�%, jenes 
der EU-27 um 16,3�% (Grafik 27).  
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Grafik 27   
Bruttoinlandsprodukt (real) pro Kopf 
– Index (2010�=�100)

Q: STATISTIK AUSTRIA, Volkswirtscha�liche Gesamtrechnungen; 
Eurostat.

Die Kehrseite einer steigenden Wirtscha�sleistung 
bildet der inländische Materialverbrauch ab, der 
im Zeitraum 2010 bis 2021 um 9,4 Mio. Tonnen (t) 
auf rund 165 Mio. t anstieg, allerdings im Jahr 2022 
einen Rückgang von knapp 11 Mio. t verzeichnete. 
Über die gesamte Zeitreihe 2010 bis 2022 ging der 
Materialverbrauch damit um 1,4 Mio. t zurück und 
wies insgesamt einen positiven Trend auf. Der inlän -
dische Materialverbrauch pro Kopf lag 2022 bei 
17,1 t und damit trotz des starken Rückgangs im letz-
ten Jahr auf deutlich höherem Niveau als im Durch-
schnitt der EU-27 mit 14,4 t pro Kopf (siehe auch 
Ziel 12). Die langfristige Entwicklung der nationalen 
pro Kopf-Werte (2010: 18,6 t pro Kopf) zeigte, auch 
aufgrund des Anstiegs der Bevölkerung, bis 2022 
(17,1 t pro Kopf) einen klaren Rückgang und damit 
einen positiven Trendverlauf. Der Rohmaterialver -
brauch pro Kopf berücksichtigt beim Materialver-
brauch auch Vorleistungen. 2022 lag der nationale 
Wert bei 20,8 t (vorläufige Schätzung von Eurostat) 
und damit deutlich über dem inländischen Material-
verbrauch mit 17,1 t.

Ein Blick auf die Einkommensunterschiede der 
Brutto jahreseinkommen von unselbständig er-
werbstätigen, ganzjährig vollzeitbeschä�igten Frau-
en und Männern zeigt, dass die Di�erenzen seit 2010 
von 19,1�% auf 12,5�% für das Jahr 2021 deutlich 
rückläufig sind.

Die Arbeitslosenquote (internationale Definition 
laut der Internationalen Arbeitsorganisation ILO) 
der 15- bis 74-jährigen Erwerbspersonen lag 2010 
bei 5,2�%. Der niedrigste Wert (4,8�%) wurde jeweils 
2019 und aktuell 2022 erreicht (siehe Grafik 28). Für 
die betrachtete Zeitreihe ergibt dies einen positi-
ven Trend. Die Arbeitslosenquote war durchgehend 
niedriger als in der EU27 (2022: 6,2�%). Der Indikator 
ist als der prozentuale Anteil der Arbeitslosen zwi-
schen 15 und 74 Jahren an den Erwerbspersonen 
(Erwerbstätige + Arbeitslose) definiert. Eine Person 
gilt als erwerbstätig, wenn sie in der Referenzwoche 
mindestens eine Stunde gearbeitet oder wegen Ur-
laub, Krankheit usw. nicht gearbeitet hat, aber an-
sonsten einer Beschä�igung nachgeht (Kriterien ILO, 
verwendet wurden die von der EU rückgerechneten 
Werte nach neuer Definition). Die Arbeitslosenquote 
der Frauen war mit 4,5�% (2022) etwas niedriger als 
jene der Männer mit 4,9�%.

Grafik 28   
Arbeitslosenquote der 15- bis 74-jährigen  
Erwerbspersonen – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, MZ-Arbeitskrä�eerhebung; Eurostat.

Die Erwerbstätigenquote  der 20 bis 64-Jährigen 
lag 2010 bei 73,9�% und erhöhte sich bis 2019 auf 
76,8�%. Nach einem Rückgang im Krisenjahr 2020 
(75,5�%) stieg der Wert im Jahr 2022 (77,3�%) wie-
der erkennbar an. Die Erwerbstätigenquote der 20- 
bis 64-jährigen Frauen lag mit 73,4�% deutlich nied-
riger als jene der Männer mit 81,2�%. Der Wert der 
EU27 (2022: 74,6�%) war über die gesamte betrachte-
te Zeitreihe unter dem nationalen Wert.
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Jugendliche, die weder erwerbstätig noch in Aus- 
oder Weiterbildung sind (15- bis 24-Jährige), werden 
als NEETs (Young people Neither in Employment 
nor Education or Training)  bezeichnet. Im Jahr 
2010 lag der Anteil der NEETs bei 7,4�%, er ging bis 
2019 auf 7,1�% geringfügig zurück. In den letzten Jah-
ren zeigte sich jedoch ein Anstieg auf zuletzt 8,1�%, 
was insgesamt einen negativen Trend bedeutet (Gra-
fik 29). Die Zahl der NEETs in Österreich war im ge-
samten Zeitraum deutlich unter dem EU-Durch-
schnitt angesiedelt. Im Jahr 2022 lag der Vergleichs-
wert in der EU-27 bei 9,6�%.

Der Indikator zu den frühzeitigen Schul- und Aus-
bildungsabgänger:innen  bezeichnet Personen zwi-
schen 18 und 24 Jahren, die nur die untere Sekundar-
stufe (Sekundarstufe I) absolviert haben – eventuell 
ohne diese erfolgreich abzuschließen – und an kei-
ner Aus- oder Weiterbildung teilnehmen. 2010 waren 
in Österreich 8,3�% der jungen Erwachsenen frühzei-
tige Schul- und Ausbildungsabgänger:innen. Der In-
dikator erreichte 2016 einen Tiefstwert von 6,9�% 
und stieg bis 2022 (8,4�%) marginal an, was einen 
schwach negativen Trend ergibt (Grafik 29). Der Ver-
gleichswert in der EU-27 lag bei 9,6�% für 2022.

Grafik 29   
NEETs und Frühe Schul- und Ausbildungs
abgehende – in Prozent 

Q: STATISTIK AUSTRIA, MZ-Arbeitskrä�eerhebung.

Die Anzahl der Arbeitsunfälle  zeigt einen klar po-
sitiven Trend: Auf 100 000 Unfallversicherte kamen 
2010 noch 2 538 Arbeitsunfälle mit nicht tödlichen 
Verletzungen, der Wert ging auf 1 764 Fälle im Jahr 
2022 zurück. Die tödlichen Verletzungen durch Ar-
beitsunfälle  sanken von 4 je 100 000 Unfallversi-
cherte im Jahr 2010 auf 2,5 Fälle im Jahr 2022.

Unterziele zu Ziel 8  
10 inhaltliche Ziele, 2 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 ein Pro-Kopf-Wirtscha�swachstum entsprechend den nationa-
len Gegebenheiten aufrecht zu erhalten (Unterziel 8.1) und eine höhere Produktivität durch Diversifizie-
rung, Modernisierung und Innovation zu erreichen (Unterziel 8.2). Es sollen entwicklungsorientierte Poli-
tiken gefördert werden, die produktive Tätigkeiten, menschenwürdige Arbeitsplätze, Unternehmertum, 
Kreativität und Innovation unterstützen (Unterziel 8.3). Die Ressourcene�izienz soll verbessert werden 
und die Entkoppelung vom Wirtscha�swachstum erreicht werden (Unterziel 8.4). Bis 2030 soll die Voll-
beschä�igung und menschenwürdige Arbeit für alle erreicht werden (Unterziel 8.5) und der Anteil jun-
ger Menschen, die ohne Ausbildung und Beschä�igung sind, erheblich verringert werden (Unterziel 8.6). 
Zwangsarbeit und Sklaverei sollen abgescha� werden (Unterziel 8.7). Die Arbeitsrechte sollen geschützt 
und eine sichere Arbeitsumgebung für alle soll erreicht werden (Unterziel 8.8). Unterziel 8.9 strebt einen 
nachhaltigen Tourismus an. Der Zugang zu Bank, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für alle soll 
ebenfalls begünstigt werden (Unterziel 8.10).
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	�v Die Transportleistung des Lkw-Verkehrs ging 
2022 um rund 1�% zurück, lag aber durch den 
starken Anstieg 2021 weiterhin über dem Ni-
veau von 2019.

	�v Im Zeitraum 2015 bis 2022 stieg die Transport-
leistung des Lkw-Verkehrs mit 24,2�% stärker 
an als jene der Schiene mit 6,3�%.

	�v Der Personenverkehr auf der Schiene nahm 
2022 mit 35�% sehr stark zu, blieb aber noch 
unter dem Niveau von 2019.  

	�v Energieverbrauch und Treibhausgasemis-
sionen des Verkehrs lagen nach deutlichen 
Rückgängen 2020 und 2022 zuletzt unter den 
Ausgangswerten von 2010.

	�v Die österreichische Forschungsquote stieg 
von 2,73�% (2010) auf 3,20�% (2022) an.

Ziel 9  
Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, 
breitenwirksame, nachhaltige Industrialisierung 
fördern und Innovationen unterstützen
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Q: STATISTIK AUSTRIA, Eurostat.
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Verkehr und Mobilität sind wichtige Grundvoraus-
setzungen für soziale Interaktionen und wirtscha�-
liche Aktivitäten innerhalb einer Gesellscha�. Be-
rücksichtigt man zusätzlich den Aspekt der Nachhal-
tigkeit, liegt im EU-Kontext der Fokus auf der Förde-
rung eines energiee�izienten, emissionsarmen Ver-
kehrssystems, einer wettbewerbsfähigen, e�izien-
ten Industrie sowie auf den Fortschritten, die beim 
Ausbau von Forschung und Entwicklung und In-
novationstätigkeiten gemacht werden. Das Kon-
zept der nachhaltigen Mobilität zielt u.�a. darauf ab, 
den Verbrauch fossiler Energie und damit die CO�-
Emissionen des Verkehrssektors zu senken (siehe 
auch 13. Umweltkontrollbericht, Umweltbundes
amt 2022). Der Transport von Gütern auf der Straße 
wird aus ökologischer Perspektive als negativ gese-
hen, angestrebt wird u.�a. eine soweit mögliche Ver-
lagerung des Transports auf die Schiene. 

Das grundsätzliche Ziel, dass der ländlichen Bevöl-
kerung eine ganzjährig befahrbare Straße im Um-
kreis von 2 km ihrer Wohnumgebung zu Verfügung 
steht, kann in Österreich als weitgehend erfüllt an-
gesehen werden. 

Alle Verkehrsindikatoren zeigten im COVID-19-Kri-
senjahr 2020 einen deutlichen Rückgang. Der Gü-
terverkehr insgesamt übertraf jedoch bereits 2021 
mit 80,1 Mrd. Tonnenkilometern wieder deutlich das 
Vorkrisenniveau 2019 und zeigte 2022 nur einen ge-
ringfügen Rückgang auf 79,6 Mrd. Tonnenkilome-
ter (tkm). Der Indikator zur Transportleistung des 
Lkw-Verkehrs bildet den gesamten Straßengüter-
verkehr in Österreich ab. Dargestellt wird das Trans-
portaufkommen verknüp� mit der Wegstrecke (in 
Tonnenkilometern, tkm) auf österreichischem Terri-
torium. Durch einen Zeitreihenbruch stehen Daten 
erst ab 2015 zur Verfügung, wegen der kurzen Zeit-
reihe entfällt die Trendbewertung. Seit 2015 wuchs 
die Transportleistung des Lkw-Verkehrs deutlich an, 
von 45,2 Mrd. tkm auf zuletzt 56,2 Mrd. tkm (2020: 
52,5 Mrd. tkm). Das entspricht einer Steigerung im 
Gesamtzeitraum von 24,2�%. Im Vergleich zum Vor-
jahr ging die Transportleistung des Lkw-Verkehrs 
2022 um rund 1�% zurück, lag jedoch durch den 
starken Anstieg 2021 (+8,2�%) weiterhin über dem 
Wert von 2019 (54,5 Mrd. tkm). Im selben Zeitraum 
2015 bis 2022 stieg die Gütertransportleistung 
auf der Schiene um 6,3�% und damit weniger stark 

Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend Bewertungs
zeitraum

9.1 Ganzjährig befahrbare Straßen -

Transportleistung Lkw‑Verkehr -

Transportleistung Schiene 2010�2022

Personenverkehr Schiene 2010�2022

Energieverbrauch Verkehr 2010�2022

Treibhausgasemissionen Verkehr 2010�2022

9.2 Beschä�igtenanteil der Herstellung von Waren in der Spitzentechnologie und 
mittleren Hochtechnologie 2010�2022

9.3 Anteil KMUs an der gesamten Bruttowertschöpfung -

9.4 CO�‑Emissionen der Industrie je Brutto‑Wertschöpfung 2010�2021

9.5 Bruttoinlandsausgaben für F&E (GERD) in Prozent des BIP (Forschungsquote) 2010�2022

Q: STATISTIK AUSTRIA. � Trendbewertung siehe �Übersicht 4: Bewertungsmodus� auf Seite 33.
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als jene auf der Straße. Für den Gütertransport auf 
der Schiene stehen Daten seit 2010 zur Verfügung, 
die Transportleistung mit der Bahn lag 2010 bei 
19,8 Mrd. tkm und 2022 bei 22,1 Mrd. tkm (+11,4�%), 
was im Sinne der nachhaltigen Mobilität einen posi-
tiven Trend bedeutet (siehe Grafik 30). 

Grafik 30   
Güterverkehr im Inland, Lkw und Schiene – 
in Mrd. Tonnenkilometer 

Q: STATISTIK AUSTRIA, Güterverkehrsstatistik, Schienenverkehrs-
statistik.

Der Personenverkehr auf der Schiene stieg von 
2010 bis 2019 kontinuierlich an, um im COVID-19-
Krisenjahr 2020 einen sehr starken Einbruch von bei-
nahe 40�% zu erleiden. 2022 gab es dagegen eine 
deutliche Steigerung von 35�%. Es wurden zuletzt 
296 Mio. Personen befördert, der Wert lag nur mehr 
knapp unter dem Vorkrisenjahr 2019 (317 Mio. Perso-
nen). Über die gesamte Zeitreihe 2010 bis 2022 kam 
es dadurch zu einer Steigerung des Personenver-
kehrs auf der Schiene von 22,1�%.

Verkehr wird in der Energiebilanz sowie in der Treib-
hausgasbilanz „funktional“ als eigener Sektor darge-
stellt, die jeweiligen Verbräuche (z.�B. Benzin, Diesel) 
werden also nicht den eigentlichen Verursachern 
(beispielsweise Haushalte oder Industriesektoren) 
zugeordnet. Der energetische Endverbrauch des 
Verkehrs stieg mit +11�% von 2010 auf 2019 deutlich 
an, hatte jedoch im COVID-19-Krisenjahr 2020 einen 
starken Einbruch von 18�%, der 2021 nicht komplett 
ausgeglichen wurde. Im Jahr 2022 kam es wieder 
zu einem Rückgang des Energieverbrauchs des Ver-

kehrs von 2�%. Über die gesamte Zeitreihe 2010 bis 
2022 ergab dies einen Rückgang von 7,4�%. Der End-
verbrauch deckt dabei den Energieverbrauch von Ei-
senbahn, Straßenverkehr, Transport in Rohrfernlei-
tungen, Schi�fahrt sowie den Flugverkehr ab. Auch 
die Treibhausgasemissionen des Verkehrs (+8,1�% 
bis 2019) nahmen durch den starken Rückgang in 
der COVID-19-Krise sowie den Rückgang im Jahr 
2022 über den gesamten Zeitraum 2010 bis 2022 um 
7,2�% ab. 2022 kam es zu einem Rückgang im Ver-
gleich zum Vorjahr von 4,6�%. Der aktuelle Rückgang 
des verkehrsbedingten Energieverbrauchs sowie der 
Treibhausgasemissionen war laut Umweltbundes-
amt insbesondere auf die höheren Treibsto�preise 
in den Sommermonaten des Jahres 2022 zurückzu-
führen. Gezeigt werden hier die Emissionen inklu-
sive nationalem Flugverkehr nach der Sektoreintei-
lung laut Klimaschutzgesetz.

Die Wertschöpfung der Herstellung von Waren in 
der Spitzentechnologie  und mittleren Hochtech-
nologie erreichte 2022 einen Anteil von 7,9�% an der 
Wertschöpfung insgesamt. Der Wert lag unter Be-
trachtung der zweiten Kommastelle marginal über 
dem Ausgangsjahr 2010. Ein Blick auf die Beschäf-
tigten in der Herstellung von Waren in der Spit-
zentechnologie und mittleren Hochtechnologie 
zeigt eine Zunahme. Der Anteil stieg von 4,6�% für 
2010 auf 5,2�% für 2022. 

Für die Betrachtung von Nachhaltigkeitsaspek-
ten in der Industrie wird ein e�izienterer Ressour-
ceneinsatz unter vermehrter Nutzung sauberer 
und umweltfreundlicher Technologien und Indus-
trieprozesse genannt. Ein E�izienzindikator dafür 
sind die CO�-Emissionen der Industrie je Brutto -
wertschöpfung . Während 2010 noch 240,4 Tonnen 
(t) CO�  je Mio. Euro Bruttowertschöpfung emittiert 
wurden, sanken die Emissionen bis 2021 auf 198,8 t 
je Mio. Euro (Grafik 31).

Stärkere Investitionen in Forschung und Entwick-
lung sollen dazu beitragen, das Wachstum der Wirt-
scha� intelligent zu gestalten. Seit 2010 stiegen die 
heimischen Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung klar an: 2010 betrug die Forschungsquote noch 
2,73�%, 2020 und 2022 erreichte sie bereits 3,20�; 2021 
lag sie bei 3,17�%. Die Forschungsquote hatte damit 
2021 (letztverfügbares Jahr der Daten von Eurostat) 
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den dritthöchsten Wert innerhalb der EU-27 nach 
Belgien (3,43�%) und Schweden (3,40�%). Die EU-27 
erreichte insgesamt 2,27�%. Die Forschungsquote 
wird berechnet als Bruttoinlandsausgaben für For-
schung und Entwicklung in Prozent des BIP.

Das gesamte wissenscha�liche Personal im Be -
reich von Forschung und Entwicklung (F&E) belief 
sich im Jahr 2021 (letztverfügbares Jahr) auf 6 315 
Personen (in Vollzeitäquivalenten) pro Million Ein-
wohner:innen (Vergleichswert 2011: 4 424 Personen).

Grafik 31   
CO�-Emissionen der Industrie je Brutto-Wert-
schöpfung – in Tonnen CO� je Mio. Euro

Q: STATISTIK AUSTRIA, Umweltbundesamt. 

Unterziele zu Ziel 9  
5 inhaltliche Ziele, 2 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstands-
fähige Infrastruktur aufzubauen (Unterziel 9.1) sowie eine breitenwirksame und nachhaltige Industriali-
sierung zu fördern (Unterziel 9.2). Der Zugang kleinerer Industrie- und anderer Unternehmen zu Finanz-
dienstleistungen soll insbesondere in Entwicklungsländern gefördert werden (Unterziel 9.3). Bis 2030 
sollen die Infrastruktur modernisiert und die Industrien nachhaltiger gemacht werden, mit e�izienterem 
Ressourceneinsatz und vermehrter Nutzung sauberer und umweltverträglicher Technologien (Unterziel 
9.4). Zudem soll die wissenscha�liche Forschung verbessert werden sowie die technologischen Kapazi-
täten der Industriesektoren durch die Förderung von Innovationen und die Erhöhung der Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung ausgebaut werden (Unterziel 9.5).
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	�v 2021 lagen die Einkommen des 1. Einkommens
quartils der Nettojahreseinkommen unselb-
ständig Beschä�igter um 8,1�% über dem 
Ausgangswert von 2010, jene des 3. Quartils 
um 3,0�%.

	�v Der Indikator S80/S20 Einkommensquintil-
verhältnis zeigt, dass 2022 die Haushaltsein-
kommen des höchsten Einkommensfün�els 
4,3 Mal so hoch wie jene des niedrigsten Fünf-
tels waren.

	�v In der EU-27 lag das S80/S20-Verhältnis 2022 
bei 1 zu 4,7.

	�v Die Armutsgefährdung betrachtet nach drei 
Grenzen (50�%, 60�% und �70�% des Medians) 
lag 2022 mit 9,4�%�, 14,8�%� und 22,6�% jeweils 
geringfügig über den Werten von 2010.

	�v Die Lohnquote stieg von 66,7�% (2010) auf 
69,3�% (2022) an.

Ziel 10  
Ungleichheit in und zwischen Ländern  
verringern
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Trends auf einen Blick

Target Nationale Indikatoren (Auswahl) Trend Bewertungs
zeitraum

10.1 Inflationsbereinigte Entwicklung der Netto-Jahreseinkommen, 1. EK-Quartil 2010�2021

Einkommensquintilsverhältnis S80/S20 des Netto‑Jahreshaushaltseinkommens 2010�2022

10.2 Armutsgefährdung (50��% des Medians) 2010�2022

Armutsgefährdung (60��% des Medians) 2010�2022

Armutsgefährdung (70��% des Medians) 2010�2022

10.3 Ziel:  Chancengleichheit gewähren -

10.4 Lohnquote 2010�2022

Gini-Koe�izient ˜quivalenzeinkommen 2010�2022

10.5 Notleidende/uneinbringliche Forderungen in Relation zur Summe aller Kredite 2010�2022

10.6 Ziel: � Mitsprache der Entwicklungsländer in globalen Wirtscha�s- und  
Finanzinstitutionen erhöhen -

10.7 Ziel:  Geordnete, sichere Migration und Mobilität -

Q: STATISTIK AUSTRIA. � Trendbewertung siehe �Übersicht 4: Bewertungsmodus� auf Seite 33.

Das Ziel beabsichtigt die Verringerung von Ungleich-
heit innerhalb eines Landes sowie zwischen den 
Ländern. Drei der auf UN-Ebene vorgeschlagenen In-
dikatoren fallen dementsprechend nur bei der glo-
balen Betrachtung an bzw. zielen vorrangig auf Ent-
wicklungsländer ab. Dies betri� beispielsweise das 
Unterziel 10.6 zum Stimmrechtsanteil von Ent-
wicklungsländern in internationalen Organisati-
onen. Auf nationaler Ebene sind Indikatoren ange-
führt, die eine Betrachtung von Einkommensvertei-
lungen, u.�a. in Hinblick auf Armutsgefährdung, er-
möglichen. Ein Unterziel konzentriert sich auf die In-
dikatoren zur Stabilität des Finanzsektors (Financial 
Soundness Indicators).

Wesentliche Datenlücken ergeben sich für das Un-
terziel 10.3, welches auf die Gewährleistung von 
Chancengleichheiten bzw. die Abscha�ung von 
Diskriminierung abzielt sowie für das Unterziel 10.7. 
In letzterem geht es um eine geordnete und si-
chere Mobilität und Migration. Die Indikatoren 

sind entweder auf UN-Ebene angesiedelt oder nicht 
verfügbar.

Eine objektive Beschreibung der Einkommensver-
teilung erfordert eine Betrachtung von Einkommen 
vor und nach staatlichen (aber auch privaten) 
Transfers. Die Entwicklung der hohen und niedri-
gen preisbereinigten Nettojahreseinkommen der 
unselbständig Beschä�igten bezieht sich auf die pri-
märe Verteilung der Einkommen unselbständig Er-
werbstätiger auf Basis von Lohnsteuerdaten auf Per-
sonenebene. Der Indikator S80/S20 zeigt dagegen 
das Verhältnis des obersten zum untersten Einkom-
mensfün�el der gesamten verfügbaren Netto-Jah-
reshaushaltseinkommen. Dieser Indikator gibt Auf-
schluss über die sekundäre (also die staatlichen Um-
verteilungsmaßnahmen berücksichtigende) Vertei-
lung auf Basis von Haushaltsdaten. 

Betrachtet man die inflationsbereinigte Entwicklung 
der hohen und niedrigen Nettojahreseinkommen 
der unselbständig Beschä�igten, so zeigt sich für 
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das 1. Einkommensquartil vor allem in den Jahren 
2011 bis 2015 ein deutlicher Rückgang, der etwas 
stärker ausfiel als für die oberen Einkommen. In den 
letzten Jahren stiegen die Einkommen des 1. Netto-
einkommensquartils jedoch wieder und lagen 2021 
rund 8�% über dem Ausgangswert von 2010. Die obe-
ren Einkommen lagen 2021 rund 3�% über dem Aus-
gangswert von 2010 und stiegen damit insgesamt 
schwächer als das 1. Quartil (Grafik 32). Bei Quarti-
len fallen jeweils 25�% der Daten in vier durch die drei 
Quartilsgrenzen (1. Quartil, Median und 3. Quartil) 
bestimmte Gruppen. Das hier gezeigte erste Einkom-
mensquartil gibt somit jene Grenze an, unter der die 
Einkommen von 25�% der unselbständig Beschäf-
tigten liegen, das oberste Einkommensquartil jene 
Grenze, unter der 75�% der Einkommen liegen. Anzu-
merken ist, dass die Darstellungsweise aggregierter 
Jahreseinkommen dazu führt, dass sich Strukturef-
fekte wie steigende Erwerbstätigkeit oder steigende 
Teilzeitquoten, aber auch der Ein- oder Austritt billi-
ger Arbeitskrä�e in den Arbeitsmarkt insbesondere 
in den unteren Einkommensgruppen abbilden.

Grafik 32   
Entwicklung der hohen und niedrigen Netto
jahreseinkommen (real) – Index (2010�=�100)

Q: STATISTIK AUSTRIA, Lohnsteuer-/HV-Daten und Verbraucherpreis-
index 1996. Ohne Lehrlinge. Nettojahresbezüge gemäß § 25 EStG.

Der Indikator S80/S20 Einkommensquintilverhält -
nis vergleicht den Einkommensanteil der „reichs-
ten“ 20�% (oberstes Einkommensfün�el/-quintil) 
mit jenem der „ärmsten“ 20�% (unterstes Einkom-

mensfün�el) nach dem äquivalisierten verfügba -
ren Netto-Haushaltseinkommen  (also die gesam-
ten verfügbaren Einkommen der Haushalte inkl. mo-
netärer Sozialtransfers, aber ohne Sachtransfers). Je 
stärker der Quotient von 1 abweicht, desto unglei-
cher sind die Haushaltseinkommen zwischen die-
sen beiden Bevölkerungsgruppen verteilt. Zwischen 
2010 und 2022 lässt sich keine Ö�nung der Einkom-
mensschere aus den Daten ablesen, auch wenn 
2022 die Verhältniszahl mit 4,3 etwas stärker ausfiel 
als 2021 mit 4,0. 2022 waren damit die verfügbaren 
Haushaltseinkommen des höchsten Einkommens-
fün�els 4,3 Mal so hoch wie jene des niedrigsten. 
Dieser Wert lag unter Betrachtung der zweiten Kom-
mastelle marginal unter jenem von 2010 (aber beide 
Werte gerundet 4,3), was nach der Bewertungsme-
thode von Eurostat einen schwach positiven Trend-
wert ergibt. Österreich befand sich 2022 mit einem 
Verhältnis von 4,3 unter dem Wert der EU-27 von 4,7, 
letzteres bedeutet eine etwas ungleichere Vertei-
lung als auf nationaler Ebene (Grafik 33).

Grafik 33   
S80/S20 Einkommensquintilverhältnis der ver-
fügbaren Netto-Jahreshaushaltseinkommen 
– in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, EU-SILC; Eurostat.

In Ziel 1 stellt die Armutsgefährdung  (definiert als 
Haushaltseinkommen unter 60�% des Medians) als 
einkommensbasiertes Gefährdungsmaß einen wich-
tigen Zeiger für Armut dar. Die Armutsgefährdung 
lag 2010 bei 14,7�%, ging danach geringfügig zurück 
(Tiefstwert 2019: 13,3�%), um 2022 auf 14,8�% anzu-
steigen. Im aktuellen Ziel werden den internationa-
len Diskussionen folgend, neben der Armutsgefähr-
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	�v 2022 lebten 1,7�% der österreichischen Gesamt-
bevölkerung in Wohnungen mit einem sehr 
schlechten Wohnstandard (2010: 3,5�%).

	�v Der Anteil der Personen mit Wohnkostenüber-
lastung erhöhte sich etwas von 6,5�% (2010) auf 
7,4�% (2022, EU-27: 9,1�%).

	�v Die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- 
und Verkehrsflächen nahm von 2010 auf 2021 
um 11,3�% zu. 

	�v Die Sammelquote der Siedlungsabfälle beträgt 
in Österreich 100�%.

	�v Von 2010 bis 2022 nahm die bevölkerungs
gewichtete Exposition durch Feinstaub (PM��� ) 
in den sechs größten Städten von 20,1 µg/m� 
auf 10,8 µg/m� deutlich ab und erreichte den 
niedrigsten Wert der Zeitreihe.

Ziel 11  
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
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78 Ziel 11  �  Nachhaltige Städte und Gemeinden

11

2020 (6,3�%) und 2021 (6,1�%) ging er wieder etwas 
zurück. Im aktuellen Jahr 2022 stieg die Wohnkos-
tenüberbelastung jedoch auf 7,4�% an und lag damit 
über dem Ausgangswert von 2010, was einen negati-
ven Trend bedeutet. Haushalte mit einer weiblichen 
Hauptverdienerin hatten 2022 mit 12�% eine höhere 
Überbelastung als Haushalte mit einem männlichen 
Hauptverdiener (5�%). In der EU-27 lag der Anteil der 
Personen mit Wohnkostenüberbelastung 2022 bei 
9,1�%. Auch bei dieser Trendbetrachtung mit den ge-
ringen jährlichen Schwankungen ist auf Stichpro-
bene�ekte hinzuweisen.

Als weiterer Indikator wird die registrierte Woh -
nungslosigkeit  betrachtet (bisher in Ziel 1). Dieser 
zeigt über die gesamte Zeitreihe einen marginalen 
Rückgang: 2010 waren rund 19 500 Personen betrof-
fen, 2021 (letztverfügbares Jahr) wurden 19 450 Per-
sonen als wohnungslos ausgewiesen. Der höchste 
Wert wurde 2014 mit knapp 24 500 registrierten woh-
nungslosen Personen erreicht. Im COVID-19-Krisen
jahr 2020 gab es einen Rückgang von rund 2 100 Per-
sonen, im Folgejahr 2021 einen Rückgang von rund 
700 Personen. 

Nach Daten aus dem Jahr 2012 meldeten knapp 80�% 
der Bevölkerung eine leichte oder sehr leichte Er-
reichbarkeit von ö�entlichen Verkehrsmitteln . 
Der Indikator sagt allerdings nichts über die Inter-
valle aus, die diese Verkehrsmittel anbieten oder 
über die Häufigkeit der Nutzung derselben. Diese ist 
zumeist in Städten und Siedlungen höher als in länd-
lichen Gebieten: In dicht besiedelten Gebieten ver-
wendeten laut Daten des Mikrozensus Umwelt für 
2019 39,6�% der Befragten täglich die ö�entlichen 
Verkehrsmittel (20,6�% mehrmals pro Woche), wäh-
rend in niedrig besiedelten Gebieten nur 5,1�% der 
täglichen Fahrten damit bewältigt wurden (6,1�% 
mehrmals pro Woche). Frauen benützten dabei 
etwas häufiger ö�entliche Verkehrsmittel als Män-
ner, letztere lenkten dagegen deutlich häufiger ein 
Auto als Frauen. 

Die Flächeninanspruchnahme bildet die Entwick-
lung von Flächennutzungen für Bau-, Verkehrs- und 
sonstige Zwecke (Freizeit- und Abbauflächen) ab. 
2023 wurde vom Umweltbundesamt in Zusammen-
arbeit mit der Österreichischen Raumordnungskon-
ferenz ÖROK eine verbesserte Berechnungsmetho-

dik für den Flächenverbrauch und die Versiegelung 
erarbeitet. Nach der neuen Berechnungsmethodik 
wurden in Österreich bis 2022 �5 648 km� an Fläche 
in Anspruch genommen. Da nach den neuen Berech-
nungen derzeit nur Daten für 2022 zur Verfügung ste-
hen, musste für die Darstellung und Bewertung der 
Entwicklung bis 2021 auf die alten Werte zurückge-
gri�en werden, die einen zunehmenden und damit 
tendenziell negativen Trend zeigen. Die Flächennut-
zung (alte Methodik) wuchs von 2010 auf 2021 um 
11,3�%. Insgesamt bedeutet dies eine Zunahme von 
588 km� genutzter Fläche für den gesamten Zeit-
raum (Grafik 34). Die österreichische Bevölkerung 
nahm im selben Zeitraum um 7,1�% zu, dement-
sprechend entwickelte sich die Flächeninanspruch-
nahme pro Kopf etwas langsamer und stieg von 2010 
bis 2021 um 3,9�% an. Ein gravierendes Umweltpro-
blem stellt dabei die voranschreitende Bodenversie-
gelung dar, d.�h. die Abdeckung des Bodens durch 
wasserundurchlässige Schichten (z.�B. Asphalt). Die 
versiegelte Fläche (alte Methodik) erhöhte sich von 
2010 bis 2021 um 11,1�% (siehe auch Ziel 15).

Grafik 34   
Flächeninanspruchnahme und versiegelte  
Fläche insgesamt – in km� 

Q: Umweltbundesamt.

Ein Unterziel befasst sich mit dem Schutz und der 
Wahrung des Weltkultur- und Weltnaturerbes . 
Die staatlichen Ausgaben für das Kultur- und Natur-
erbe lagen 2010 bei 82 Euro je Einwohner:in und stie-
gen bis 2021 etwas auf 89 Euro je Einwohner:in.
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Der Indikator zu den Todesfällen durch Katastro -
phen zeigte in den letzten Jahren einen Rückgang 
von 0,8 (altersstandardisierte Rate per 100 000 Ein-
wohner:innen) auf 0,5 im Jahr 2022 (siehe auch 
Ziele 1 und 13). Hier ist wie bereits erwähnt zu be-
rücksichtigen, dass der Wert generell in einem sehr 
niedrigen Bereich angesiedelt ist und geringe jährli-
che Schwankungen nicht überbewertet werden soll-
ten.

Die Siedlungsabfälle beziehen ab 2020 auch Abfälle 
aus anderen Quellen (z.�B. Gewerbe und Industrie) 
mit ein, sofern diese Abfälle in ihrer Art und Zusam-
mensetzung den Abfällen aus Haushalten ähnlich 
sind, deshalb ist kein Vergleich mit den Vorjahren 
möglich. 2021 lag das nach neuer Methodik berech-
nete Aufkommen bei 835 Kilogramm pro Kopf. Eben-
falls enthalten sind biogene Abfälle aus dem Grün-
flächenbereich, Küchen- und Kantinenabfälle sowie 
Straßenkehricht. Die Sammelquote der Siedlungs-
abfälle  in Österreich beträgt 100�%.

Gerade in Städten und Siedlungen ist eine Betrach-
tung der Belastung der Bevölkerung durch soge-
nannten Feinstaub wesentlich. Dieser bezieht sich 
auf Staubpartikel in inhalierbarer Größe, welche 
sowohl bei kurzfristiger als auch langfristiger Auf-
nahme eine Gesundheitsgefährdung darstellen. 
Unterschieden wird hier nach der Partikelgröße in 
die Belastung durch PM���  und PM�� . Der Indikator 
zur bevölkerungsgewichteten Exposition durch 
PM���  in den sechs größten Städten zeigt, dass von 
2010 bis 2022 die Belastung von 20,1 µg/m� auf 

10,8 µg/m� deutlich abnahm (Grafik 35). Die jährli-
chen Veränderungen werden dabei stark durch die 
unterschiedlichen meteorologischen Bedingun-
gen bestimmt. Die PM�� -Exposition  zeigt ebenfalls 
einen klar positiven Trend, mit einer Abnahme von 
27,2 µg/m� (2010) auf 16,3 µg/m� (2022).

Grafik 35   
PM��� - und PM�� -Belastung (Feinstaub) 
in den sechs größten Städten – in µg/m� 
(bevölkerungsgewichtet) 

Q: Umweltbundesamt.

Durch die zwischen 2020 und 2021 durchgeführte 
Studie zur Gewalt gegen Frauen (VIOLA) stehen In-
formationen zur Prävalenz von sexueller Beläs-
tigung von Frauen am Arbeitsplatz  neu zur Ver-
fügung. 2,9�% der befragten Frauen zwischen 18 
und 74 Jahren, welche bereits erwerbstätig waren, 
gaben an, innerhalb der letzten 12 Monate von sexu-
eller Belästigung betro�en gewesen zu sein. 

Unterziele zu Ziel 11  
7 inhaltliche Ziele, 3 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem 
Wohnraum sicherzustellen (Unterziel 11.1) sowie den Zugang zu bezahlbaren, nachhaltigen Verkehrssys-
temen für alle zu ermöglichen (Unterziel 11.2). Bis 2030 soll die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger 
gestaltet werden (Unterziel 11.3), die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und 
Weltnaturerbes sollen verstärkt werden (Unterziel 11.4). Die Zahl der durch Katastrophen bedingten To-
desfälle und die davon betro�enen Menschen sollen deutlich reduziert werden (Unterziel 11.5), weiters 
sollen die von den Städten ausgehenden Umweltbelastungen sinken (Unterziel 11.6). Außerdem soll der 
Zugang zu sicheren, inklusiven Grünflächen und ö�entlichen Räumen gewährleistet sein (Unterziel 11.7).
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	�v Der Produktionswert der umweltorientier-

ten Produktion und Dienstleistungen stieg von 
31,8 Mrd. Euro (2010) auf 46,2 Mrd. Euro (2021) 
klar an.

	�v Der inländische Materialverbrauch pro Ein-
wohner:in reduzierte sich im Zeitraum 2010 bis 
2022 um 8�% auf 17,1 t pro Kopf, berücksichtigt 
allerdings keine Vorleistungen (EU-27: 14,4 t 
pro Kopf für 2022). 

	�v Inklusive aller im In- und Ausland genutzten 
Materialien, wurden 2022 20,8 t Rohmaterial 
pro Kopf verbraucht (EU-27: 14,8 t pro Kopf).

	�v Das Aufkommen von gefährlichen Abfällen 
pro Einwohner:in sank von 2010 auf 2020 um 
18,2�%. Die Recyclingrate von Abfällen ohne 
Aushubmaterial lag 2021 bei 67�% (EU-27: 53�% 
für 2020).

	�v 2022 hatten 276 Organisationen eine EMAS-Re-
gistrierung (2010: 259 Organisationen).

Ziel 12  
Nachhaltige Konsum‑ und Produktionsmuster  
sicherstellen
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Q: STATISTIK AUSTRIA, Umweltbundesamt, Eurostat.
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als die jährliche Menge an Rohsto�en, die im Inland 
gewonnen wird, zuzüglich aller physischen Einfuhren 
und abzüglich aller physischen Ausfuhren, allerdings 
sind keine Vorleistungen enthalten. Für die Beurtei-
lung von Umweltindikatoren wie dem Materialver-
brauch ist nicht nur die Entwicklung, sondern auch 
das Niveau, also die absolute Höhe des Verbrauchs 
wesentlich. Der inländische Materialverbrauch 
pro Kopf lag für 2022 bei 17,1 t und war damit deut-
lich höher als der Durchschnitt der EU-27 mit 14,4 t 
pro Kopf (siehe auch Ziel 8). Die langjährige Entwick-
lung der pro Kopf-Werte (2010: 18,6 t pro Kopf) zeigt 
damit, auch aufgrund des Anstiegs der Bevölkerung, 
bis 2022 (17,1 t pro Kopf) einen klaren Rückgang (Gra-
fik 36). 

Hochindustrialisierte Länder wie Österreich spe-
zialisieren sich international eher auf die Produk-
tion im höher verarbeitenden Bereich, dementspre-
chend werden die materialintensiven Produktions-
schritte zunehmend in andere Länder ausgelagert. 
Der Indikator zum Rohmaterialverbrauch  berück-
sichtigt im Gegensatz zum inländischen Material-
verbrauch diese materiellen Vorleistungen der Im-
porte und Exporte und erfasst damit auch Auslage-
rungse�ekte. Neuerdings stehen von Eurostat dafür 
vorläufige Schätzungen bis 2022 zur Verfügung. Der 
Rohmaterialverbrauch, auch als materieller Fußab-
druck bezeichnet, liegt in Österreich, wie in ande-
ren Importländern, deutlich über dem inländischen 
Materialverbrauch. Werden alle genutzten Materi-
alien berücksichtigt, erhöht sich der Materialver-
brauch 2022 von 17,1 t pro Kopf (inländischer Ma-
terialverbrauch) auf 20,8 t Rohmaterialverbrauch 
pro Kopf. Der Vergleichswert der EU-27 war mit 
14,8 t pro Kopf für 2022 deutlich niedriger (Grafik 36). 
Auch durch den Anstieg der Bevölkerung bedingt er-
gibt sich für den Rohmaterialverbrauch pro Kopf ein 
Rückgang von 2010 auf 2022 und damit eine positive 
Trendentwicklung.

Grafik 36   
Inländischer Materialverbrauch und Roh
materialverbrauch pro Kopf – in Tonnen 

Q: STATISTIK AUSTRIA,  Materialflussrechnung Eurostat.

Das Aufkommen von gefährlichen Abfällen  redu-
zierte sich von 176 kg pro Kopf (2010) auf 144 kg pro 
Kopf (2020) um 18,2 %, für eine Trendbewertung ist 
die Zeitreihe zu kurz. Die in Unterziel 11.6 ausgewie-
sene Sammelquote von Siedlungsabfällen liegt 
bei 100 %. Die hier gezeigte Recyclingrate von Ab-
fällen  ohne Aushubmaterialien lag laut Eurostat und 
Umweltbundesamt 2021 bei 67 %, der Anteil stei-
gerte sich damit seit 2010 (60 %) deutlich (Grafik 37). 
Die Daten zeigen zudem über die Jahre schwan-
kende Werte (2017: 66 %, 2020: 63�%). Recycelter Ab-
fall ist behandelter Abfall, der zur Wiederverwertung 
geschickt und nicht zur energetischen Verwertung 
und Verfüllung verwendet wurde. Der Indikator be-
inhaltet sowohl gefährliche als auch ungefährliche 
Abfälle aus allen Wirtscha�ssektoren und von Haus-
halten, inklusive Abfall aus Abfallbehandlung (Abfall 
zweiten Grades) aber – aus Gründen der internatio-
nalen Vergleichbarkeit – nicht die mineralischen Ab-
fälle aus dem Bergbausektor.
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Die Anzahl der Organisationen mit EMAS-Regis-
trierung  (Eco-Management and Audit Scheme) lag 
mit 276 Fällen (2022) etwas über dem Jahr 2010 mit 
259 Fällen. Die Anzahl der Standorte mit EMAS-
Registrierung  stieg von 647 Fällen (2010) auf 1 309 
Fälle (2022) deutlich an.

Die Betriebe mit Umweltzeichenlizenz  hatten sich 
von 479 Betrieben (2010) auf 1 324 Betriebe (2022) 
beinahe verdreifacht. Die Produkte und Dienstleis -
tungen mit Umweltzeichenlizenz  hatten sich von 
1 293 Produkten und Dienstleistungen (2010) auf den 
Wert von 4 807 (2022) beinahe vervierfacht. 

Grafik 37   
Recyclingrate von Abfällen – in Prozent

Q: Umweltbundesamt; Eurostat.

Unterziele zu Ziel 12  
8 inhaltliche Ziele, 3 Ziele zu Umsetzungsmaßnahmen

Die inhaltlichen Ziele sehen vor, den Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum und Produk-
tionsmuster umzusetzen (Unterziel 12.1) und bis 2030 die nachhaltige Bewirtscha�ung und e�iziente 
Nutzung der natürlichen Ressourcen zu erreichen (Unterziel 12.2). Bis 2030 sollen die weltweite Nah-
rungsmittelverschwendung sowie Nahrungsmittelverluste verringert werden (Unterziel 12.3), bis 2020 
soll ein umweltverträglicher Umgang mit Chemikalien und gefährlichen Abfällen erreicht werden (Un-
terziel 12.4). Zudem soll sich bis 2030 das Abfallaufkommen deutlich verringern (Unterziel 12.5). Die Un-
ternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, sollen dazu ermutigt werden, nach-
haltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinformationen aufzunehmen 
(Unterziel 12.6). In der ö�entlichen Bescha�ung sollen nachhaltige Verfahren gefördert werden (Unter-
ziel 12.7). Bis 2030 soll sichergestellt werden, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen 
und über das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur 
verfügen (Unterziel 12.8).
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	�v Die Todesfälle durch Katastrophen sind, bei 

fallendem Trend, generell in einem sehr nied-
rigen Bereich angesiedelt.

	�v Im Jahr 2022 wurden 231 Todesfälle nach 
der Hitze-assoziierten Übersterblichkeit 
geschätzt.

	�v Eine Strategie zur Anpassung an den Klima-
wandel, zur Emissionsreduktion sowie ein 
staatliches Krisen- und Katastrophenschutz-
management sind vorhanden.

	�v Die nationalen Treibhausgasemissionen lie-
gen generell auf hohem Niveau, die Trendent-
wicklung ist deutlich abnehmend von 84,8 
Mio. t CO�-Äquiv. (2010) auf 72,8 Mio. t (2022).

	�v Die Treibhausgasemissionen pro Kopf gingen 
von 10,1 t CO�-Äquiv. (2010) auf 8,0 t (2022) 
ebenfalls zurück (EU-27: 7,4 t für 2021).

Ziel 13  
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des  
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen
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Grafik 38   
Todesfälle durch Hitze-assoziierte 
Übersterblichkeit

Q: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
GmbH (AGES).

Um die Widerstandskra� und die Anpassungsfähig-
keit gegenüber (auch klimabedingten) Naturkatas-
trophen zu stärken, wurde eine Strategie für die 
Minderung von Katastrophenrisiken  (Austrian 
Strategy for Desaster Risk Reduction) im Rahmen 
des Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
eingeführt. In Österreich wurden im Jahr 2016 knapp 
16  000 Soldat:innen für Katastrophenhilfsein -
sätze im Inland bereitgestellt, im Jahr 2022 waren 
es 12 500 Soldat:innen. 

Österreich entwickelte 2012 ein strategisches Kon-
zept zur Klimawandelanpassung, welches im Jahr 
2016 grundlegend aktualisiert und weiterentwickelt 
wurde. Die Strategie zur Anpassung an den Klima-
wandel ist mit einem umfassenden Aktionsplan zur 
Umsetzung konkreter Handlungsempfehlungen ver-
knüp�. Im Jahr 2020 wurde zudem die Langfriststra-
tegie 2050 zur Emissionsreduktion erstellt. Die Stra-
tegie 2050 gemäß der Verordnung (EU) 2018/1999 
des Europäischen Parlaments und des Rates ent-
hält den Entwurf für einen umfassenden Wandel 
der Energieversorgung und des Konsumverhaltens 
sowie für ein dementsprechendes Wirtscha�ssys-
tem. Aktuell arbeitet Österreich an der Umsetzung 
des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP). 
Damit müssen alle EU-Staaten ihren Weg zum Errei-
chen ihrer EU-Energie- und Klimaziele nachweisen. 
Der Plan muss bis Juni 2024 fertiggestellt und an die 
EU-Kommission übermittelt werden.

Als wesentlichster Indikator für Ziel  13 sind die 
Treibhausgasemissionen zu sehen. Diese liegen 
generell auf hohem Niveau, gingen in den letzten 
Jahren jedoch deutlich zurück, von 84,8 Mio. t CO�-
Äquiv. (2010) auf 72,8 Mio. t CO�-Äquiv. im Jahr 2022. 
Dies bedeutet eine Abnahme von 14,2�% über den 
gesamten Zeitraum. Bei der reinen Trendbewer-
tung gemäß den Eurostat-Vorgaben wird die abso-
lute Höhe der Emissionen nicht mitberücksichtigt, 
solange kein entsprechender Zielwert vorhanden 
ist. Der Rückgang von 12 Mio. t CO�-Äquiv. im Zeit-
raum 2010 bis 2022 bedeutet damit einen insgesamt 
deutlich positiven Trend. Speziell im Jahr 2022 san-
ken die Emissionen im Vergleich zum Vorjahr um 
5,9�% (Grafik  39). Der Rückgang erfolgte laut Um-
weltbundesamt trotz eines Wirtscha�swachstums 
2022 in allen Bereichen, also im Gebäude-Bereich, 
im Verkehr, in der Landwirtscha� und in der Indus-
trie. Wie bereits bei Ziel 7 erwähnt, führten u.�a. die 
wärmere Witterung und die mit Beginn des Ukraine-
Kriegs im Februar 2022 massiv gestiegenen Ener-
gie- und Treibsto�preise zu einer deutlichen Re-
duktion des Energieverbrauchs und damit auch der 
Treibhausgasemissionen. 

Grafik 39   
Treibhausgasemissionen insgesamt und 
pro Kopf

Q: Umweltbundesamt.

Betrachtet man die Entwicklung der Treibhausgas-
emissionen pro Kopf, so ist der Rückgang über den 
gesamten betrachteten Zeitraum, bedingt durch die 
gleichzeitig steigenden Bevölkerungszahlen (+8,3�%), 
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14

	�v Die UN Indikatorenvorschläge für das Ziel 14 
„Leben unter Wasser“ beziehen sich alle auf 
Ozeane, Meere und Meeresressourcen.

	�v Land- und Binnensüßwasser-Ökosysteme sind 
unter Ziel 15 „Leben an Land“ angeführt.

	�v Österreich als Binnenland hat u.�a. durch die 
Nutzung von Meeresressourcen und die Schad-
sto�einträge über seine Flüsse eine Auswir-
kung auf Ozeane und Meere.

	�v Aktuell liegen jedoch keine nationalen Daten 
zu diesem Ziel vor.

	�v Ziel 14 wird für Binnenländer in internationalen 
Berichten derzeit nicht abgebildet.

Ziel 14  
Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne 
nachhaltiger Entwicklung erhalten
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	�v Der Anteil der im Rahmen von Natura 2000 
ausgewiesenen Landflächen stieg von 15,0�% 
(2011) auf 15,6�% (2022) etwas an.

	�v Rund 21�% der Waldflächen in Österreich lagen 
im Jahr 2022 in rechtsverbindlichen Schutzge-
bieten (2010 18,2�%).

	�v Die zertifizierten Waldflächen nahmen von 
2010 auf 2022 mit 71�% stark zu.

	�v Die versiegelte Fläche erhöhte sich von 2010 
auf 2021 um 11,1�%.

	�v Der Index der gemeinen Feldvogelarten 
(1998 = 100) ging von 70,3�% (2010) auf 60,5�% 
(2021) deutlich zurück.

Ziel 15  
Landökosysteme schützen, Wälder nachhaltig 
bewirtschaften, Bodendegradation beenden, 
biologische Vielfalt erhalten
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Mindestfläche von 0,05 Hektar und einer Mindest-
überschirmung von 30�%.

Für die Betrachtung einer potenziell nachhaltigen 
Bewirtscha�ung der Wälder wurden mehrere Indi-
katoren ausgewählt, die positive Trends aufweisen. 
Die Nettoveränderungsrate der Waldfläche  hat 
seit dem Jahr 2010 jährlich ein Plus von knapp 0,1�%. 
Der Gesamtbestand der oberirdischen Biomasse 
in Wäldern wuchs von 162,9 Tonnen je Hektar (t/ha) 
im Jahr 2010 auf 169,7 t/ha im Jahr 2020. Unter ober-
irdischer Biomasse in Wäldern ist die Gesamtheit an 
Holz, Rinde, Ästen, Zweigen und Nadeln zu verste-
hen. 20,9�% der Waldflächen (inklusive anderer be-
waldeter Gebiete) in Österreich lagen im Jahr 2022 
in rechtsverbindlichen Schutzgebieten , wobei 
dieser Anteil im Jahr 2010 18,2�% betrug. Bei den an-
geführten Waldflächen in Schutzgebieten handelt 
es sich um rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete 
mit dem Hauptmanagementziel Biodiversitäts- und 
Landscha�sschutz, somit nicht um Schutzwald 
gemäß Forstgesetz. Dazu zählen strenge Naturreser-
vate bzw. Wildnisgebiete, Nationalparks, Naturdenk-
mäler und Biotope bzw. Artenschutzgebiete mit Ma-
nagement (Flächen der IUCN-Kategorien I–IV, Inter-
national Union for Conservation of Nature). Beim An-
teil der Waldflächen mit einem langfristigen Wirt -
scha�splan  bzw. dem Waldwirtscha�splan handelt 
es sich um einen Mehrjahresplan mit einer 10-jähri-
gen Planungsperiode. Der Anteil stieg zwischen 2010 
und 2022 um 0,9�%-Punkte von 49,8�% auf 50,7�% ge-
ringfügig an. 

Im Jahr 2022 gab es in Österreich rund 3,3 Mio. Hek-
tar zertifizierte Wälder. Das waren um 71�% mehr als 
im Jahr 2010, was einen stark positiven Trend be-
deutet (Grafik 40). Derzeit gibt es in Österreich zwei 
Forstzertifizierungssyteme: PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification Schemes) 
und FSC (Forest Stewardship Council). Der über-
wiegende Teil der zertifizierten Waldfläche, näm-
lich 99,98�%, ist PEFC-zertifiziert. Die Waldfläche, die 
in Österreich FSC zertifiziert ist, beträgt 2022 knapp 
600 Hektar, das sind knapp 0,02�%.

Grafik 40   
Zertifizierte Waldfläche (PEFC, FSC) 
– in Mio. Hektar 

Q: BML.

Um näherungsweise die Entwicklung der von De-
gradierung betro�enen Flächen und Böden abbil-
den zu können, wird der Indikator der versiegelten 
Fläche, d.�h. der Abdeckung des Bodens durch was-
serundurchlässige Schichten wie Asphalt herange-
zogen. 2023 wurde vom Umweltbundesamt in Zu-
sammenarbeit mit der ÖROK eine verbesserte Be-
rechnungsmethodik für den Flächenverbrauch und 
die Versiegelung erarbeitet, für die allerdings der-
zeit nur Daten für 2022 zur Verfügung stehen. Nach 
diesen neuen Daten waren in Österreich 2022 2 964 
km� versiegelt. Für die Darstellung und Bewertung 
der Entwicklung bis 2021 musste daher auf die alten 
Werte zurückgegri�en werden:  Die versiegelte Flä-
che (alte Methodik) erhöhte sich von 2010 bis 2021 
um 11,1�%, was einen zunehmenden und damit 
tendenziell negativen Trend bedeutet (siehe auch 
Ziel 11). Die Werte der alten und neuen Methode sind 
nicht miteinander vergleichbar. 

Das Unterziel 15.4 enthält die Erhaltung der Berg-
ökosysteme einschließlich ihrer biologischen Viel-
falt. Ein neuer, vom Umweltbundesamt berechne-
ter Indikator zu Schutzgebieten im Hochgebirge 
zeigt, dass 2020 52�% der entsprechenden Flächen 
in Schutzgebieten lag. Hochgebirgsregionen umfas-
sen dabei Gebiete über der Waldgrenze. Die Hochla-
gen Österreichs nehmen laut Biodiversitätsstrategie 
2030 circa 12�% der Staatsfläche ein.

Der Index der gemeinen Feldvogelarten (Farm-
land Bird Index) wird zur Abbildung der Entwick-
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lung der biologischen Vielfalt verwendet. Er er-
fuhr einen deutlichen Rückgang von einem Index-
wert von 70,3�% im Jahr 2010 auf 60,5�% im Jahr 2021 
(1998 = 100). Der Tiefstwert wurde mit 55,2�% im 
Jahr 2018 erreicht, seither zeigt sich eine leichte Sta-
bilisierung auf einem Indexwert von etwas über 60�% 
(Grafik 41). Trotz dieser Stabilisierung von 2019 bis 
2021 ist der langfristige Trend eindeutig negativ. Der 
methodisch leicht abweichende Wert für die EU-27 
liegt 2022 bei 68,7�% (1998 = 100). Als Datengrund-
lage für den Indikator dient das „Monitoring der 
Brutvögel Österreichs“, das von BirdLife Österreich 
durchgeführt wird. Dieses Zählprogramm wurde 
1998 gestartet und erfasst die Bestandstrends häu-
figer Brutvogelarten. Der Farmland Bird Index wird 
auf EU-Ebene auch als Indikator zur Evaluierung 
der Maßnahmen für die Entwicklung des ländlichen 
Raums herangezogen (siehe auch Ziel 2).

Grafik 41   
Gemeine Feldvogelarten: Common Farmland 
Bird Index (1998�=�100) 

Q: Eurostat; OECD; Birdlife.

Österreich schuf 2019 die gesetzlichen Grundlagen 
für die Umsetzung des Nagoya Protokolls bzw. 
der dafür relevanten EU-Verordnung Nr. 511/2014, 

mit 22. Mai 2019 trat das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 36/2019 in Kra�. Ziel des NagoyaProtokolls ist 
die ausgewogene und gerechte Au�eilung der sich 
aus der Nutzung der genetischen Ressourcen erge-
benden Vorteile, und zwar durch angemessenen Zu-
gang zu genetischen Ressourcen und angemessene 
Weitergabe der einschlägigen Technologien unter 
Berücksichtigung aller Rechte an diesen Ressourcen 
und Technologien sowie durch angemessene Finan-
zierung, um so zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt und zur nachhaltigen Nutzung ihrer Bestandteile 
beizutragen.

Seit 1. Jänner 2015 ist die EU-Verordnung Nr. 
1143/2014 zu invasiven gebietsfremden Arten (Neo-
biota) in Kra�, diese ist in Österreich direkt anzu-
wenden. Invasive gebietsfremde Arten  sind aus 
ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet heraus ein-
gebrachte, überlebensfähige Arten, deren Ausbrei-
tung die Biodiversität und die damit verbundenen 
Ökosystemdienstleistungen gefährdet oder nachtei-
lig beeinflusst. Durch verschiedene Maßnahmen sol-
len die nachteiligen Auswirkungen invasiver gebiets-
fremder Arten auf die Biodiversität und die damit 
verbundenen Ökosystemdienstleistungen sowie auf 
die menschliche Gesundheit verhindert bzw. abge-
schwächt werden. Die neue Biodiversitäts-Strategie 
Österreich 2030+ grei� von der Europäischen Union 
sowie auf internationaler Ebene formulierte Zielset-
zungen und Maßnahmen für den Erhalt der Biodi -
versität  auf. Ein Zehn-Punkte-Programm sieht na-
tionale Ziele und entsprechende Maßnahmen für 
den Erhalt der biologischen Vielfalt in allen Lebens-
räumen Österreichs vor. Diese sollen die biologische 
Vielfalt in Österreich schützen, die Gefährdungen 
aktiv angehen und somit weitere Verluste verhin-
dern sowie die entsprechenden Rahmenbedingun-
gen dafür scha�en.
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	�v Das Risiko durch Mord, Totschlag, vorsätzliche 
Verletzung zu Tode zu kommen, liegt auf kon-
stant niedrigem Niveau (2022: 0,4 von 100 000 
Personen).

	�v 2021 gaben 1,2�% der Frauen an, in den letz-
ten 12 Monaten körperliche Gewalt erlebt zu 
haben.

	�v 5,6�% der Bevölkerung meldeten 2022 in ihrer 
Wohngegend Probleme durch Kriminalität, Ge-
walt oder Vandalismus (2010: 13,4�%, EU-27: 
11,4�% für 2021).

	�v Das Vertrauen ins politische System lag 2022 
bei einem Mittelwert von 4,0 (2013: 4,4; EU-27: 
3,5 für 2013; Skala von 0 bis 10).

	�v 2022 waren österreichische Soldat:innen wie-
der im überdurchschnittlichen Ausmaß in UN-
mandatierten Missionen der Friedenssicherung 
eingesetzt.

Ziel 16  
Friedliche, inklusive Gesellschaften fördern, 
leistungsfähige, rechenschaftsp�ichtige,  
inklusive Institutionen aufbauen
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ten o�iziell zu registrieren  oder der ö�entliche 
Zugang zu Informationen.

Bei der Berechnung der Tötungsrate – den Todes-
fällen durch Mord und tätlichen Angri�  – wird die 
kontinuierliche Alterung der Bevölkerung bei der Be-
rechnung des Indikators berücksichtigt. Das Risiko 
durch Mord, Totschlag oder vorsätzliche Verletzung 
zu Tode zu kommen, liegt seit 2010 in Österreich 
auf einem konstant niedrigen Niveau. 2010 kamen 
durchschnittlich 0,6, im Jahr 2022 0,4 von 100 000 
Personen entsprechend zu Tode. Die geringen 
Schwankungen in den einzelnen Jahren sind auf-
grund des niedrigen Niveaus nicht überzubewerten.

5,6 % der Bevölkerung gaben 2022 an, in ihrer Wohn-
gegend Probleme mit Kriminalität, Gewalt oder 
Vandalismus zu haben, dies ist der niedrigste 
Wert der Zeitreihe (Grafik 42). Im Vergleich zu 2010 
(13,4 %) ist der Wert damit deutlich gesunken. Ver-
gleicht man die Werte zum physischen Unsicher-
heitsempfinden für Österreich mit den EU-Werten, 
so zeigt sich, dass sich Österreicher:innen in ihrer 
Wohngegend im Durchschnitt etwas sicherer füh-
len (und immer sicherer gefühlt haben) als EU-Bür-
ger:innen (EU-27: 11,4�% für 2021). Der Anteil der 
Nicht-Verurteilten an allen inha�ierten  Perso-
nen lag über die Jahre um die 20 %, für 2010 betrug 
der Wert 22,9 %, 2022 19,5 %. Zur Berechnung wur-
den Jahresmittelwerte herangezogen.

Grafik 42  
Physisches Unsicherheitsempfinden 
der Bevölkerung – in Prozent 

Q: STATISTIK AUSTRIA; Eurostat. 

Das Unterziel 16.2 zielt vorrangig auf die Beendi-
gung von Kinderhandel und aller Formen von Gewalt 
gegen Kinder ab. Da hier auch auf internationaler 
Ebene kaum Daten zur Verfügung stehen, wurde von 
der UN ein Indikatorenvorschlag zu Menschenhan-
del insgesamt festgelegt. Aus der Erhebung zu Traf-
ficking in Human Beings von Eurostat stehen Daten 
zu Menschenhandel zur Verfügung. Für 2022 werden 
in Österreich 450 Personen als registrierte Opfer 
von Menschenhandel gezählt, der Wert ist über die 
Jahre etwas angestiegen. Dabei sind 85�% der regis
trierten Opfer Frauen und 15�% Männer.

Grafik 43   
Sexuelle Gewalt in der Kindheit – Anteil an der 
jeweiligen Altersgruppe in Prozent 

Q: STATISTIK AUSTRIA, Erhebung zu Gewalt gegen Frauen (VIOLA). 

Laut der zwischen 2020 und 2021 durchgeführten 
Erhebung zu Gewalt gegen Frauen erlebten in den 
letzten 12 Monaten 1,2�% der Frauen zwischen 18 
und 74 Jahren in Österreich eine Form von körper -
licher Gewalt  innerhalb oder außerhalb intimer 
Partnerscha�en (Grafik 43). 1,1�% der Frauen melde-
ten das Erleben einer Form von sexueller Gewalt in 
den letzten 12 Monaten, wieder innerhalb oder au-
ßerhalb intimer Partnerscha�en (siehe auch Ziel 5). 
Diese Daten lassen sich u. a. aufgrund der spezifi-
schen Fragestellung und der unterschiedlichen Er-
fassungszeiträume nicht mit bisher vorgenomme-
nen Untersuchungen vergleichen. In der Erhebung 
wurde auch abgefragt, ob Frauen vor Vollendung 
des 15. Lebensjahres sexuelle Gewalt erlebt hat-
ten. 5,5�% der 18- bis 29-jährigen Frauen meldeten, 
dass sie vor Vollendung des 15. Lebensjahres se-
xuelle Gewalt erlebt hatten. Betrachtet man die Ge-
samtgruppe der befragten Frauen im Alter von 18 bis 
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	�v Die ö�entlichen Ausgaben für Entwicklungs-
zusammenarbeit (in�% des Bruttonationalein-
kommens) stiegen in Österreich von 0,31�% 
(2021) auf 0,39�% (2022, Zuschussäquivalente-
basis) an, lagen aber weiterhin unter der EU-27 
mit 0,49�% (2021).

	�v Die ö�entlichen Ausgaben für Entwicklungs-
zusammenarbeit an die am wenigsten entwi-
ckelten Länder reduzierten sich von 0,06�% des 
Bruttonationaleinkommens (2010) auf 0,03�% 
(2022).

	�v 2022 lag der Anteil der 16- bis 74-Jährigen, die 
in den letzten 3 Monaten das Internet nutzten, 
bereits bei 93,6�% (2010: 74,2�%).

	�v In der Entwicklungszusammenarbeit stiegen 
die Beträge (Commitments) für ö�entlich-pri-
vate Partnerscha�en im Bereich Infrastruktur 
in den letzten Jahren deutlich an.

	�v Die ö�entliche Schuldenquote ging nach dem 
deutlichen Anstieg auf 83�% des BIP (2020) zu-
letzt wieder auf 78�% (2022) zurück.

Ziel 17  
Umsetzungsmittel stärken und Globale 
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung
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Q: STATISTIK AUSTRIA, Austrian Development Agency, Eurostat, OECD. 
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tionaleinkommens für ö�entliche Ausgaben für Ent-
wicklungszusammenarbeit aufgewendet (Grafik 44), 
seit 2020 erfolgt die Berechnung auf Zuschussäqui-
valentebasis. 2010 lag der vergleichbare Wert bei 
0,32�%, was nach Jahren des Rückgangs erstmals 
einen deutlichen Anstieg und damit einen deutlich 
positiven Trend für die gesamte Zeitreihe bedeutet. 
Der Anstieg der ODA von 2021 auf 2022 ist u.�a. auf 
gestiegene Beiträge im Bereich Flüchtlingskosten 
in Geberländern, konzessionelle Kredite, COVID-19-
Impfsto�spenden, Beiträge aus dem Auslandskatas-
trophenfonds sowie multilaterale Beiträge (z.�B. für 
die Europäische Kommission) zurückzuführen. Im 
Jahr 2021 lag der Anteil der Ausgaben für Entwick-
lungszusammenarbeit bei 0,31�% und damit unter 
dem Ausgangswert von 2010. Am höchsten war der 
Anteil im Jahr 2016 mit 0,42�%. Hier ist auf die 2016 
hohen und danach wieder gesunkenen Ausgaben für 
Flüchtlingsbetreuung im Inland zu verweisen. 

Österreich liegt mit seinen anteiligen Ausgaben 
konstant unter den Werten der EU-27, im Durch-
schnitt wurden EU-weit im Jahr 2021 �0,49�% des 
Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusam-
menarbeit aufgewendet.

Grafik 44  
Ö�entliche Ausgaben für Entwicklungszusam-
menarbeit � Anteile am Bruttonationalprodukt 
in Prozent

Q: Austrian Development Agency, Eurostat; ab 2020: auf Zuschuss-
äquivalent-Basis.

Die ö�entlichen Ausgaben für Entwicklungszusam-
menarbeit für die am wenigsten entwickelten Län-
der sanken von 0,06�% des Bruttonationaleinkom-
mens (2010) auf 0,03�% im Jahr 2022 stark, was zu 
einer sehr negativen Trendbewertung führt. Hier lag 
der Vergleichswert der EU-27 im Jahr 2021 bei 0,1�%. 
Zur Berechnung werden ausschließlich bilaterale 
Leistungen herangezogen.

2022 konnten erstmals die aus verschiedenen Quel-
len mobilisierten, zusätzlichen finanziellen Mit-
tel für die Entwicklungsländer (Geberperspek-
tive) berechnet werden. Diese belaufen sich auf 764 
Mio. Euro, inkludiert sind dabei Zuschüsse und Kre-
dite für nachhaltige Entwicklung sowie mobilisierte 
private Mittel. Das Unterziel 17.4 befasst sich mit der 
Verringerung der Überschuldung von Entwicklungs-
ländern. Der neue nationale Indikator zu Entschul-
dungsmaßnahmen in der bilateralen o�iziellen 
Entwicklungszusammenarbeit zeigt über die Jahre 
stark schwankende Werte von 0,03 Mio. Euro (2022) 
bis 117 Mio. Euro (2010). Von einer Trendbewertung 
der Zeitreihe wird aufgrund der hohen Volatilität 
abgesehen.

Ziel 17 enthält auch Unterziele zur Förderung des 
Austauschs von Wissen, Technologien und Inno-
vation. Die Anzahl der Breitbandanschlüsse ins-
gesamt stieg in Österreich von 25,3 je 100 Ein-
wohner:innen 2012 auf 29,3 im Jahr 2022. Die Zu-
nahme betri� dabei die Breitbandanschlüsse mit 
� 10 Mbit/s, welche von 9,7 je 100 Einwohner:in-
nen 2012 auf 26,6 Anschlüsse im Jahr 2022 anstie-
gen, während die Anschlüsse <10 Mbit/s deutlich zu-
rückgingen. Der Anteil der Personen, die angaben, 
in den letzten drei Monaten das Internet genutzt 
zu haben, erhöhte sich deutlich von 74,2�% (2010) auf 
93,6�% im Jahr 2022. 

Ein Unterziel betri� die internationale Unterstüt-
zung eines e�ektiven und gezielten Kapazitätsauf-
baus in den Entwicklungsländern, speziell auch die 
nationale Umsetzung aller Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung betre�end. Hier werden die ODA-Flows im 
Bereich Kapazitätsaufbau (Brutto-Auszahlungen) 
betrachtet, welche von 2010 (160 Mio. Euro) bis 2022 
(254 Mio. Euro) deutlich anstiegen.
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Um potenziell schädliche Ungleichgewichte und Ver-
lust an Wettbewerbsfähigkeit frühzeitig zu erken-
nen, wurde im Jahr 2011 in der Europäischen Union 
ein Anzeigensystem (Scoreboard) zum makroöko-
nomischen Ungleichgewichtsverfahren aufge-
setzt, welches seither auch in Österreich zur Ver-
fügung steht. Es handelt sich dabei um ein Set von 
Indikatoren zur Überwachung der Wirtscha�spo-
litik und zur Ermittlung potenzieller Schäden für 
das reibungslose Funktionieren der Wirtscha� der 
EU-Mitgliedstaaten. 

Die ö�entliche Staatsverschuldung lag 2010 bei 
83�% des Bruttoinlandsprodukts, ging bis 2019 (71�%) 
deutlich zurück, um im Zuge der COVID-19-Krise 
wieder klar anzusteigen (2020: 83�%). In den letz-
ten Jahren sank die Schuldenquote auf aktuell 78�% 
des Bruttoinlandsprodukts (2022), was im Vergleich 
zu 2010 einen tendenziell positiven Trend bedeutet 
(Grafik 45). Im Durchschnitt der EU-27 lag der Ver-
gleichswert 2022 bei 83,5�%.

Grafik 45   
Ö�entliche Schuldenquote � in Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts

Q: STATISTIK AUSTRIA, Eurostat.

Die zugesagten Beträge (Commitments) für 
ö�entlich-private Partnerscha�en im Bereich In-
frastruktur zeigten von 2010 bis 2022 einen deut-
lich positiven Trend. Betre�end den Aufbau statis-
tischer Kapazitäten kann festgehalten werden, dass 
in Österreich ein gesetzlicher Rahmen entspre-
chend der grundlegenden Prinzipien der amtli-
chen Statistik vorhanden ist (siehe Statistik Austria, 
Bundesstatistikgesetz). Zudem wird alle zehn Jahre 
eine Volkszählung durchgeführt Die Volkszählung 
2001 war der letzte �traditionelle� Zensus, bei dem 
Zählorgane und Fragebögen eingesetzt wurden. 
Danach hatte die Registerzählung die traditionelle 
Volkszählung abgelöst. Die Informationen werden 
seither nicht mehr mittels Fragebögen von den Bür-
ger:innen eingeholt, sondern den vorliegenden Ver-
waltungsregistern entnommen. Weiters ist in Öster-
reich eine 100��%ige Geburten und Sterberegistrie-
rung erreicht.
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Zukünftige statistische Herausforderungen
Ausgangslage
Das nationale Indikatorenset zur Agenda 2030 ist mit rund 260 Indikatoren bereits sehr umfang-
reich und deckt weite Bereiche der SDGs ab, dennoch wird das Indikatorenset noch weiterent-
wickelt. Einerseits sind auf nationaler und internationaler Ebene noch Indikatoren in Entstehung 
und andererseits können laufend weitere Indikatoren, welche bisher nicht berücksichtigt wurden, 
einfließen.

Wie in den vorhergehenden Kapiteln erwähnt, hat 
Statistik Austria betre�end der Verfügbarkeit der 
UN-Indikatorenvorschläge eine Unterteilung in die 
drei Kategorien �a den UN-Indikatoren entspre-
chende Daten verfügbar�, �b alternative Daten ver-
fügbar (Proxy)� sowie �e Daten nicht verfügbar� vor-
genommen. Zudem wurden die Kategorien �c Ziel 
weitgehend erreicht� und �d keine Daten im statis-
tischen Sinn� eingeführt. Kategorie (c) betri� Indi-
katorenvorschläge zu Unterzielen, die für Österreich 
als weitgehend erreicht angesehen werden können. 
Kategorie (d) fasst jene Indikatoren zusammen, die 
nicht statistisch sinnvoll interpretierbare Daten im 
engeren Sinn darstellen, wie beispielsweise jene, die 
auf UN-Ebene anfallen (z.�B. Anzahl der Länder). 

Für 61�% der UN-Indikatorenvorschläge stehen der-
zeit nationale Daten zur Verfügung (a oder b). Wei-
tere 25�% sind mit (c) oder (d) kategorisiert. Nur für 
14�% der UN-Indikatorenvorschläge sind keine Daten 
vorhanden. Die Zählung richtet sich nach den UN-
Indikatorenvorschlägen, pro UN-Vorschlag können 
aber auch mehrere nationale Indikatoren enthalten 
sein. Dementsprechend stehen den 248 UN-Indika-
torenvorschlägen (inklusive Mehrfachnennungen) 
trotz der genannten Datenlücken rund 260 nationale 
Indikatoren (ebenfalls mit Mehrfachnennungen) ge-
genüber (siehe auch Kapitel Monitoring der Agenda 
2030).

Fehlende Daten auf nationaler Ebene
Für Österreich konnten in den letzten Jahren wesentliche Datenlücken geschlossen werden, etwa 
mit einer neuen Studie von Statistik Austria zu Gewalt gegen Frauen, mit Daten des Umweltbun-
desamts zu Schutzgebieten im Hochgebirge oder mit Daten der Austrian Development Agency zu 
Entschuldungsmaßnahmen in der Entwicklungszusammenarbeit. Nur mehr für 35 von 248 UN-
Indikatorenvorschlägen (inklusive Mehrfachnennungen), die national relevant sind, sind keine 
Indikatoren verfügbar (Kategorie e).

Vermehrte Datenlücken bestehen noch für Ziel 16 
(Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen): 
Hier sind 10 von 24 vorgeschlagenen Indikatoren 
nicht verfügbar, wären aber national relevant. Da-
tenlücken betre�en hier beispielsweise illegale Waf-
fenströme oder Korruption. In den meisten Zie-
len fehlen ein bis drei Indikatoren, vier Ziele weisen 

gar keine Datenlücken auf. Zu letzteren gehört auch 
Ziel 14 zu Meeren, Ozeanen und Meeresressourcen, 
wo derzeit keine Daten aus einem Binnenland gefor-
dert werden, hier fallen nur die Kategorisierungen 
(c) und (d) an. Einige der fehlenden Indiaktoren wer-
den noch bis 2030 berechnet werden können, für an-
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